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Beschluss:

„1. Die Haushaltssatzung 2021 (Anlage 1) mit

a) dem Haushaltsplan 2021 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 
2020 - 2024

b) den Haushaltsplänen 2021 einschließlich Stellenübersichten und 
Investitionsprogrammen 2020 - 2024 für

- die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
- die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
- die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

c) dem Haushaltsplan 2021 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt 
Braunschweig"

wird entsprechend den Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalausschusses 
und den während der Sitzung gefassten Empfehlungen des Verwaltungsausschusses 
zusammen mit den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen 
beschlossen.

2. Die finanzunwirksamen Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte werden 
entsprechend den Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalausschusses und 
den während der Sitzung gefassten Empfehlungen des Verwaltungsausschusses 
zusammen mit den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen 
beschlossen.

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und 
der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen in der 
Endausfertigung des Haushaltsplanes 2021 auf die Teilhaushalte einschließlich der 
Produktdarstellung zu übertragen."



Sachverhalt:

1. Fachausschussempfehlungen zum Haushaltsplanentwurf 2021

Der Verwaltungsentwurf sowie die Anträge der Fraktionen des Rates und der 
Stadtbezirksräte zum Haushalt 2021 und zum Investitionsprogramm 2020 - 2024, die 
Ansatzveränderungen der Verwaltung sowie die Ansatzveränderungen aus den 
Dezernatslisten zur Haushaltsoptimierung sind durch die Ausschüsse beraten worden. Die 
Empfehlungen der Ausschüsse hierzu sowie die nach den Ausschussberatungen, aber vor 
der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses (FPA) am 4. März 2021 eingereichten 
Anträge der Fraktionen, die Ansatzveränderungen, die monetären Auswirkungen aus dem 
Haushaltsoptimierungsprozess und die haushaltsneutralen Umsetzungen sind dem FPA zu 
dieser Sitzung vorgelegt worden.

2. Beschlussempfehlungen des FPA

Der FPA hat in seiner Sitzung am 4. März 2021 die bis dahin vorliegenden 
Ansatzveränderungen, haushaltsneutralen Umsetzungen, finanzwirksamen 
Haushaltsanträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte, Stellenplananträge, 
finanzunwirksamen Anträge sowie die Ansatzveränderungen aus den Dezernatslisten zur 
Haushaltsoptimierung beraten. Die Beschlussempfehlungen sind in der Anlage 2 dieser 
Vorlage dargestellt. 

Der FPA hat am Ende seiner Beratungen den nachstehenden Beschlussvorschlag mit 13 Ja-
Stimmen einstimmig passieren lassen.

„Zur Vorbereitung der Haushaltslesung des Rates am 23. März 2021 wird der Finanz- und 
Personalausschuss um folgende Beschlussempfehlung gebeten:

1. Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung 2021 nach dem derzeitigen Stand mit

a) dem Haushaltsplan 2021 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 
2020 - 2024

b) den Haushaltsplänen 2021 einschließlich Stellenübersichten und 
Investitionsprogrammen 2020 - 2024 für

- die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
- die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
- die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

c) dem Haushaltsplan 2021 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt 
Braunschweig"

wird beschlossen, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Beschlusspunkten eine 
andere Empfehlung ergibt.

2. Die finanzunwirksamen Anträge der Fraktionen einschließlich der Anträge der 
Stadtbezirksräte werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder 
nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlage 2). 

3. Die finanzwirksamen Anträge der Fraktionen einschließlich der Anträge der 
Stadtbezirksräte werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder 
nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlagen 4.1 und 5.1).

4. Die Ansatzveränderungen der Verwaltung werden entsprechend den 
Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen 



(Anlagen 4.2.1, 4.2.2 und 5.2).

5. Die Ansatzveränderungen aus der Haushaltsoptimierung (Anlage 4.2.3) werden nach 
Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen. 

6. Die haushaltsneutralen Umsetzungen und die Haushaltsvermerke der Verwaltung 
(Anlagen 4.3, 5.3 und 5.4) sowie die Änderungen an Wesentlichen Produkten und 
Maßnahmen (Anlage 3) werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach 
Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen. 

7. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und 
der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im in der 
Endausfertigung des Haushaltsplanes 2021 auf die Teilhaushalte einschließlich der 
Produktdarstellung zu übertragen.“

3. Ergebnisse des Haushaltsplans 2021 unter Berücksichtigung 
der Beschussempfehlungen des FPA

3.1 Finanzierung von Haushaltsresten

In den Haushaltsplanentwurf 2021 ist für die Jahre 2021 - 2024 folgender 
vorgesehene Aufbau (-) / Abbau (+) der Haushaltsreste aufgenommen worden:

in Mio. € 2021 2022 2023 2024
Ergebniswirksam - 4,1 - 5,9 - 2,2 - 2,7
Werterhöhend - 5,8 - 6,5 - 6,1 - 3,3

Diese Planung wurde im Rahmen einer erneuten Abfrage zur Haushaltslesung wie 
folgt aktualisiert:

in Mio. € 2021 2022 2023 2024
Ergebniswirksam + 10,5 - 5,6 - 1,9 - 2,7
Werterhöhend + 5,8 - 5,5 - 5,0 - 2,5

In den vergangenen Jahren ist stets davon ausgegangen worden, dass die 
Haushaltsreste im jeweiligen Planungszeitraum nur teilweise abgebaut werden 
konnten. Für den Planungszeitraum 2021 - 2024 wird lediglich für das Haushaltsjahr 
2021 ein Abbau der Haushaltsreste erwartet. In den Haushaltsjahren 2022 - 2024 
wird ein Haushaltsresteaufbau erwartet. Stand und Entwicklung der Haushaltsreste 
werden durch die Übertragung von Haushaltsresten von 2020 nach 2021 beeinflusst, 
deren Umfang derzeit noch nicht feststeht.

In den nachfolgenden Ausführungen ist bei den Darstellungen zum Ergebnis- und 
zum Finanzhaushalt dieser geplante Abbau / Aufbau der Haushaltsreste 
berücksichtigt.

3.2 Ergebnishaushalt

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2021 (Stand: Ende Oktober 2020) weist für das 
Planjahr 2021 einen Fehlbetrag inkl. Haushaltsresten in Höhe von rd. 76,4 Mio. € aus. 



Die Ergebnisse für die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung sowie die 
Auswirkungen auf die Überschussrücklagen sowie einen gesonderten Passivposten 
in der Bilanz ergeben sich (ebenfalls Stand: Ende Oktober 2020) 
aus der nachfolgenden Tabelle. 

Zu der Ausweisung von Verlusten in einem gesonderten Passivposten der Bilanz sind 
die niedersächsischen Kommunen nach dem aus Anlass der Corona-Pandemie 
geschaffenen § 182 Abs. 4 NKomVG in Jahren mit epidemischen Lagen und dem 
Folgejahr verpflichtet. In diesen Jahren bleiben die Überschussrücklagen 
unverändert. Bezogen auf das Pandemiejahr 2020 war dies im Haushaltsentwurf 
2021 (Stand: Ende Oktober 2020) für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen.

in Mio. € 2021 2022 2023 2024
Jahresergebnis - 76,4 - 58,0 - 49,3 - 42,3
Stand der Überschuss-
rücklage am Jahresende

235,6 177,6 128,3 86,1

Gesonderter Passivposten 
gem. § 182 Abs. 4 NKomVG

167,9 167,9 167,9 167,9

3.2.1 Veränderungen im Ergebnishaushalt

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Anlagen 2.4 und 2.5 verwiesen. Die 
wesentlichen Veränderungen, die gegenüber dem im Oktober 2020 vorgelegten 
Haushaltsplanentwurf zur Veränderung des Ergebnisses für das Jahr 2021 führen, 
werden nachstehend näher erläutert. 

3.2.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Gewerbesteuer waren im Haushaltsplanentwurf für 2021 Erträge von 
155,0 Mio. € veranschlagt. Auf der Basis der Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 
2020 und der vorliegenden aktuellen Erkenntnisse ergeben sich bei dieser 
Einschätzung keine Änderungen. Auch für die Folgejahre bis 2024 wird 
angenommen, dass sich Erträge entsprechend der Einplanung im 
Haushaltsplanentwurf ergeben. 

Nach den regionalisierten Ergebnissen der Herbststeuerschätzung und aufgrund der 
für das Jahr 2021 anstehenden Neufestlegung der Verteilungsschlüsselzahlen 
ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowohl im Jahr 2021 
als auch im weiteren Planungszeitraum bis 2024 geringere Erträge als zuvor 
angenommen. Für 2021 werden Erträge in Höhe von 135,8 Mio. € erwartet, so dass 
sich Mindererträge von rd. 2,6 Mio. €. ergeben. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden 
Mindererträge zwischen 3,0 Mio. € und 4,0 Mio. € prognostiziert.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergeben sich nach den 
Steuerschätzdaten und aufgrund der Neufestlegung der Verteilungsschlüsselzahlen 
ebenfalls Mindererträge im Jahr 2021 und im gesamten Planungszeitraum bis 2024. 
Für 2021 werden Mindererträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. € erwartet, die 
Veranschlagung beträgt 35,2 Mio. € Für die Folgejahre ab 2022 ergeben sich 
Mindererträge zwischen 1,1 Mio. € und 1,4 Mio. €. 



Nach den vom Landesamt für Statistik Niedersachsen erstellten vorläufigen 
Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2021 erhält die Stadt 
Braunschweig im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 139,4 Mio. €. Im 
Haushaltsplanentwurf 2021 sind Erträge in Höhe von 137,0 Mio. € veranschlagt, so 
dass sich Mehrerträge von rd. 2,4 Mio. € ergeben. Grund für die Mehrerträge ist eine 
voraussichtlich sehr hohe Steuerverbundabrechnung für das Jahr 2020, die sich beim 
Finanzausgleich 2021 auswirkt. Aufgrund der voraussichtlich ab dem Jahr 2021 
geringer eintretenden Erholung der Steuereinnahmen als nach den vorherigen 
Steuerschätzungen vermutet, wird auch die Verteilungsmasse für den Finanzausgleich 
in den Folgejahren entsprechend langsamer steigen. Dadurch wird sich die 
Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 aus heutiger Sicht nicht in 
die Folgejahre forttragen, so dass sich keine Veränderungen bei den 
Veranschlagungen für die Jahre 2022 - 2024 ergeben. 

3.2.1.2 Personalaufwendungen 

Im Haushaltsplanentwurf 2021 ist unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Rückstellungszuführungen ein Personalaufwand in Höhe von rd. 251,4 Mio. € 
enthalten. Eine Personalkostenkalkulation auf Basis der aktuellen Personal-Ist-Kosten 
hat ergeben, dass dieser Personalaufwand trotz der notwendigen Schaffung von 
weiteren zusätzlichen Planstellen unverändert bleiben kann. Grund hierfür war neben 
mindernden Einflüssen wie z. B. einer erhöhten Fluktuation im Beamtenbereich sowie 
einer nicht vollumfänglichen Umsetzung von personalwirtschaftlichen Maßnahmen im 
Tarifsektor der am 25. Oktober 2020 erzielte Tarifabschluss für die Beschäftigten. 
Vereinbart wurde eine 1,4-prozentige Erhöhung der Tabellenentgelte ab 1. April 2021, 
kalkuliert waren hingegen ganzjährig 2 %. Für die Jahre 2022 - 2024 ergeben sich 
ebenfalls keine Veränderungen. Der Personalaufwand inklusive der notwendigen 
Rückstellungszuführungen in den Jahren 2022 - 2024 beträgt somit rd. 247,9 Mio. €, 
253,1 Mio. € bzw. 257,0 Mio. €.

Ein Mehraufwand entsteht jedoch aus den Beschlussempfehlungen des FPA zu den 
Fraktionsanträgen zum Stellenplan 2021. Für 2021 ergäbe sich ein Personalaufwand in 
Höhe von rd. 251,5 Mio. €, der Personalaufwand für die Jahre 2022 - 2024 würde 
248,3 Mio. €, 253,4 Mio. € bzw. 257,4 Mio. € betragen. Zu Stellenveränderungen wird 
auf die im FPA am 4. März 2021 beratene Stellenplanvorlage des FB 10 - Haushalt 
2021 Stellenplan (Drucks.-Nr. 21-15294) - verwiesen. Der Stellenplan ist dieser 
Vorlage als Anlage 5 beigefügt -.

3.2.1.3 Sozialhilfe

Bislang war der Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie lediglich für die 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen zuständig. 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird die 
Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder 
und Jugendliche mit anderen als seelischen Behinderungen vom bisher zuständigen 
Fachbereich 50 - Soziales und Gesundheit - zum 1. April 2021 auf den Fachbereich 
51 - Kinder Jugend und Familie - übertragen.

3.2.1.4 Schulkindbetreuung 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit einem finanzwirksamen Antrag zum 
Haushalt 2021 eine Ausweitung der Betreuungsquote in der Schulkindbetreuung auf 
80 % vorgeschlagen. Der Rat hat am 16. Februar 2021 einen parallel zum 
Haushaltsverfahren eingebrachten Antrag der Fraktion beschlossen. Daraufhin hat 
die Verwaltung den Sachverhalt als Ansatzveränderung in die Beratung im FPA am 
4. März 2021 eingebracht.



3.2.1.5 Verlustausgleiche für die städtischen Gesellschaften und Beteiligungen 

Im Teilhaushalt FB 20 ergeben sich Veränderungen im Ergebnis- und 
Finanzplanungszeitraum aufgrund von Veränderungen bei den Verlustausgleichen für 
die städtischen Gesellschaften und Beteiligungen nach den aktuellen 
Wirtschaftsplanungen der Gesellschaften für die Jahre 2021 - 2024. Den größten 
Anteil hat die nunmehr vorgeschlagene Übernahme des unabhängig von der Corona-
Pandemie entstandenen Anteils am Verlust der Städt. Klinikum Braunschweig 
gGmbH aus dem Wirtschaftsjahr 2020. Zur Stärkung der Liquidität des Klinikums soll 
mit Blick auf die finanziellen Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Zwei-
Standorte-Konzepts sowie auf bestehende gravierende Planungsunsicherheiten 
(Verlauf der Pandemie) neben dem corona-bedingten Verlust (35,9 Mio. €) auch die 
restliche Verlustübernahme in Höhe von rund 11,9 Mio. € geleistet werden. Der 
Betrag beruht auf den Prognosedaten des Klinikums zum vorläufigen 
Jahresabschluss 2020. Sollte sich bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 ein 
geringerer als der prognostizierte Jahresverlust ergeben, reduziert sich der städtische 
Verlustausgleich entsprechend.

3.2.1.6 Erstattungen an die Sonderrechnung Fachbereich Hochbau und 
Gebäudemanagement - FB 65 -

In der Anlage 2.4.2.2 sind Abweichungen aufgelistet, die sich aus Veränderungen bei 
den Erstattungen der liegenschaftsnutzenden Org.-einheiten an die Sonderrechnung 
FB 65 als Vermieter ergeben. Die Erstattungen sind gegliedert in die Sachkonten 
Miete, Verwalterpauschale, Betriebskosten warm und Betriebskosten kalt. Mit der 
Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens waren diese Ansätze 
zunächst über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, nicht aber Bestandteile 
der Budgets der Teilhaushalte. Zum Haushaltsplan 2020 wurden die Mieten und die 
Verwalterpauschalen in die Teilhaushalts-Budgets einbezogen. Zum Haushaltsjahr 
2021 ist dies auch für die Erstattungen für die warmen und kalten Betriebskosten 
beabsichtigt.

Mit dem Ziel, übereinstimmende Planungen im Kernhaushalt und in der 
Sonderrechnung zu erreichen, sind Abstimmungen zwischen dem FB 65 und den 
mietenden Org.-einheiten erfolgt. Als Ergebnis des Abstimmungsprozesses ergibt 
sich für 2021 ein Mehrbedarf von rd. 4,8 Mio. €. Dabei wurden Anpassungen an in 
den letzten Jahren eingetretene Veränderungen vorgenommen, die in den Ansätzen 
des Haushaltsentwurfs 2021 nicht berücksichtigt waren. Anhand der künftigen 
Ergebnisse in der Bewirtschaftung wird eine Überprüfung der Ansätze erfolgen. Ggf. 
werden in den nächsten Haushaltsjahren weitere Anpassungen erforderlich. Zudem 
wurden im Haushaltsjahr 2021 für Schulen und Kitas Mehraufwendungen für corona-
bedingtes Lüften eingeplant.

Parallel zu den Ansatzveränderungen im Kernhaushalt wurden auch die Erträge im 
Haushaltsplan der Sonderrechnung angepasst (s. Ziffer 7). 

3.2.1.7 Investitionsmanagement

Das Investitionsmanagement beinhaltet auch Aufwandsmaßnahmen 
(z. B. Festwertbeschaffungen, Vorplanungen, Instandhaltungsmaßnahmen), die sich 
nicht nur auf den Finanzhaushalt, sondern auch auf den Ergebnishaushalt auswirken. 

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich aufgrund der Ansatzveränderungen der 
Verwaltung eine zusätzliche Ergebnisbelastung in Höhe von rd. 6,5 Mio. €. 



Hiervon entfallen allein rd. 2,7 Mio. € auf die Rechtsänderung zu den geringwertigen 
Vermögensgegenständen (Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis 1.000 € 
netto), die ab 2021 als Aufwand zu behandeln sind. In gleicher Höhe tritt im 
investiven Bereich eine finanzielle Entlastung ein (siehe hierzu auch Ziffer 3.3.1).

Aus den im FPA positiv abgestimmten Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte 
ergibt sich eine zusätzliche Aufwandsbelastung in Höhe von rd. 0,8 Mio. €.

Die Veränderungen im Einzelnen ergeben sich aus den Anlagen 2.5.1 und 2.5.2 
(2.5.2.1 - 2.5.2.4)

3.2.2 Zusammenfassung

Die Beschlussempfehlungen des FPA führen nach dem gegenwärtigen 
Beratungsstand im Entwurf des Ergebnishaushaltes 2021 saldiert zu folgenden 
Veränderungen (ohne Haushaltsoptimierung):

Erträge Aufwendungen Saldo

a)
Ansatzveränderungen der 
Verwaltung zum 
Ergebnishaushalt

+ 401.064 € + 20.650.246 € + 20.249.182 €

b)

Ergebniswirksame 
Ansatzveränderungen der 
Verwaltung zum 
Investitionsmanagement

+ 1.571.000 € + 8.161.300 € + 6.590.300 €

c)
Anträge der Fraktionen und 
Stadtbezirksräte zum 
Ergebnishaushalt

+ 663.750 € + 663.750 €

d)
Ergebniswirksame Anträge der 
Fraktionen und Stadtbezirksräte 
zum Investitionsmanagement

+ 0 € + 835.000 € + 835.000 €

+ 1.972.064 € + 30.310.296 € + 28.338.232 €

Veränderung durch die 
Entscheidung über:

Veränderung Ergebnishaushalt

3.2.3 Haushaltsoptimierung (HHO)

In der Sitzung des FPA am 4. März 2021 wurde darum gebeten, die zu HHO-
Vorschlägen am 26. Februar 2021 erfolgten Abstimmungsergebnisse im Ausschuss 
für Kultur und Wissenschaft (AfKW) in die Dezernatsliste des Dezernats IV 
einzuarbeiten. Hierbei handelt es sich um folgende Vorlagen:

 21-15249 – Änderung der Satzung über die Benutzungs- und 
Gebührensatzung für die Stadtbibliothek (HHO-Vorschläge 013 - 015) – 
AfKW: zugestimmt

 21-15251 – Änderung der Entgeltordnung für das Städtische Museum (HHO-
Vorschläge 003) – AfKW: abgelehnt

 21-15254 – Änderung der Satzung über die Gebühren des Stadtarchivs 
(HHO-Vorschläge 021 und 035) – AfKW: zugestimmt

 21-15259 – Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Musikschule der Stadt Braunschweig (HHO-Vorschlag 031) – AfKW: 
zurückgestellt



Die Ablehnung der Vorlage 21-15251 (Städtisches Museum) führt beim HHO-
Vorschlag 003 zu einer Änderung der Kennzeichnung von bisher „Umsetzung“ auf 
„Keine Umsetzung“ und somit zum Entfall der bisher entlastend eingerechneten 
Ertragserhöhung im Umfang von 215.000 € p. a. in den Jahren 2021 - 2024.

Beim Vorschlag 031 ergibt sich durch Zurückstellung der Vorlage 21-15259 
(Musikschule) eine Veränderung des bisher mit „Umsetzung“ gekennzeichneten 
Vorschlags auf „Weiterverfolgung / Prüfung“. Hieraus resultiert zunächst der Entfall 
einer Ertragserhöhung von 80.000 € pro Jahr im o. g Zeitraum.

Eine abschließende Entscheidung über die vorgeschlagenen Anpassungen der 
Satzungen bzw. der Entgeltordnung ist für die Ratssitzung am 23. März 2021 
vorgesehen.

Die bisher dargestellten ergebniswirksamen Auswirkungen aus der Umsetzung von 
HHO-Vorschlägen im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 verringern 
sich somit um insgesamt 295.000 € pro Jahr. Insgesamt ergeben sich folgende 
Auswirkungen aus den HHO-Vorschlägen im Haushaltsplan 2021:

in Mio. € 2021 2022 2023 2024 2021 - 2024
ergebniswirksam - 0,5 - 2,2 - 4,6 - 4,7 - 11,9 
IM / ergebniswirksam + 0,1 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,1
investiv + 0,7 - 0,03 - 0,03 - 0,03 + 0,6

Neben diesen Haushaltsoptimierungen sind bereits rund 13,0 Mio. € für den Zeitraum 
2021 - 2024 im Haushaltsentwurf 2021 ff. berücksichtigt gewesen. Diese Vorschläge 
sind in den einzelnen Dezernatslisten mit „Umsetzung erfolgt“ gekennzeichnet. Somit 
ergibt sich ein in der Planung bis Ende 2024 berücksichtigtes Volumen aus dem 
Haushaltsoptimierungsprojekt von rd. 24,2 Mio. €.

Zudem liegen weitere Haushaltsoptimierungsvorschläge vor, die nach den 
Fachausschussberatungen mit dem Status „Weiterverfolgung / Prüfung“ versehen 
worden sind. Hierzu stehen noch Prüfaufträge bzw. Gremienentscheidungen aus. 
Das sich hieraus im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 ergebende 
HHO-Potenzial beläuft sich auf rd. 13,8 Mio. €. Diese HHO-Vorschläge könnten bei 
positiver Prüfung und Beschlussfassung in folgenden Planjahren zu 
Haushaltsverbesserungen führen.

3.3 Finanzhaushalt 

Im Entwurf des Finanzhaushaltes 2021 (Stand: Oktober 2020) waren Auszahlungen 
für Investitionen in Höhe von 223,1 Mio. € vorgesehen. Die Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit beliefen sich auf rd. 26,5 Mio. €, so dass sich ein 
Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 196,6 Mio. € 
ergeben hat.

Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
in Höhe von rd. 27,7 Mio. € und des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe 
von rd. 176,8 Mio. € ergab sich somit eine Finanzmittelveränderung von - 47,6 Mio. €. 
Einschließlich des geplanten Resteaufbaus um 9,9 Mio. € betrug der Fehlbedarf im 
Gesamtfinanzhaushalt rd. 37,7 Mio. €.

Aufgrund der in dieser Vorlage beschriebenen Veränderungen ergibt sich nunmehr 
eine auf - 86,6 Mio. € ausgeweitete Finanzmittelveränderung. Dabei wurde 
berücksichtigt, dass für die Investitionstätigkeit Reduzierungen vorgesehen sind, die 
unter Ziffer 3.3.1 erläutert werden. 



3.3.1 Investitionstätigkeit

Insgesamt ergeben sich durch die Beschlussempfehlungen des FPA für den Teil der 
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Jahr 2021 zusätzliche Entlastungen in 
Höhe von rd. 4,6 Mio. €.

Diese Haushaltsentlastungen setzen sich aus den Minderbedarfen der Verwaltung in 
Höhe von rd. 4,3 Mio. € und aus den im FPA angenommenen Anträgen der 
Fraktionen und Stadtbezirksräte in Höhe von rd. - 0,3 Mio. € zusammen. 

Im Wesentlichen resultieren die Entlastungen durch die Verwaltung aus der 
Rechtsänderungen zu den geringwertigen Vermögensgegen-ständen - GVG - (rd. 
- 2,7 Mio. €), deren Anschaffung spätestens ab 2021 als Aufwand zu behandeln ist 
(siehe auch Ziff. 3.2.1.7). 

Die Beschlussempfehlungen des FPA für die Investitionen führen im Jahr 2021 
saldiert zu folgenden Veränderungen:

Einzahlungen
 € 

Auszahlungen
 € 

Saldo
 €

1) Entscheidungen zu den Ansatz-
veränderungen der Verwaltung - 1.084.200 - 5.409.800 - 4.325.600

2) Veränderungen durch die Anträge 
der Fraktionen/Stadtbezirksräte 0 - 290.000 - 290.000

Ergebnis Investitionen - 1.084.200 -5.699.800 - 4.615.600

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verringert sich durch die 
Ansatzveränderungen sowie durch die Anträge der Fraktionen / Stadtbezirksräte 
gegenüber dem Verwaltungsentwurf von bisher 147.321.100 € auf 143.998.100 €.

Die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte sind in der Anlage 2.5.1 dargestellt. 
Zu den Ansatzveränderungen der Verwaltung und den haushaltsneutralen 
Umsetzungen sowie den Haushaltsvermerken des Investitionsmanagements sind die 
Anlagen 2.5.2 (2.5.2.1 - 2.5.2.4) und 2.5.3 sowie 2.5.4 beigefügt.



3.3.2 Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2024

Das Investitionsprogramm verändert sich gegenüber dem Verwaltungsentwurf unter 
Berücksichtigung der Beschlussempfehlung des FPA in den Jahren 2022 bis 2024 
wie folgt (zu den Veränderungen 2021 s. Ziffer 3.2.1.7 und 3.3.1):

2022
€

2023
€

2024
€

1. Veränderungen im Investitions-
programm durch die 
Entscheidungen zu den 
Ansatzveränderungen

- 2.421.300 + 2.193.000 + 1.957.800

davon ergebniswirksam + 3.821.300 + 3.792.600 + 5.074.600

davon werterhöhend - 6.242.600 - 1.599.600 - 3.116.800

2. Veränderungen im Investitions-
programm durch die Anträge der 
Fraktionen und Stadtbezirksräte

-120.000  - 770.000 - 261.000

davon ergebniswirksam + 130.000 + 130.000 + 130.000

davon werterhöhend - 250.000 - 900.000 - 391.000

3. Gesamt - 2.539.900 + 1.423.100 + 1.696.800

Die Entlastung 2022 ist insbesondere auf die Ansatzveränderungen der Verwaltung 
und in diesem Zusammenhang auf die Anpassung der Finanzraten auf den 
tatsächlichen Finanzbedarf zurückzuführen.

Die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte sind in der Anlage 2.5.1 dargestellt. 
Zu den Ansatzveränderungen der Verwaltung und den haushaltsneutralen 
Umsetzungen sowie den Haushaltsvermerken des Investitionsmanagements sind die 
Anlagen 2.5.2 (2.5.2.1 - 2.5.2.2) und 2.5.3 sowie 2.5.4 beigefügt.

3.3.3 Finanzierungstätigkeit

Auch für die Haushaltsplanung 2021 ist eine Aufnahme von Krediten für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2021 sind für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 
der Kernverwaltung Kreditaufnahmen in Höhe von 90,0 Mio. € eingeplant. Darüber 
hinaus sind unter Inanspruchnahme der Experimentierklausel gemäß § 181 Abs. 1 
NKomVG zusätzliche Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen städtischer 
Gesellschaften in Höhe von rund 97,2 Mio. € vorgesehen. Diese verteilen sich wie 
folgt:

- Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH: 72,1 Mio. €
- Braunschweiger Verkehrs-GmbH: 13,7 Mio. €
- Stadt Braunschweig Sport und Freizeit GmbH: 11,4 Mio. €



Ferner wurde die im Haushaltsplan 2020 veranschlagte Kreditermächtigung für 
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen der Kernverwaltung in Höhe von 
rund 67,0 Mio. € lediglich in Höhe von rund 27,0 Mio. € in Anspruch genommen. Die 
Kreditermächtigung steht noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplans des 
übernächsten Jahres zur Verfügung. Daher ist die verbleibende Ermächtigung in 
Höhe von rund 40,0 Mio. € in der folgenden Übersicht ebenfalls als Kreditaufnahme 
im Jahr 2021 enthalten. Darüber hinaus wurde von der Kreditermächtigung unter 
Inanspruchnahme der Experimentierklausel aus dem Haushaltsjahr 2020 ein Betrag 
von rund 10,1 Mio. € nicht benötigt, der ebenfalls in der Übersicht enthalten ist. 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreditaufnahmen und der 
ordentlichen Tilgung. Hierbei sind auch die Tilgungsleistungen, die aus erfolgten und 
geplanten Kreditaufnahmen gemäß der Experimentierklausel berücksichtigt.

2019 61,9 Mio. € 4,6 Mio. € 141,0 Mio. € 50,4 Mio. € 4,1 Mio. € 97,9 Mio. €

2020 92,6 Mio. € 6,0 Mio. € 227,6 Mio. € 42,6 Mio. € 5,4 Mio. € 135,1 Mio. €

2021 237,3 Mio. € 10,4 Mio. € 454,5 Mio. € 130,0 Mio. € 8,0 Mio. € 257,1 Mio. €

2022 197,7 Mio. € 16,8 Mio. € 635,4 Mio. € 83,0 Mio. € 11,1 Mio. € 329,0 Mio. €

2023 236,0 Mio. € 23,2 Mio. € 848,2 Mio. € 162,0 Mio. € 13,7 Mio. € 477,3 Mio. €

2024 90,0 Mio. € 31,3 Mio. € 906,9 Mio. € 90,0 Mio. € 19,3 Mio. € 548,0 Mio. €

Jahr ordentliche 
Tilgung

Stand am 
31.12.

mit Experimentierklausel ohne Experimentierklausel

Kredit-
aufnahmen

ordentliche 
Tilgung

Stand am 
31.12.

Kredit-
aufnahmen

Zudem entwickeln sich die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 
bis zum Ende des Planungszeitraums wie folgt rückläufig:

Jahr Zugang Abgang Stand am
31.12.

2019 - 3,5 Mio. € 76,8 Mio. €
2020 - 3,5 Mio. € 73,4 Mio. €
2021 - 3,6 Mio. € 69,8 Mio. €
2022 - 3,7 Mio. € 66,1 Mio. €
2023 - 3,8 Mio. € 62,2 Mio. €
2024 - 3,8 Mio. € 58,4 Mio. €

Die Anlage 2.5.2.3 enthält Ansatzveränderungen bezüglich der Kredittilgungen in den 
Planjahren 2022 - 2024.

4 Gesamtergebnisse

Die Beschlussempfehlungen des FPA führen zu den nachfolgend dargestellten 
Jahresergebnissen inkl. des geplanten Resteabbaus. 



4.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurde hinsichtlich des Standes der Überschussrücklage am 
Jahresende und des gesonderten Passivpostens gem. § 182 Abs. 4 NKomVG 
berücksichtigt, dass zurzeit nach erster vorläufiger Einschätzung von einem 
Jahresergebnis 2020 von - 10 Mio. € ausgegangen wird (siehe hierzu auch 1. 
Ergänzung zur FPA-Haushaltsvorlage, Drucksache 21-15382-01).

in Mio. € 2021 2022 2023 2024
Jahresergebnis - 118,9 - 74,6 - 63,3 - 56,9
Stand der Überschuss-
rücklage am Jahresende 235,6 235,6 172,3 115,3

Gesonderter Passivposten 
gem. § 182 Abs. 4 
NKomVG

- 128,9 - 203,5 - 203,5 - 203,5

Bei der Darstellung der Überschussrücklagen und des gesonderten Passivpostens 
wurde darüber hinaus berücksichtigt, dass die auf der Basis des § 5 des 
Infektionsschutzgesetzes durch den Deutschen Bundestag am 25. März 2020 
erstmals und am 4. März 2021 erneut festgestellte epidemische Lage von nationaler 
Tragweite auch im Jahr 2021 fortbesteht und deshalb - abweichend vom 
Haushaltsentwurf - gem. § 182 Abs. 4 NKomVG ebenso wie in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 nunmehr auch der Verlust des Jahres 2022 in dem gesonderten 
Passivposten der Bilanz auszuweisen ist statt durch Reduzierung der 
Überschussrücklage.

4.2 Finanzhaushalt

Die nachfolgend genannten Bestände an Zahlungsmitteln am Jahresende fußen auf 
einem im Rahmen des vorläufigen Jahresabschlusses für 2020 festgestellten Betrag 
von 103,2 Mio. €.

in Mio. € 2021 2022 2023 2024
Finanzmittelveränderung - 87,8 - 37,8 - 27,2 - 26,3 

Zahlungsmittelbestand am Ende 
des Haushaltsjahres (rund) + 15,4  - 22,4 - 49,6 - 76,0 

5. Stellenplan 2021

Im Verwaltungsentwurf zum Stellenplan 2021 waren rd. 69 Stellenschaffungen und 
rd. 15 Stellenwegfälle in der Gesamtverwaltung vorgesehen. Zur Sitzung des FPA am 
4. März 2021 wurden von der Verwaltung aufgrund von weiteren erforderlichen 
Aufgabenveränderungen insgesamt rd. 98 Stellenschaffungen und rd. 16 
Stellenwegfälle vorschlagen. Davon sind rd. 24 Stellenschaffungen durch 
Fördermittel, Einnahmen oder Sachmittel gegenfinanziert.

Nach der Beratung der Verwaltungsvorlage sowie der Fraktionsanträge zum 
Stellenplan 2021 und der daraus resultierenden Beschlussempfehlung aus dem FPA 
sind folgende Anpassungen erfolgt:



- Stabsstelle 0400 Bildungsbüro (Streichung von 3 kw 2021-Vermerken und somit 
Ausweisung von 2,5 unbefristeten Stellen)

- Referat 0617 Stadtgrün-Planung und Bau (1,00 Stellenschaffungen)
- Fachbereich 51 Kinder, Jugend und Familie (1,00 Stellenschaffungen 

Kompetenzfeststellung Schulbildungsberatung, 2,00 Stellenschaffungen 
Schulsozialarbeit)

- Fachbereich 67 Stadtgrün und Sport (3,33 Stellenwegfälle „Herbizidfreie 
Grünpflege“ wurden abgelehnt)

- Fachbereich 65 Gebäudemanagement (1,00 Aufstockung der Stellenreserve)
- Fachbereich 67 Stadtgrün und Sport (1,00 Aufstockung der Stellenreserve)

Somit enthält der Stellenplan 2021 insgesamt rd. 102 Stellenschaffungen in der 
Gesamtverwaltung (ohne Stellenreserve) und rd. 13 Stellenwegfälle. 

Die vorgeschlagenen Stellenschaffungen teilen sich wie folgt auf:

Ein erheblicher Stellenzuwachs ist auf 18,50 Stellenschaffungen für die Abt. 50.4 
Gesundheitsamt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen. Bund 
und Länder haben sich am 29. September 2020 auf den sog. „Pakt des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes“ geeinigt, mit dem Fördermittel für Personal, Digitalisierung und 
moderne Strukturen in den Gesundheitsämtern befristet zur Verfügung gestellt 
werden. Den Stellenschaffungen liegt eine Bedarfsanalyse mit dem Gesundheitsamt 
zugrunde, die die bisherigen Erfahrungen und Auswirkungen auf die 
Aufgabenerledigung im Rahmen der Corona-Pandemie berücksichtigt. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Stellen überwiegend finanziert werden. Die 
Stellenbesetzungen sollen in Abhängigkeit der jeweils aktuellen Lage und der 
Finanzierung erfolgen. Zwischenzeitlich hat das Niedersächsische Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung eine Diskussionsgrundlage für Eckpunkte 
für eine Vereinbarung über die Umsetzung des ÖGD-Pakts vorgelegt, nach der in 
Braunschweig 3,9 Stellen in 2021 und weitere 9 Stellen in 2022 gefördert würden. 
Seitens der Stadt wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese Eckpunkte die 
Anforderungen und Erwartungen der Stadt Braunschweig nicht erfüllen.

Im Fachbereich 51 erfolgen rd. 41 Stellenschaffungen, insbesondere für den Ausbau 
der Kindertages- und Schulkindbetreuung sowie die Anpassung der Ausfallreserve. 
Berechnungsgrundlage für die Personalausfallreserve ist der personelle Grundbedarf 
nach dem KiTaG, insbesondere um sicherzustellen, dass in jeder Gruppe immer zwei 
Betreuungskräfte zur Verfügung stehen. Berücksichtigt werden bei der Berechnung 
die tatsächlichen Ausfalltage wie Krankentage, Kuren, Erholungsurlaube während der 
Öffnungszeiten und Sonderurlaub bei Erkrankung des eigenen Kindes. Aber auch 
fachliche Fortbildung (3 Tage), Bildungsurlaub und die Ausfallzeiten aufgrund der 
berufsbegleitenden Ausbildung zur Erzieherin fließen in die Berechnung ein. Ein 
weiterer Faktor sind die Angebotsanpassungen und der Kitaausbau, da sich die 
Einrichtung zusätzlicher Gruppen und ein damit verbundener Personalaufwuchs auch 
immer auf die Ausfallquote auswirkt.

Weitere 3 Stellenschaffungen erfolgen als Ergebnis der Organisationsuntersuchung 
im Fachbereich 40, 4 Stellenschaffungen zur Umsetzung des Ziele- und 
Maßnahmenkatalogs "Radverkehr in Braunschweig“ im Fachbereich 66, 
4 Stellenschaffungen für den 2020 neu eingerichteten Fachbereich 68 Umwelt und 3 
Stellenschaffungen in der Stabsstelle 0110 Digitalisierung, Smart-City.

Die restlichen rd. 28 Stellenschaffungen, die aufgrund geänderter 
Aufgabenstellungen erforderlich sind, verteilen sich auf verschiedene Bereiche der 
Stadtverwaltung.



Den rd. 102 Stellenschaffungen stehen rd. 13 Stellenwegfälle gegenüber. Die 
Stellenwegfälle sind durch Aufgabenrückgänge und die Realisierung von 
kw-Vermerken begründet und verteilen sich auf die gesamte Verwaltung. 

Die Personalkostenveränderungen berücksichtigen das Ergebnis der letzten 
Personalkostenkalkulation, die Veränderungen in den Rückstellungen für Pensionen 
und Beihilfen, die für 2021 vorgesehenen Stellenplanveränderungen sowie den 
Tarifabschluss vom 25. Oktober 2020. 

Danach erhalten die Beschäftigten in 2021 ab 1. April 2021 eine ca. 1,4 %-ige 
Erhöhung der Tabellenentgelte, kalkuliert waren hingegen ganzjährig 2 %. Diese 
Minderung des kalkulierten Personalaufwands sowie die aktuellen Personal-Istkosten 
ermöglichen trotz der Stellenschaffungen die Beibehaltung der in der Finanzplanung 
für das Jahr 2021 vorgesehenen rd. 250 Mio. € Personalkosten einschl. 
Rückstellungen.

Die Stellenplanveränderungen in den einzelnen Organisationseinheiten sowie der 
förmliche Stellenplan sind als Anlage 5 beigefügt.

6. Änderung der Teilhaushalte und der Produktdarstellungen

Hinsichtlich einiger Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf wird auf die 
Anlage 2.3 verwiesen. Der FPA ist dem Vorschlag gefolgt.

Die Beschlussempfehlungen des FPA, die vorliegenden Anträge der Fraktionen und 
der Stadtbezirksräte, die von der Verwaltung dargelegten Ansatzveränderungen und 
später die endgültigen Beschlüsse des Rates zum Haushaltsentwurf 2021 haben 
auch (redaktionelle) Auswirkungen auf die Teilhaushalte und auf die Produkte. 

Sie führen in den Teilhaushalten zu einer Änderung der dargestellten 
Haushaltsansätze und somit auch zu anderen Ergebnissen der Teilhaushalte im 
Vergleich zum Haushaltsplanentwurf. Sie haben ferner Änderungen der 
Produkterträge und Produktaufwendungen zur Folge. 

Aus technischen Gründen sind diese Auswirkungen auf die Teilhaushalte sowie auf 
die Produkterträge und Produktaufwendungen erst nach der Beschlussfassung durch 
den Rat darstellbar. Die endgültige Darstellung der Teilhaushalte sowie der 
Produktplanbeträge kann daher erst im Enddruck des Haushaltsplanes abgebildet 
werden.

Dies gilt entsprechend für die Aufteilung des Personalaufwandes auf die Teilhaus-
halte bzw. zwischen den Teilhaushalten, die sich aus den Ansatzveränderungen und 
aus der Umsetzung des Stellenplans 2021 ergibt. Die Aufteilung des Personalauf-
wands führt auch dazu, dass es gegenüber dem Gesamtergebnishaushalt gemäß 
Anlage 3 bei einzelnen Ansatzzeilen noch Verschiebungen geben wird. Die Summen 
für die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnis-
haushalt bleiben hiervon unberührt.

7. Haushaltspläne für Sonderrechnungen

Die unter Ziffer 3.2.1.6 erläuterten Veränderungen bei den Erstattungen aus dem 
Kernhaushalt an die Sonderrechnung FB 65 haben auch Auswirkungen auf den 
Haushalt der Sonderrechnung. Zu Einzelheiten wird auf die Anlage 6.1 verwiesen. 
Der FPA hat ihre Annahme empfohlen.



Der FPA hat Anträgen auf Einrichtung von zusätzlichen Planstellen zugestimmt, die 
dem FB 65 zuzuordnen sind. Die in der Endausfertigung des Haushaltsplans der 
Sonderrechnung FB 65 zu berücksichtigenden zusätzlichen Personalkosten sind in 
der Anlage 2.4.1 unter den Positionen SP 210 und SP 230 dargestellt.

Wie in den Vorjahren waren die Stellenübersicht 2021 und der letzte Jahresabschluss 
2019 der Sonderrechnung nicht bereits im Haushaltsentwurf 2021 enthalten. Diese 
Unterlagen sind als Anlagen 6.2 bzw. 6.3 beigefügt.

8. Pensionsfonds 

Durch Beschluss des Rates am 5. Oktober 1999 wurde der rechtlich unselbständige 
„Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ mit Wirkung vom 1. Januar 2000 errichtet. 
Es handelt sich hierbei um ein Sondervermögen nach § 130 Abs. 1 Nr. 5 des 
NKomVG, für das ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt werden kann. Gemäß § 6 
der am gleichen Tage vom Rat beschlossenen Satzung zur Errichtung und 
Verwaltung des Pensionsfonds ist für jedes Jahr ein Haushaltsplan aufzustellen.

Der in Abschnitt XIII. des Haushaltsplanentwurfs 2021 dargestellte Haushaltsplan 
2021 für das Sondervermögen „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ ist gemäß 
§ 130 Abs. 4 NKomVG anstelle einer Haushaltssatzung zur Beschlussfassung vor-
zulegen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem zur 
Beschlussfassung vorgelegten Haushaltsplan lediglich um die rechtliche Ausformung 
des Sondervermögens handelt. Die aus dem städtischen Haushalt bereitzustellenden 
Mittel sind bereits im Finanzhaushalt und dem Investitionsprogramm des 
Haushaltsplanentwurfs 2021 enthalten. 

Da sich aktuell und auch auf absehbare Zeit auf dem Kapitalmarkt keine 
Guthabenzinsen erzielen lassen, ist im Haushaltsplan 2021 für den 
Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 weiterhin keine Netto-Zuführung an das 
Sondervermögen vorgesehen. Weitere Zuführungen stellen derzeit keinen 
wirtschaftlichen Nutzen dar. Hierdurch ergibt sich keine Ergebniswirkung, es 
verbessert sich jedoch die Liquiditätssituation der Stadt. Im Haushalt abgebildet sind 
lediglich die Zuführung und Entnahme von Abfindungsleistungen nach dem 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag bei Dienstherrenwechseln von Beamtinnen 
und Beamten. Die Ansätze hierfür betragen zum Haushalt 2021 jeweils 800.000 € 
und sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanentwurfs 2021 enthalten. 



9. Beteiligungsbericht

Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO ist der „Bericht der Gemeinde über die Unternehmen und 
Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen daran sowie 
über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht)“ eine Anlage zum Haushaltsplan. Der 
Beteiligungsbericht 2021 für die städtischen Gesellschaften ist als Anlage 7 beigefügt.
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 Anlage 1 

 

Haushaltssatzung 2021 

 

 
 



Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig 

für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
Gemäß § 58 Abs. 1 Ziffer 9 in Verbindung mit § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 23. März 2021 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 879.450.566 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
987.733.613 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 468.900 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  599.300 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 863.659.778 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
919.251.741 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 25.422.100 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
218.123.300 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 187.202.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 10.442.000 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
1.076.283.878 Euro 

        1.147.817.041 Euro 
 
 

§ 1 a 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für 
das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
   
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 94.524.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
94.929.500 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  18.800 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 94.524.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
93.618.600 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
307.600 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
94.524.000 Euro 
93.926.200 Euro 

 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2021 wird 

 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 70.264.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
69.126.500 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  200.000 Euro 
  

 
 

2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.131.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
62.942.700 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.087.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
28.850.900 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 18.850.900 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 216.300 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
85.070.000 Euro 
92.009.900 Euro 

 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 41.090.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
41.478.900 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
   



 3 

2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.345.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
40.781.600 Euro 

2.3 
2.4 

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 

15.000.000 Euro 
15.626.000 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 51.400 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
54.345.600 Euro 
56.459.000 Euro 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 90.000.000 Euro festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen Gesellschaften 
aufgenommen werden dürfen, wird für das Jahr 2021 auf 97.202.000 Euro festgesetzt. Die 
Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der 
Kernverwaltung. 
 
 

§ 2 a 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung des 
Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung 
Stadtentwässerung in Höhe von 18.850.900 Euro veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung  
Abfallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
 

143.998.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 3 a 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und  
Gebäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Stadtentwässerung 
wird auf 65.831.700 € festgesetzt. 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird auf 
700.000 € festgesetzt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000.000 Euro festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen 
städtischer Gesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird für das Jahr 2021 auf 50.000.000 Euro 
festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge 
verbleiben bei der Kernverwaltung. 

 
 

§ 4 a 
 
In der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement werden 
Liquiditätskredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Stadtentwässerung wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen, auf 5.000.000 Euro festgesetzt. 
 
In der Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021  
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen, auf 5.000.000 Euro festgesetzt. 

 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   320 v. H. 

 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)    500 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer    450 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und über- und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG 
unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen. Davon 
abweichend sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang 
mit Flüchtlingsangelegenheiten unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 150.000 Euro nicht 
übersteigen. Für Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie sind Aufwendungen und 
Auszahlungen bis zu einem Betrag von 1.500.000 Euro im Einzelfall unerheblich. 
 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
 
• die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen, 

 
• die wirtschaftlich durchlaufend sind, 

 
• die auf Grund von Aufgabenverlagerungen und der Ausgliederung von Aufgaben aus dem 

Haushalt zu haushaltsneutralen Umsetzungen von Erträgen und Aufwendungen bzw. 
Einzahlungen und Auszahlungen zwischen den Teilhaushalten führen, 
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• die der Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen dienen, 
 

• die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
 

• die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für 
abschlusstechnische Buchungen notwendig sind, 
 

• die der Auflösung von Deckungsreserven dienen. 
 
 
 
 
Braunschweig, den 23. März 2021 
 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 Siegel 
 
___________________________________ 
Markurth 
 



Anlage 2.1 

Anfragen/Anregungen

Stand: 12. März 2021



- A 001 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Verwaltungsführung / 
FB 01 (FB 10) 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Dienstaufwandsentschädigungen 
Ist im Rahmen der Haushaltsoptimierung angedacht, als symbolischen Akt, dass an allen 
Positionen gespart werden muss, die Dienstaufwandsentschädigungen für den 
Oberbürgermeister, die Stadträte etc. zu reduzieren? 

Begründung: 

Nach § 3 der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung können 
Hauptverwaltungsbeamte, deren allgemeine Stellvertrung sowie u.a. die weiteren Beamten 
auf Zeit eine Dienstaufwandsentschädigung erhalten. Im Verwaltungsentwurf für den 
Haushalt 2021 belaufen sich diese auf etwas mehr als 17.000 Euro. Da nun auch in der 
Politik über eine Reduzierung der monatlichen Aufwandsentschädigung für die 
ehrenamtlichen Ratsmitglieder diskutiert wird, wäre ein symbolischer Akt der hauptamtlich 
Tätigen sicherlich kein verkehrtes Zeichen. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat II Datum: 12.2.21 
(ggfs. Abt./Stelle) 10.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 001 der 
Fraktion CDU 

Text: 
Dienstaufwandsentschädigungen 

Ist im Rahmen der Haushaltsoptimierung angedacht, als symbolischen Akt, dass an allen 
Positionen gespart werden muss, die Dienstaufwandsentschädigungen für den Oberbür-
germeister, die Stadträte etc. zu reduzieren?  

Begründung:
Nach § 3 der Nds. Kommunalbesoldungsverordnung können der HVB, die allgemeine 
Stellvertretung sowie u.a. die weiteren Beamten auf Zeit eine Dienstaufwandsentschädi-
gung erhalten. Im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2021 belaufen sich diese auf etwas 
mehr als 17.000 EUR. Da nun auch in der Politik über eine Reduzierung der monatlichen 
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Ratsmitglieder diskutiert wird, wäre ein 
symbolischer Akt der hauptamtlich Tätigen sicherlich kein verkehrtes Zeichen. 

Antwort: 
Die Aufwandsentschädigung wird den hauptamtlich tätigen Hauptverwaltungsbeamtinnen 
und Hauptverwaltungsbeamten gem. § 3 der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsver-
ordnung (NKBesVO) gewährt. Diese kann auch den weiteren Beamtinnen und Beamten auf 
Zeit sowie sonstigen Beamtinnen und Beamten, die Aufgaben wahrnehmen, die in der Regel 
von Beamtinnen und Beamten auf Zeit wahrgenommen werden, gewährt werden. Auf-
wandentschädigungen dürfen gem. § 20 Abs. 1 Sätze 1 und 2 des Niedersächsischen Besol-
dungsgesetzes (NBesG) nur gewährt werden, wenn und soweit aus dienstlicher Veranlas-
sung finanzielle Aufwendungen entstehen, deren Übernahme der Beamtin oder dem Beam-
ten nicht zugemutet werden kann und im Haushaltsplan Mittel dafür zur Verfügung gestellt 
werden. In § 3 Abs. 2 NKBesVO sind Höchstbeträge abhängig von der Einwohnerzahl einer 
Kommune festgelegt; über die konkrete Höhe der Aufwandsentschädigung entscheidet der 
Rat der Stadt, der zuletzt mit Beschluss vom 24. März 1987 die Aufwandsentschädigungen 
ab dem 1. Januar 1987 unter Beachtung der in der NKBesVO genannten Höchstbeträge wie 
folgt festgesetzt hat: 

a) Hauptverwaltungsbeamtin/
Hauptverwaltungsbeamter 670,00 DM   entspricht   342,57 Euro 

b) allg. Vertreterin/allg. Vertreter 446,66 DM   entspricht   228,55 Euro
c) weitere Beamtinnen /Beamte 335,00 DM   entspricht   171,28 Euro 

Seit dem 1. Januar 2014 bestand aufgrund einer Änderung der NKBesVO die Möglichkeit, 
die im Zuge der Währungsumstellung centgenau umgerechneten monatlichen Höchstbe-
träge auf volle Fünf-Euro-Beträge aufzurunden. Dies hat die Verwaltung dem Rat der Stadt 
seinerzeit nicht zur Umsetzung vorgeschlagen. 



Nach der Verordnung zur Änderung der NKBesVO vom 8. Oktober 2020 sind die Höchstbe-
träge der Aufwandsentschädigung erneut wie folgt angehoben worden: 

a) Hauptverwaltungsbeamtin/
Hauptverwaltungsbeamter 414,00 Euro 

b) allg. Vertreterin/allg. Vertreter 276,00 Euro
c) weitere Beamtinnen /Beamte 210,00 Euro 

Auch von dieser Möglichkeit ist bisher kein Gebrauch gemacht worden. 

Insgesamt wurden bisher durch die Verzichte bzw. das Nichtausschöpfen der Höchstbeträge 
ca. 5.700 Euro eingespart. Mit Blick auf den Haushaltsoptimierungsprozess beabsichtigt die 
Verwaltung derzeit nicht dem Rat eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung vorzuschla-
gen. Vielmehr sieht sie den in diesem Zusammenhang gewünschten symbolischen Akt durch 
das Nichtausschöpfen der Höchstbeträge bereits als erfüllt an. So bleiben die derzeitigen 
Aufwandsentschädigungen knapp 20% hinter den möglichen Höchstgrenzen zurück. Ab-
schließend ist hierbei auch zu berücksichtigen, dass die Höhe der Entschädigung nicht belie-
big gesenkt werden kann, weil unstreitig Aufwendungen gegeben sind. 

gez. Kornblum 
____________________ 
Dr. Kornblum 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
01 / FB 01, 10

Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S.256
FB 01 Zentrale Steuerung, Personalaufwendungen 401110 Beamtenbezüge steigen von Ansatz
2020 657.800 EUR auf Ansatz 2021 1.212.600 EUR.

→ Woran liegt das?

Begründung:

Haushaltsklarheit   

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 002 -



Dezernat II Datum: 19.01.2021 
Abteilung 10.1 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 002 der  
Fraktion p2 

Text: 
S.256
FB 01 Zentrale Steuerung, Personalaufwendungen 401110 Beamtenbezüge steigen von
Ansatz 2020 657.800 EUR auf Ansatz 2021 1.212.600 EUR.

Woran liegt das? 

Begründung:  

Haushaltsklarheit 

Antwort: 

gez. Dr. Kornblum 
____________________ 

Aufgrund der seit dem 1. April 2020 geltenden neuen Dezernatsstruktur und der damit ver-
bundenen Neugliederung des Fachbereiches 01 Zentrale Steuerung, ist in den im Haus-
haltsplanentwurf 2021 ausgewiesenen Ansätzen 2020 für den Fachbereich 01 das Referat 
0300 Rechtsreferat nicht mehr enthalten. Der entsprechende Hinweis findet sich auf Seite 
395. 

Die Ansätze 2021 berücksichtigen dagegen, neben den Referaten 0100 Steuerungsdienst 
und 0130 Kommunikation, auch das neu geschaffene Referat 0103 Bezirksgeschäftsstel-
len. Hierdurch begründet sich die Abweichung.  



- A 003 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

01 / FB 01 

Produkt 

Neu 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Mögliche eigenständige Braunschweigische Landessparkasse 
Welches finanzielle Volumen wird verwaltungsseitig für mögliche Einlagen bei einer 
Ausgründung der BLSK als eigenständige Landessparkasse zu erwarten sein bzw. 
momentan intern angenommen? 
Welche finanziellen Mittel sind derzeit im Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2021 
enthalten? 

Begründung: 

Bereits vor der Schaffung der Braunschweigischen Landessparkasse als Anstalt in der Anstalt 
(AIDA) der NordLB wurde intensiv über eine mögliche Eigenständigkeit diskutiert worden. 
Damals war die Zeit noch nicht reif dafür. 
Nun, mehr als zehn Jahre später, stehen die Chancen gut für eine Ausgründung in der 
Trägerschaft der Kommunen des alten Braunschweiger Landes. Der niedersächsische 
Finanzminister Reinhold Hilbers hebt sich wolhtuend von seinen Vorgängern ab, da er sich 
offen für entsprechende Gespräche zeigt. Ein Gutachten der Kommunen, welches eine 
Herauslösung aus der NordLB gutheißt, liegt inzwischen vor. 
Dieses Gutachten muss natürlich noch in den politischen Gremien der betroffenen 
Gebietskörperschaften intensiv diskutiert werden. Denn natürlich hat sich die (Banken-)Welt 
im letzten Jahrzehnt weitergedreht. Alte Risiken sind geblieben, neue Risiken sind 
hinzugekommen. 
Eine der Risiken wären die entsprechende Finanzierung der Herausläsung und die 
Kapitalisierung einer neuen Bank. Da der städtische Haushalt bereits im Entwurf der 
Verwaltung für das Jahr 2024 eine Verschuldung von rund einer Milliarde Euro vorsieht, 
müssen weitere Risiken abgeschätzt werden. Dazu zählt, ob überhaupt Gelder für eine 
eigenständige Braunschweigische Landessparkasse vorgesehen sind. 

gez. Kai-Uwe Bratschke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


FB Zentrale Steuerung  Datum: 4. Februar 2021 
Ref. 0100 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 003 der  
CDU-Fraktion      

Text: 
Mögliche eigenständige Braunschweigische Landessparkasse 

Welches finanzielle Volumen wird verwaltungsseitig für mögliche Einlagen bei einer 
Ausgründung der BLSK als eigenständige Landessparkasse zu erwarten sein bzw. 
momentan intern angenommen? 
Welche finanziellen Mittel sind derzeit im Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2021 
enthalten? 

Begründung:  
s. Anfrage

Antwort: 

Die Städte Braunschweig und Salzgitter sowie die Landkreise Wolfenbüttel, Helmstedt und 
Holzminden streben bekanntlich eine Herauslösung der BLSK aus der Norddeutschen 
Landesbank an.  

Die Krise der NORD/LB ist im Wesentlichen durch notleidend gewordene Schiffskredite 
ausgelöst worden. Infolge des nunmehr zu geringen Eigenkapitals bedarf es einer 
Restrukturierung des Unternehmens. Es steht zu befürchten, dass auch das intakte und 
profitable Sparkassengeschäft in den Schrumpfungsprozess einbezogen wird, in der Folge 
Arbeitsplätze abgebaut und Filialen geschlossen werden. Dabei geht es der Verwaltung 
der Stadt Braunschweig wie den anderen beteiligten Kommunen darum, im 
Geschäftsgebiet der BLSK auch weiterhin eine Versorgung der Bevölkerung mit 
Bankendienstleistungen und Kreditangeboten auf bisherigem Niveau sicherzustellen. 
Deren Bedeutung zeigt sich namentlich für den Mittelstand besonders in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten. 

Die Herauslösung der BLSK aus der NORD/LB setzt jedoch die Zustimmung der Träger 
der NORD/LB voraus. Sondierungsgespräche werden hierüber geführt. Jedoch sind die 
Träger bedauerlicherweise bislang nicht in ernsthafte Verhandlungen mit den 
übernahmebereiten Kommunen eingetreten. 



gez. 

Markurth     
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Zu den Fragen: 

Vor Beginn der Verkaufsverhandlungen ist es nicht zielführend, über einen etwaigen 
Kaufpreis für die Übernahme der BLSK zu spekulieren; gleiches würde für die Phase der 
andauernden Verhandlungen gelten, zumal dadurch unsere taktische Position von 
vornherein geschwächt würde. Die Kosten für die Herauslösung der BLSK sind daher noch 
nicht in den Planentwurf für den städtischen Haushalt 2021 eingestellt worden. 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 
10 / FB 10

Produkt
5E.100004
5S.100012

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S. 211

Verkauf Beteiligungen – sonst. Anteil. 9,4 Mio EUR

→ Der Verkauf welcher Beteiligungen bzw. Anteile soll in 2021 einen Ertrag in Höhe von 9,4
Mio erwirtschaften?

Begründung:

Haushaltsklarheit  

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 004 -



Dezernat II Datum: 18.01.2021 
Abteilung 10.0 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 004 der  
Fraktion p2 

Text: 
S. 211
Verkauf Beteiligungen - sonst. Anteil. 9,4 Mio. EUR

Der Verkauf welcher Beteiligungen bzw. Anteile soll in 2021 einen Ertrag in Höhe von 9,4 
Mio. EUR erwirtschaften? 

Begründung:  
Haushaltsklarheit 

Antwort: 

gez. Dr. Kornblum 
____________________ 

Die 9,4 Mio. EUR setzen sich aus der Rückzahlung des städtischen Anteils an der 
Niedersächsischen Versorgungsrücklage in Höhe von 8,6 Mio. EUR (Projekt 5S.100012) 
sowie der Entnahme aus dem Sondervermögen „Pensionsfonds“ in Höhe von 0,8 Mio. 
EUR (Projekt 5E.100004) zusammen. 
Die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK) hat die Vereinbarung über die Verwaltung 
der Versorgungsrücklage der Stadt Braunschweig zum 31.12.2020 gekündigt. Die 
vollständige Rückzahlung des städtischen Anteils wird im Jahr 2021 erfolgen. Hierzu wird 
auf die Gremienvorlage 20-14444 verwiesen. 
Entnahmen aus dem Sondervermögen „Pensionsfonds“ erfolgen, sofern von Seiten der 
Stadt Abfindungszahlungen für erworbene Versorgungsanwartschaften nach dem Gesetz 
zum Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag als abgebender und zahlungspflichtiger 
Dienstherr bei einem Dienstherrenwechsel zu leisten sind und in den Vorjahren für die 
wechselnden Beamtinnen und Beamten Zuführungen in das Sondervermögen 
vorgenommen wurden. 

Beide Projekte sind als Finanzanlagen bilanziert. Die Rückflüsse aus den Fianzanlagen in 
den städtischen Haushalt werden als "Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Beteiligungen" verbucht. 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
10 / FB 10

Produkt
1.11.1151.01

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

Wo im Haushaltsplanentwurf sind die Leistungen für Aufwendungen der kommunalen 
Gebietskörperschaften nach NBGG Par. 14 (1) vom Land zu finden?

Begründung:

Haushaltsklarheit   

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 005 -



Dezernat II Datum: 18.01.2021 
Abteilung 10.0 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 005 der  
Fraktion p2 

Text: 
Wo im Haushaltsplanentwurf sind die Leistungen für Aufwendungen der kommunalen 
Gebietskörperschaften nach NBGG Par. 14 (1) vom Land zu finden?  

Begründung:  
Haushaltsklarheit 

Antwort: 

gez. Dr. Kornblum 
____________________ 

Die Leistungen für Aufwendungen der Stadt Braunschweig nach § 14, Abs 1 
Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) sind im 
Haushaltsplanentwurf 2021 als Ertrag (Sachkonto 314110, Zuweisung vom Land) im 
Teilhaushalt Zentrale Dienste geplant (Seite 335). Die entsprechende Erläuterung hierzu 
findet sich auf Seite 332.  



- A 006 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Diverse / FB 10 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Netto-Null-Stellenplan 
Um welche Beschlüsse handelt es sich hierbei und um jeweils welchem Umfang? 
Welche Stellenausweitung haben stattgefunden/sind geplant? 

Begründung: 

Unter anderem in der HH-Präsentation (Seite 30) wird ausgeführt, dass ein Netto-
Nullstellenplan angestrebt wurde, aber nicht realisiert werden konnte. Dazu wird u.a. als 
Begründung angeführt, dass Ratsbeschlüsse dafür mit ursächlich sind. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat II Datum: 19.02.2021 
FB 10, 10.22 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 006 der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Netto-Null-Stellenplan 
Um welche Beschlüsse handelt es sich hierbei und um jeweils welchem Umfang? 
Welche Stellenausweitungen haben stattgefunden/sind geplant? 

 
Begründung:  
Unter anderem in der HH-Präsentation (Seite 30) wird ausgeführt, dass ein Netto-
Nullstellenplan angestrebt wurde, aber nicht realisiert werden konnte. Dazu wird u. a. als 
Begründung angeführt, dass Ratsbeschlüsse dafür mit ursächlich sind. 

 
Antwort: 
 
Insbesondere sind folgende Ratsbeschlüsse bzw. Ratsbeteiligungen für Stellenschaffungen 
bzw. nicht realisierte Stellenwegfälle, die bei Realisierung zur Kompensation hätten heran-
gezogen werden können, zum Stellenplan 2021 mit ursächlich: 
 
- Abt. 20.3 Steuern: 1,5 Stellen für die Einführung der Zweitwohnungssteuer (DS 21-15106) 
- Abt. 32.2 Bußgeldabteilung: Wegfall der Sperrvermerke an 1,5 Stellen für die Fort- 
  schreibung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (DS 16-03076, modifiziert  
  durch DS 19-11071) 
- FB 40 Schule: Aufhebung der kw-2020-Vermerke für die 1,5 Stellen Schulbildungs- 
  beratung (DS 20-14625),  
- FB 50 Soziales und Gesundheit: 1,5 Stellen für den weiteren personellen Ausbau der  
  Zentralen Stelle für Wohnraumhilfe (DS 19-11251) 
- FB 51 Kinder, Jugend und Familie: 0,08 Stelle bei 51.01.2 (DS 17-05824, Maßnahmen- 
  katalog zur Qualitätsentwicklung), 4,82 Stellen für Ausbau des Betreuungsangebotes Kita  
  Pfälzerstraße und Kita Volkskindergarten, 1,15 Stellen für die Anpassung der Angebote im  
  Schulkindbereich im KJZ Roxy (DS 20-13126), 5,18 Stellenschaffungen in der Abt. 51.3 im  
  Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich (DS 20- 
  13126) und 8,64 Stellen für den Ausbau der Kita Alsterplatz und 8,97 Stellen für den  
  Ausbau der Kita Schölkestraße (DS 20-13126) (berücksichtigt werden muss hierbei auch,  
  dass sich die Einrichtung zusätzlicher Gruppen und ein damit verbundener  
  Personalaufwuchs auch immer auf die Personalausfallquote auswirkt) 
- FB 61 Stadtplanung und Geoinformation: Fortschreibung des kw-Vermerks an 1 Stelle  
  für das Entwicklungskonzept des Projektes "Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet (DS 19- 
  11460) 
- FB 66 Tiefbau und Verkehr: 4,00 Stellen für die Umsetzung des Ziele- und Maßnahmen- 
  katalogs "Radverkehr in Braunschweig“ (DS 20-13342-02) 
- FB 67 Stadtgrün und Sport: Fortschreibung des kw-Vermerkes an 1 Stelle für das  
  Förderprogramm Dach-, Fassaden-, Innenhof- und Vorgartenbegrünung (Haushalt 2020  
  DS-20-12695)  
- Ref. 0617 Stadtgrün-Planung und Bau: 1 Stelle für die Planung und den Bau von  
  Außenanlagen, insbes. für Schulen/Kitas (Ausbau Ganztagsbetreuung, DS 17-03813) 
 



Darüber hinaus wurden durch die Fraktionen zum Haushalt 2020 Anträge auf Aufnahme von 
Stellen in die Stellenreserve 2020 gestellt, die sich nunmehr im Stellenplan 2021 auswirken 
(3 Stellen für den FB 68 Umwelt sowie 2 Stellen für die Stabsstelle 0110 Digitalisierung, 
Smart-City). 
 
Von den zum Stellenplan 2021 vorgeschlagenen rd. 98 Stellen basieren somit rd. 42 Stellen 
auf Ratsbeschlüssen, daneben hätten 5 weitere Stellen mit kw-Vermerken als Kompensation 
für Stellenschaffungen herangezogen werden können. 
 
Daneben gibt es eine Reihe von Aufgaben, die aufgrund von Ratsbeschlüssen zu Stellen-
schaffungen geführt haben (z. B. kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Schulkind-
betreuung, Zentraler Ordnungsdienst). 

 
 
 
gez. 
____________________ 
Dr. Kornblum 



- A 007 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 / Allg. Finanzwirtschaft / 
FB 20 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Auswirkungen der steigenden Zinsbelastungen 
Mit welchen Ergebnissen wurde welches Zinsänderungsrisiko untersucht? 
Welche Auswirkungen auf die Bonitätsbewertung der Stadt hat der skizzierte 
Schuldenanstieg bis 2024? 
Wie entwickeln sich die Schuldenstände im Unterschied zu den vergleichbaren Städten 
Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Mönchengladbach, Aachen, Chemnitz? 
Welcher Tilgungsplan ist für die Kreditbelastungen ab 2024 vorgesehen bzw. ab wann soll 
die Volltilgung der bis 2024 aufgenommen Schulden erfolgt sein? 
Wie veränderte/verändert sich die gesamte Zins- und Tilgungsbelastung entlang der 
Haushaltsjahre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und welche Prognosen bestehen bis ins Jahr 
2024? 
Welche Auswirkungen auf die Bonität der Stadt hat das Ausüben der Experimentierklausel? 

Begründung: 

Der Haushalt weist eine deutliche Ausdehnung der Neuverschuldung aus. So wird bis zum 
Jahr 2024 prognostiziert, den kumulierten Schuldenstand von derzeit rund 350 Mio. auf 
annährend 1 Milliarde Euro Schulden auszudehnen. Dies stellt einen bisher einmaligen 
Vorgang in der Geschichte der Stadt Braunschweig dar. Und auch wenn die finanziellen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auch die Kommunen mit voller Wucht treffen, so birgt 
der vorgesehene massive Anstieg der Schulden große Risiken vor allem in Bezug auf die 
Bonität der Stadt und das Zinsrisiko. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 27.01.2021 
0200.13 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 007 der  
CDU-Fraktion 
 
Text: 
Auswirkungen der steigenden Zinsbelastungen  
 
Zum weiteren Text wird auf die Anfrage verwiesen. 

 
Begründung:  
Zur Begründung wird auf die Anfrage verwiesen. 

 
Antwort: 
1. Mit welchen Ergebnissen wurde welches Zinsänderungsrisiko untersucht? 

Bei fast allen derzeit bestehenden Krediten, die zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kernhaushalt) sowie zur Finanzierung von Investi-
tionsmaßnahmen städtischer Gesellschaften (Experimentierklausel) dienen, wurde die 
Zinsbindung für die gesamte Laufzeit des jeweiligen Darlehens vereinbart. Dieses 
Vorgehen ist auch für die bis einschließlich des Jahres 2024 vorgesehenen neuen 
Kreditaufnahmen beabsichtigt. Ein Zinsänderungsrisiko aus den jeweiligen Verträgen 
besteht damit grundsätzlich nicht. Daneben beinhalten die konzernintern abgestimmten 
Zinsbindungsdauern neben den Einschätzungen der Banken auch eigene 
Einschätzungen der zukünftigen Entwicklungen der Zinsen. Grundgedanke ist aktuell, 
dass derzeit (ex ante-Sichtweise) durchschnittlich ein historisch-niedriges Zinsniveau 
besteht, das aus heutiger Sicht möglichst lange gesichert werden sollte.  
 
Bei drei für städtische im Rahmen der Experimentierklausel aufgenommen Darlehen gilt 
dies nicht. Dabei handelt es sich um zwei Kredite für die Grundstücksgesellschaft Braun-
schweig mbH (GGB) sowie ein Darlehen für die Städtisches Klinikum Braunschweig 
gGmbH (Klinikum). 
 
Bei den beiden Krediten für die GGB handelt es sich um endfällige Darlehen, die 
während der vereinbarten Zinsbindung nicht laufend getilgt werden. Mit dem Auslaufen 
der jeweiligen Zinsbindung wird der Kredit entweder mit neuen Konditionen versehen 
oder in einer Summe getilgt. 



Ein Darlehen für das Klinikum wurde bei einer Laufzeit von 50 Jahren mit einer Zins-
bindung von 30 Jahren versehen. Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist verbleibt ein Kre-
ditrestbetrag von rd. 6,6 Mio. Euro, für den das Zinsänderungsrisiko überschaubar ist. 
 
Die Konditionen wurden und werden in Abstimmung mit den städtischen Gesellschaften 
nach den jeweiligen Erfordernissen vereinbart. 
 

2. Welche Auswirkungen auf die Bonitätsbewertung der Stadt hat der skizzierte 
Schuldenanstieg bis 2024? 
Der skizzierte Schuldenanstieg wird sich auf Bonitätsbeurteilung von Banken voraus-
sichtlich kaum auswirken, da diese das Kreditausfallrisiko von Kommunen vorrangig auf 
Grundlage der bestehenden Insolvenzunfähigkeit der Kommunen beurteilen. Konkret 
bedeutet dies, dass Banken keine auf die Stadt Braunschweig bezogene Bonitätsprü-
fung vornehmen sondern auf die Bonität der Bundesrepublik Deutschland (Rating AAA) 
abstellen. 
Denkbar ist allerdings, dass sich nach einem gestiegenen Schuldenstand der Kreis von 
Investoren verringert, die sich z.B. für Geldanlagen in Schuldscheindarlehen interessie-
ren bzw. dass die Investoren eine höhere Marge in den Zinssatz einrechnen. 
 

3. Wie entwickeln sich die Schuldenstände im Unterschied zu den vergleichbaren Städten 
Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Mönchengladbach, Aachen, Chemnitz? 
Der erbetene Vergleich ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt – dazu vorab 
folgende Anmerkungen: 
a) Die verarbeiteten Daten sind durch Internetrecherche erhoben und haben unter-

schiedliche Aktualitäten. Veröffentlicht haben die Stadt Aachen einen Haushalts-
planentwurf 2021, die Stadt Karlsruhe einen Haushaltsplanentwurf 2021, die Stadt 
Mönchengladbach einen Doppelhaushalt 2021/2022 (Entwurf), die Stadt Mannheim 
einen Doppelhaushalt 2020/2021, die Stadt Augsburg einen Doppelhaushalt 
2019/2020 mit Nachtragshaushalten 2019 und 2020 sowie die Stadt Chemnitz einen 
Doppelhaushalt 2019/2020. 

b) Verglichen sind nur die Schuldenstände aus der Aufnahme von Investivkrediten in 
den Kernhaushalten. Nicht berücksichtigt wurden kreditähnliche Rechtsgeschäften 
und Liquiditätskredite. Sofern entsprechende Informationen veröffentlicht sind, 
werden diese in den Erläuterungen gesondert erwähnt. Unberücksichtigt blieben 
auch die Kreditaufnahmen auf Grundlage der Experimentierklausel; diese sind an 
städtische Konzerngesellschaften weitergeleitet. 

c) Der Vergleich ist in Form der Pro-Kopf-Verschuldung (Angaben in Euro/Einwohner, 
gerundet auf volle Euro) dargestellt. 
 

Jahr 
Braun-

schweig. Karlsruhe Mannheim Augsburg 
Mönchen-
gladbach Aachen Chemnitz 

        
2017 226 556 1.557 1.407 1.141 1.868 629 
2018 208 488 1.563 1.414 1.086 1.857 558 
2019 393 597 1.554 1.405 1.037 1.922 489 
2020 586 874 1.567 1.377 966 2.138 656 
2021 914 1.615 1.564 1.495 994 2.357 748 
2022 778 2.517 1.568 1.603 1.009 2.614 815 
2023 1.105 3.246 1.572 1.603 1.017 2.860 858 
2024 1.385 3.912   1.018 3.052  

 
  



Ergänzende Erläuterungen: 
a) Liquiditätskredite weisen aus: die Städte Karlsruhe (200 Mio. Euro in 2021), Mön-

chengladbach (zunehmend bis 2025: 900 Mio. Euro) und Aachen (550 Mio. Euro in 
2021 ff.). Diese Städte weisen bereits für die Jahre vor 2021 aufgenommene Liquidi-
tätskredite aus. Der Haushaltsplanentwurf 2021 der Stadt Braunschweig lässt die 
Aufnahme von Liquiditätskrediten in einem Umfang von bis zu 350 Mio. Euro zu. 
Eine eigene Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgte nicht. 

b) Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften weist die Stadt Augsburg in 
dem Haushaltsplan nicht aus, Mönchengladbach, Aachen und Chemnitz jeweils den 
Stand des Jahres 2019 (0,3 Mio. Euro/1,3 Mio. Euro/0,06 Mio. Euro); die Stadt 
Aachen plant die Tilgung der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf-
ten bis Ende 2020; Karlsruhe und Mannheim weisen für Ende 2020: 1,5 Mio. Euro 
bzw. 29,5 Mio. Euro aus. Im Haushaltsplanentwurf 2021 der Stadt Braunschweig 
sind für Ende 2020 kreditähnliche Rechtsgeschäfte von rd. 73,4 Mio. Euro 
dargestellt. 

c) Da die amtlichen Einwohnerzahlen zuletzt per 31. Dezember 2019 veröffentlicht 
worden sind, dienen diese Zahlen auch bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschul-
dung der Jahre 2020 bis 2024 als Basis. 

 
4. Welcher Tilgungsplan ist für die Kreditbelastungen ab 2024 vorgesehen bzw. ab wann 

soll die Volltilgung der bis 2024 aufgenommen Schulden erfolgt sein? 
Bei der Haushaltsplanung 2021-2024 wurde für neue Kreditaufnahmen eine jeweils 30-
jährige Laufzeit mit gleichbleibenden Tilgungsraten zugrunde gelegt. In der praktischen 
Ausführung werden - insbesondere für städtische Gesellschaften - auch Kredite mit 
kürzeren oder längeren Laufzeiten vereinbart. Die Laufzeit sollte sich grundsätzlich an 
den Nutzungsdauern der mit den Krediten zu finanzierenden Wirtschaftsgütern 
orientieren. 
Die Frage, wann die Volltilgung der aufgenommenen Kredite erfolgt sein wird, lässt sich 
verlässlich lediglich für die am 31. Dezember 2020 bestehenden Darlehen sagen. Die 
Kredite des Kernhaushalts werden voraussichtlich Ende 2050 und die im Rahmen der 
Experimentierklausel bestehenden Darlehen voraussichtlich Ende 2070  (Laufzeit von 
50 Jahren für Kredite des Städt. Klinikums) vollständig getilgt sein. 

 
5. Wie veränderte/verändert sich die gesamte Zins- und Tilgungsbelastung entlang der 

Haushaltsjahre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und welche Prognosen bestehen bis ins 
Jahr 2024? 
Die angefragten Zins- und Tilgungsbelastungen sind in der nachstehenden Übersicht 
dargestellt. 
 

 

Angaben in Mio. EUR 

Ist  gemäß Hh‐Plan‐Entwurf 2021 

2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 

Zinsen  2,9  2,7  2,6  2,8  3,8  5,3  7,2  11,6 

Tilgung  5,6  4,5  4,1  5,8  8,0  11,1  13,8  19,3 

 
Anmerkungen: 
Um eine Vergleichbarkeit mit Ziffer 3 zu erzielen, wurden bei der Ermittlung der o. g. 
Beträge ausschließlich die Investitionskredite der Kernverwaltung berücksichtigt. Nicht 
berücksichtigt wurden die Kreditaufnahmen gemäß Experimentierklausel, kreditähnliche 
Rechtsgeschäften, Liquiditätskredite und bei den Ist-Werten der Zinsen die Jahresab-
schlussbuchungen (Zinsabgrenzung). 

  



 
6. Welche Auswirkungen auf die Bonität der Stadt hat das Ausüben der 

Experimentierklausel? 
Hierfür gelten auch die Ausführungen zu Nr. 2. 

 
 
 
 
 
 
      
 
gez. Geiger 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 
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Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

-/ FB 20 

Produkt 

- 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Corona-bedingter Passivposten 
Welche internen Vorüberlegungen zur Auflösung/Rückführung des Corona-bedingten 
Passivposten (insgesamt 167,9 Mio. Euro in den Jahren 2020 und 2021) hat die Verwaltung, 
unabhängig von derzeit gegebenenfalls fehlenden landesrechtlichen Regelungen – unter 
dem Stichwort „Generationengerechtigkeit“ – getroffen? 

Begründung: 

Das Land Niedersachsen erlaubt im Zuge der Corona-Krise einen Passivposten mit allen in 
diesem Zusammenhang entstandenen Kosten zu bilden, der sich nicht negativ auf die 
Überschussrücklage auswirkt. Auch wenn noch einmal deutlich hervorgehoben werden muss, 
dass sich bei der Überschussrücklage nicht um bares Geld auf einem Konto, sondern 
lediglich um eine rechnerische Größe handelt, so sagt diese Summe grundsätzlich etwas 
über die finanzielle Gesundung einer Kommune. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-
Pandemie sind sicherlich noch nicht vollends zu beziffern. Es ist jedoch klar, dass es hiermit 
einen besonderen Effekt gibt. 
Dieser zu bildende Passivposten wirkt sich nun nicht negativ auf die Überschussrücklage aus. 
Dennoch muss er irgendwann abgebaut werden. Dazu gibt es zwar schon vielerlei 
Diskussionen, aber (Stand der Einreichung dieser Anfrage) noch keine finale Auskunft vom 
Land Niedersachsen. Es ist aber zu vermuten, dass der Passivposten in einem Zeitraum 
zwischen 25 und 30 Jahren abgebaut werden muss. Hier gäbe es mehrere 
Herangehensweisen: 
a. bspw. kompletter Abbau im ersten Jahr
b. linearer Abbau über den gesamten Zeitraum
c. kompletter Abbau im letzten Jahr.
Dass die Varianten a. und c. unrealistisch bzw. in keinster Weise generationengerecht wären, 
erklärt sich von selbst. Somit wäre die Variante b. die sinnvollste Möglichkeit. Vielleicht gibt es 
innerhalb der Verwaltung aber ganz andere Überlegungen. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 09.02.2021 
0200.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 008 der  
CDU-Fraktion  

Text: 
Corona-bedingter Passivposten 

Welche internen Vorüberlegungen zur Auflösung/Rückführung des Corona-bedingten 
Passivposten (insgesamt 167,9 Mio. Euro in den Jahren 2020 und 2021) hat die 
Verwaltung, unabhängig von derzeit gegebenenfalls fehlenden landesrechtlichen 
Regelungen – unter dem Stichwort „Generationengerechtigkeit“ – getroffen?  

Begründung:  
Es wird auf die Anfrage verwiesen. 

Antwort: 

gez. 
____________________ 
Geiger 

Auf die Mitteilung Nr. 20-14569 vom 28.10.2020, mit der der Haushaltsentwurf 2021 
bereitgestellt wurde, wird hingewiesen. Hierin wurde zu der angefragten Thematik 
folgendes ausgeführt: 

"Wegen der Corona-Pandemie hat das Land Niedersachsen für seine Kommunen mit dem 
§ 182 Abs. 4 NKomVG eine Sonderregelung eingeführt, nach der Jahresfehlbeträge eines
Epidemiejahres und des Folgejahres auf der Passivseite der Bilanz gesondert
ausgewiesen werden müssen. Dieser Passivposten wird am Ende des Jahres 2020
voraussichtlich 91,5 Mio. € und vom Jahresende 2021 an bis auf weiteres 167,9 Mio. €
betragen. Die Überschussrücklagen bleiben hingegen bis Ende 2021 unverändert bei
235,6 Mio. € (vorläufiger Jahresabschluss 2019). Bis zum Ende des Planungszeitraums im
Jahr 2024 werden sie sich auf 86,1 Mio € verringern. Der gesonderte Passivposten soll
innerhalb von 30 Jahren gedeckt werden. Die Stadt Braunschweig beabsichtigt, damit ab
2025 zu beginnen."



- A 009 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Allgemeine Finanzw., 50 / 
FB 20, FB 50 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Corona-Hilfen von Bund und Land 
Wie hoch sind insgesamt die durch den Bund und das Land Niedersachsen neuerdings 
zusätzlich bereit gestellten Mittel zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle? 
Wie hoch kalkuliert die Verwaltung die durch den Bund bereitgestellten Mittel zur Entlastung 
bei den Kosten der Unterkunft?    

Begründung: 

Der Bund und auch das Land Niedersachsen unternehmen sehr viel, um die durch Corona 
entstandenen Lasten für die Kommunen so gut es geht abzumildern. U.a. die nun durch die 
unionsgeführte Bundesregierung eingeplanten Entlastungen bei den Kosten der Unterkunft 
bleiben dauerhaft, also auch dann noch, wenn Corona bereits überwunden wurde. 
Bei manch anderen Hilfen, bspw. den Ausgleichen bei der Gewerbesteuer, gelten diese 
bisher nur für 2020, für 2021 oder möglicherweise weitere Jahre müssen noch 
Verhandlungen geführt werden. 
Sicherlich ist klar, dass Land und Bund nicht alle Unbilligkeiten übernehmen können und auch 
eigene Anstrengungen der Kommunen erforderlich sein werden. Aber es bleiben enorme 
Anstrengungen von Bund und Land. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 11.02.2021 
0200.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 009 der  
CDU-Fraktion  

Text: 
Corona-Hilfen von Bund und Land 

Wie hoch sind insgesamt die durch den Bund und das Land Niedersachsen neuerdings 
zusätzlich bereit gestellten Mittel zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle?  
Wie hoch kalkuliert die Verwaltung die durch den Bund bereitgestellten Mittel zur 
Entlastung bei den Kosten der Unterkunft?  

Begründung:  

Antwort: 

gez. 
____________________ 
Geiger 

Der Bund und das Land Niedersachsen haben zur Bekämpfung der wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie umfangreiche Konjunktur- und Krisenbewältigungspakete 
geschnürt. 

Für das Jahr 2020 hat die Stadt Braunschweig Anfang Dezember 2020 eine Zuweisung 
zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen in Höhe von 50,81 Mio. € erhalten. Ob für das 
laufende Jahr ähnliche finanzielle Hilfen für die Kommunen durch Bund und Länder 
geleistet werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt offen. Es bestehen keinerlei rechliche 
Regelungen, dementsprechend ist für 2021 keine Einplanung vorgenommen worden. 

Der Bund hat zur dauerhaften Entlastung der Kommunen die Beteiligung des Bundes an 
den KdU um 25 %-Punkte bereits für das Jahr 2020 erhöht. Unter Berücksichtigung 
weiterer Änderungen liegt der Haushaltsplanung 2021 nunmehr ein Erstattungssatz von 
insgesamt 72,8 % zu Grunde. Dies führt ohne Berücksichtigung von Fallzahlsteigerungen 
zu einer Haushaltsentlastung um rd. 12,5 Mio. € jährlich. 



- A 010 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Allg. Finanzwirtschaft / FB 20 

Produkt 

1.61.6110.01 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Einwohnerzahlen 
Mit welchen Einwohnerentwicklungsprognose wurde im Rahmen der 
Steuereinnahmenprognose (insbesondere in Hinblick auf den Finanzausgleich und die 
Einkommensteuer) für die mittelfristige Finanzplanung gerechnet und haben sich, ggf. durch 
Corona oder andere Effekte, Abweichungen zu den vorherigen Einwohnerprognosen 
ergeben?    

Begründung: 

Die Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 11.02.2021 
0200.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 010 der  
CDU-Fraktion  

Text: 
Einwohnerzahlen  

Mit welchen Einwohnerentwicklungsprognose wurde im Rahmen der 
Steuereinnahmenprognose (insbesondere in Hinblick auf den Finanzausgleich und die 
Einkommensteuer) für die mittelfristige Finanzplanung gerechnet und haben sich, ggf. 
durch Corona oder andere Effekte, Abweichungen zu den vorherigen 
Einwohnerprognosen ergeben? 

Begründung:  
Die Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich. 

Antwort: 

gez. 
____________________ 
Geiger 

Für die Einschätzung der Steuern sowie der Finanzausgleichsleistungen im 
Finanzplanunszeitraum werden vorrangig die Daten der regionalisierten Steuerschätzung 
sowie die Orientierungsdaten des Landes herangezogen. Bei den Finanzausgleichs-
zuweisungen wird darüber hinaus die erwartete Entwicklung der eigenen Steuerkraft im 
Verhältnis zur landesweiten Entwicklung betrachtet. Eine gesonderte Einschätzung 
hinsichtlich der Einwohnerentwicklung wird aufgrund der erheblichen Wirkung der übrigen 
Einflussfaktoren nur bei zu erwartenden außergewöhnlichen Veränderungen 
vorgenommen, was im Finanzplanungszeitraum bis 2024 nicht der Fall ist.  

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer erfolgt die 
Berücksichtigung der sich durch die Einwohnerzahl ergebenden Einflüsse durch 
Schlüsselzahlen, die neu berechnet und durch eine Landesverordnung jeweils für drei 
Jahre festgelegt werden. Die ab dem Jahr 2021 bis zum Jahr 2023 geltenden 
Schlüsselzahlen sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Eine sich ab 2024 
möglicherweise ergebende Veränderung ist nicht berücksichtigt, da diese hinsichtlich der 
Höhe nicht eingeschätzt werden kann.  



- A 011 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Alle / FB 20 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

finanziellen Kollaps verhindern 
Welche Möglichkeiten gibt es - neben dem Streichen oder der Verschiebung von 
Maßnahmen - im Finanzhaushalt, um den Anstieg der Verschuldung auf rund eine Milliarde 
Euro im Jahr 2024 zu verhindern? 
Welche dieser Maßnahmen will die Verwaltung ergreifen, um den massiven Anstieg der 
Verschuldung doch noch zu verhindern? 

Begründung: 

Braunschweig war auf einem guten Weg aus der Schuldenfalle - Geldschulden und Bestand 
an Zahlungsmitteln hielten sich die Waage, die Stadt war ab 2008 (mit Ausnahme des Jahres 
2010) faktisch schuldenfrei. Bis zu diesem Punkt waren unzählige harte Einschnitte 
durchzuführen und schwierige Entscheidungen zu treffen. Damit aber die finanzielle 
Handlungsfähigkeit der Stadt zurückgewonnen werden konnte, waren diese in der Rückschau 
notwendig. 
Die nun mit dem Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2021 vorgestellten Zahlen weisen 
zurück auf den Pfad der Verschuldung, vermutlich sogar der Überschuldung. 
Neben dem Streichen oder der Verschiebung von Maßnahmen muss es noch andere 
Möglichkeiten geben, um diesen massiven Anstieg der Verschuldung zu verhindern. 
Konsequente Maßnahmen gegen den (erneuten) finanziellen Kollaps bedürfen - gerade in 
Zeiten der Corona-Pandemie - klare Entscheidungen mit Augenmaß, um zum einen auch 
schmerzhafte Streichungen bzw. Verschiebungen zu bewirken, zum anderen aber 
notwendige Investitionen in die Infratsruktur unserer Stadt nicht abzuwürgen. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 11.02.2021 
0200.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 011 der  
CDU-Fraktion  

Text: 
Finanziellen Kollaps verhindern 

Welche Möglichkeiten gibt es - neben dem Streichen oder der Verschiebung von 
Maßnahmen - im Finanzhaushalt, um den Anstieg der Verschuldung auf rund eine 
Milliarde Euro im Jahr 2024 zu verhindern?  
Welche dieser Maßnahmen will die Verwaltung ergreifen, um den massiven Anstieg der 
Verschuldung doch noch zu verhindern?  

Begründung:  
Siehe Anfrage A 011 der CDU-Fraktion 

Antwort: 

B. w.

Nach der derzeitigen Planung steigen die Geldschulden im Haushalt der Stadt 
Braunschweig für Investitionen im Kernhaushalt im Zeitraum bis 2024 um rund  
372,8 Mio. € auf 531,8 Mio. €. Geldschulden in Höhe von insgesamt 901,5 Mio. € ergeben 
sich im gleichen Zeitraum nur unter Berücksichtigung von Kreditbeträgen, die von der 
Stadt Braunschweig im Rahmen der Experimentierklausel gem. § 181 NKomVG 
aufgenommen und an städtische Gesellschaften ausgeliehen werden. 

Trotz der weitreichenden wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Virus-
Pandemie besteht die Notwendigkeit, die Stadt Braunschweig für aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen zu wappnen. Die Erhaltung der städtischen Infrastruktur, die Bildung 
mit einem weiter erhöhten Ausbau von Schulen und Kindertagesstätten, der Klimaschutz 
und die Mobilität sowie auch die Themen soziale, lebenswerte und sichere Stadt und das 
Thema Wohnen sind Beispiele hierfür. Auch sind Investitionen in eine leistungsfähige 
Verwaltung erforderlich. All dies führt zu einem steigenden Mitteleinsatz und macht notfalls 
auch einen zeitweiligen Schuldenanstieg unvermeidbar. 



gez. 
____________________ 
Geiger 

Um der schwierigen finanziellen Situation entgegenzutreten, wurde bei der Stadt 
Braunschweig ein Verwaltungsmodernisierungs- und Haushaltsoptimierungsprozess 
initiiert. Die Haushaltsoptimierungsvorschläge haben Eingang in die diesjährigen 
Haushaltsberatungen gefunden. Sie waren nur zu einem geringen Teil bereits im 
Haushaltsentwurf 2021 enthalten. Abhängig von den Entscheidungen in der 
Haushaltslesung können sich hieraus Haushaltsentlastungen ergeben. Grundlage waren 
auch die Beschlüsse des Rates vom 18.12.2018 zum Haushalt 2019 (DS 18-09723) sowie 
vom 02.04.2019 (DS 19-10513) zur nachhaltigen strategischen Haushaltssteuerung, 
wonach bis zum Ende der Kommunalwahlperiode 2021 bis 2026 ein dauerhaft 
ausgeglichener Haushalt erreicht werden soll. 



- A 012 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

FDP-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Alle / FB 20 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Wie Herr Lipinski im November 2019 auf eine Mail von Herrn Sommerfeld antwortete, sei es 
notwendig, "systemtechnische Anpassungen im Allris und auch prozessuale Veränderungen" 
vorzunehmen, wenn man künftig Haushaltsanträge über das Ratsinformationssystem statt 
über die bekannten Vordrucke erfassen wolle. In Anbetracht des hier benutzten Vordrucks 
fragen wir daher: 
Ist die Umsetzung systemtechnischer Anpassungen im Allris und auch prozessualer 
Veränderung absehbar? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann?  

Begründung: 

Im Sinne einer modernen und transparenten Verwaltung wäre es wünschenswert, das 
komplette Verfahren der Haushaltsanträge zu überarbeiten. Eine digitale und übersichtliche 
Lösung im bereits vorhandenen Ratsinformationssystem hätte gegenüber den bisher 
benutzten Vordrucken etliche Vorteile, sowohl für die Politik als auch für die 
Verwaltungsmitarbeiter, die die Anträge verarbeiten müssen.   

gez. Lehmann 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 15.02.2021 
0200.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 012 der  
FDP-Fraktion  

Text: 
Wie Herr Lipinski im November 2019 auf eine Mail von Herrn Sommerfeld antwortete, sei 
es notwendig, "systemtechnische Anpassungen im Allris und auch prozessuale 
Veränderungen" vorzunehmen, wenn man künftig Haushaltsanträge über das 
Ratsinformationssystem statt über die bekannten Vordrucke erfassen wolle. In Anbetracht 
des hier benutzten Vordrucks fragen wir daher:  
Ist die Umsetzung systemtechnischer Anpassungen im Allris und auch prozessualer 
Veränderung absehbar? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann? 

Begründung:  
Im Sinne einer modernen und transparenten Verwaltung wäre es wünschenswert, das 
komplette Verfahren der Haushaltsanträge zu überarbeiten. Eine digitale und 
übersichtliche Lösung im bereits vorhandenen Ratsinformationssystem hätte gegenüber 
den bisher benutzten Vordrucken etliche Vorteile, sowohl für die Politik als auch für die 
Verwaltungsmitarbeiter, die die Anträge verarbeiten müssen.  

Antwort: 

gez.     
____________________ 
Geiger 

Im Pandemiejahr 2020 und auch in 2021 waren und sind durch die Stadtverwaltung eine 
Reihe von Herausforderungen zu bewältigen, die weit über das regelmäßige 
Verwaltungshandeln hinausgingen und -gehen. Eine Veränderung der Abwicklung der 
Haushaltsplanaufstellung konnte daher nicht prioritär bearbeitet werden. 

Unabhängig davon wird bereits jetzt auf folgendes hingewiesen: 

Beim bisherigen Haushaltsberatungsverfahren werden die Anträge der Fraktionen und 
Stadtbezirksräte nach Teilhaushalten und Produkten bzw. Projekten des 
Investitionsmanagements geordnet und listenmäßig aufbereitet. Dabei werden auch 
gleichlautende oder inhaltlich verwandte Anträge gebündelt, um einen flüssigen 
Beratungsablauf zu ermöglichen. Dies würde bei einem Einbringen von Haushaltsanträgen 
im Ratsinformations-System Allris, wie seinerzeit durch Ratsherrn Sommerfeld 
vorgeschlagen, erheblich erschwert werden. Ob und ggf. mit welchem Aufwand dies durch 
Veränderungen am Ratsinformationssystem Allris kompensiert werden könnte, lässt sich 
zz. noch nicht feststellen. 



- A 013 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Alle / FB 20 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Haushaltsklarheit durch Abgleich der bereitgestellten und der tatsächlich benötigten Mittel 
Hat bei der Erstellung des Verwaltungsentwurfes für den Haushalt 2021 der von der CDU-
Fraktion im Grundlagenantrag "Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten, Haushaltsdefizit 
strukturell abbauen" (Haushalt 2020) geforderte Abgleich der Budgets der einzelnen 
Fachbereiche und deren tatsächlichen Ausgaben Anwendung gefunden? 

Begründung: 

Seit einigen Jahren gibt es eine große Diskrepanz zwischen den verabschiedeten 
Haushaltsentwürfen und den tatsächlichen Jahresabschlüssen. In der Regel kam von der 
Verwaltung der Hinweis, dass es sich jeweils um Einmal-Effekte gehandelt habe. Wenn man 
jedoch tiefer in die entsprechenden Mitteilungen schaute, stellte man fest, dass es in einigen 
Fachbereichen über mehrere Jahre hinweg große Abweichungen - meistens sogar im hohen 
einstelligen Millionenbereich - zwischen den Einplanungen und den tatsächlichen Ausgaben 
gegeben hat. 
Im Sinne des Ausspruchs "Haushaltsklarheit ist Haushaltswahrheit" wurde daher von uns zum 
Haushalt 2020 beantragt, einen Abgleich der Budgets der einzelnen Fachbereiche und deren 
tatsächlichen Ausgaben durchzuführen. Sollte es - wider Erwarten - in einem Jahr dann doch 
einen höheren Finanzbedarf geben, würde es durch eine außer- und überplanmäßige 
Ausgabe einen entsprechenden Ausgleich geben können. Teilweise bedingt durch die 
finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden nun auch die nächsten 
Haushaltsjahre mit hohen Defiziten im Ergebnishaushalt geplant. Der von uns 
vorgeschlagene Abgleich behält daher für die Einschätzung der realen Lage weiterhin 
Relevanz. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 09.02.2021 
0200.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 013 der  
CDU-Fraktion       

Text: 
Haushaltsklarheit durch Abgleich der bereitgestellten und der tatsächlich benötigten Mittel 

Hat bei der Erstellung des Verwaltungsentwurfes für den Haushalt 2021 der von der CDU-
Fraktion im Grundlagenantrag "Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten, Haushaltsdefizit 
strukturell abbauen" (Haushalt 2020) geforderte Abgleich der Budgets der einzelnen 
Fachbereiche und deren tatsächlichen Ausgaben Anwendung gefunden?  

Begründung:  
Hierzu wird auf die Anfrage verwiesen. 

Antwort: 

gez. 
____________________ 
Geiger 

Nach dem finanzunwirksamen Antrag FU 273 - Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten, 
Haushaltsdefizit strukturell abbauen - zum Haushalt 2020 sollten die seinerzeit 
vorgesehenen pauschalen Minderaufwendungen aus dem Prozess der 
Haushaltsoptimierung sowie durch Budgetabgleiche erreicht werden.  

Der Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. 



- A 014 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Diverse / FB 20 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Berücksichtigung entlastender Maßnahmen im Haushalt 2021 
Haben die bekannten finanziellen Rahmenbedingungen dazu geführt, dass Vorschläge von 
der KGSt-Liste, die zunächst in den Kategorien rot oder gelb einsortiert worden waren, im 
Rahmen einer Haushalts-Verbesserung neu bzw. anders bewertet werden? 
Inwiefern sind aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen bedeutsame 
Haushaltsschonungen in den HH-Entwurf eingeflossen? 

Begründung: 

In der Präsentation zur öffentlichen Vorstellung des Haushaltsplanentwurfes werden die 
Rahmenbedingungen der Stadt hinsichtlich der konjunkturellen Lage als „sehr schwierig“, die 
staatlichen Steuereinnahmen als „rückläufig“, die lokalen Steuereinnahmen „stark rückläufig 
bei der Gewerbesteuer und stabil bei der Grundsteuer“ sowie die Ausgabenbelastung für 
Soziales, Bildung und Jugend als „steigend“ bezeichnet. Das Defizit des laufenden Jahres 
wurde seit Februar bis Oktober 2020 von -27,5 Mio. Euro auf -90 Mio. Euro negativ korrigiert. 
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird der erneut verschärfte Druck sowohl auf der 
Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite deutlich 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 15. Februar 2021 
0200.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 014 der  
CDU-Fraktion  

Text: 
Berücksichtigung entlastender Maßnahmen im Haushalt 2021  

Haben die bekannten finanziellen Rahmenbedingungen dazu geführt, dass Vorschläge 
von der KGSt-Liste, die zunächst in den Kategorien rot oder gelb einsortiert worden waren, 
im Rahmen einer Haushalts-Verbesserung neu bzw. anders bewertet werden?  
Inwiefern sind aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen bedeutsame 
Haushaltsschonungen in den HH-Entwurf eingeflossen?  

Begründung:  
In der Präsentation zur öffentlichen Vorstellung des Haushaltsplanentwurfes werden die 
Rahmenbedingungen der Stadt hinsichtlich der konjunkturellen Lage als „sehr schwierig“, 
die staatlichen Steuereinnahmen als „rückläufig“, die lokalen Steuereinnahmen „stark 
rückläufig bei der Gewerbesteuer und stabil bei der Grundsteuer“ sowie die 
Ausgabenbelastung für Soziales, Bildung und Jugend als „steigend“ bezeichnet. Das 
Defizit des laufenden Jahres wurde seit Februar bis Oktober 2020 von -27,5 Mio. Euro auf 
-90 Mio. Euro negativ korrigiert. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird der erneut
verschärfte Druck sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite deutlich

Antwort: 

gez. 
____________________ 
Geiger 

Der finale Bearbeitungsstand der Dezernatslisten zur Haushaltsoptimierung (HHO) mit den 
jeweiligen Ampelkennzeichnungen der Verwaltung wurde in der Mitteilung 20-14553 dem 
Rat der Stadt zur Kenntnis gegeben. Diesen Listen war auch zu entnehmen, welche HHO-
Vorschläge bereits im Haushaltsplanentwurf 2021 berücksichtigt worden sind. 

Darüber hinaus sind keine anderen Bewertungen erfolgt. 



- A 015 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 / FB 20 

Produkt 

1.41.4110.01 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Umsetzung des Zwei-Standorte-Konzeptes des Städtischen Klinikums 
Welcher Anteil am gesamten erforderlichen Investitionsvolumen für das „Zwei-Standorte-
Konzept“ ist momentan im IP einhalten? 

Begründung: 

Die Umsetzung des Zwei-Standorte-Konzeptes ist wichtige Grundlage und integraler 
Bestandteil für die Zukunft unseres Städtischen Klinikums. Jedoch ist weiterhin die Förderung 
durch das Land Niedersachsen absolut unbefriedigend. Der Rat hat bereits im Sommer 2019 
auf Antrag der CDU-Fraktion eine Resolution an die Niedersächsische Sozialministerin Carola 
Reimann (SPD) verfasst und auf eine höhere Förderung appelliert - bisher leider ohne 
jeglichen Erfolg. 
Inzwischen wurde öffentlich bekannt, dass die Kostenprognose von 632,5 Millionen Euro 
zwischenzeitlich auf 799,2 Millionen Euro angepasst werden musste. 
Vor dem Hintergrund des vorgesehenen massiven Anstiegs der städtischen Verschuldung auf 
rund eine Milliarde Euro in 2024 ist wichtig zu erfahren, welcher Anteil davon dem 
Investitionsvolumen für die Umsetzung des Zwei-Standorte-Konzepts zuzuordnen ist. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat/FB 20 Datum: 21.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) Ref. 0200 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 015 der  
Fraktion CDU 

Text: 
Umsetzung des Zwei-Standorte-Konzeptes des Städtischen Klinikums 

Welcher Anteil am gesamten erforderlichen Investitionsvolumen für das "Zwei-Standorte-
Konzept" ist momentan im IP enthalten? 

Begründung:  
Zur Begründung wird auf den Antrag verwiesen.  

Antwort: 

gez. Geiger 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Der in der Anfrage genannte Betrag von 799,2 Mio. € für die Umsetzung des Zwei-Stand-
orte-Konzeptes ist dem Wirtschaftsplan 2021 der Städtisches Klinikum Braunschweig 
gGmbH zu entnehmen.  

Im städtischen Haushalt 2021 ist für das Klinikum bislang ein Zuschuss in Höhe von 
rd. 11,9 Mio. € berücksichtigt, der den ursprünglich geplanten Fehlbedarf 2020 
(Wirtschaftsplanung 2020 des Klinikums) zugrundelegt. Hierzu wird auch auf die Vorlage 
20-14763 zum Nachtrag 2020/Wirtschaftsplan 2021 des Klinikums verwiesen, in der diese
Thematik bereits aufgegriffen worden ist.
In dem veranschlagten Investitonsvolumen des städtischen Haushaltes sind keine Anteile
für das Klinikum enthalten.
In dem voraussichtlichen Stand der Geldschulden in Höhe von 901,5 Mio. € zum
31.12.2024 sind Kredite in Höhe von 257,3 Mio. € enthalten, die im Rahmen der
Experimentierklausel für das Klinikum aufgenommen und an dieses weitergeben wurden
bzw. noch werden (58,5 Mio. € bis 2020, 198,8 Mio. € für die Jahre 2021-2023). Den
Geldschulden aus Krediten aus der Experimentierklausel stehen entsprechende
Forderungen im Finanzvermögen der Stadt gegenüber. Im städtischen
Investitionsprogramm wird dies als Ausleihung an städtische Gesellschaften dargestellt.



- A 016 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Allgemeine Finanzw. / FB 20 

Produkt 

- 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Liquiditätskredite 
Ist davon auszugehen, dass die um 300 Mio. Euro erhöhte Ermächtigung für 
Liquiditätskredite in Höhe von nun 350 Mio. Euro jeweils für 2020 und 2021 gemäß der 
Liquiditätsplanung und Einnahmenplanung im Jahr 2022 nicht mehr erforderlich sein 
wird?    

Begründung: 

Die Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 11.02.2021 
0200.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 016 der  
CDU-Fraktion  

Text: 
Liquiditätskredite  

Ist davon auszugehen, dass die um 300 Mio. Euro erhöhte Ermächtigung für 
Liquiditätskredite in Höhe von nun 350 Mio. Euro jeweils für 2020 und 2021 gemäß der 
Liquiditätsplanung und Einnahmenplanung im Jahr 2022 nicht mehr erforderlich sein wird?  

Begründung:  

Die Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich 

Antwort: 

gez. 
____________________ 
Geiger 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 enthält eine Ermächtigung zur 
Aufnahme von Liquiditätskrediten mit einem Volumen von bis zu 350 Mio. €, für das Jahr 
2021 ist eine Ermächtigung in gleicher Höhe vorgesehen. 
Grund für die Ausweitung der Ermächtigung ab dem Jahr 2020 war die Sicherstellung der 
Liquidität der Stadt Braunschweig sowie ihrer Gesellschaften für den erwartbaren Fall, 
dass die für die Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie erforderlichen Maßnahmen 
sowie die voraussichtlichen negativen Folgen für die Wirtschaftsentwicklung zu 
erheblichen Einbrüchen bei den Steuererträgen der Stadt Braunschweig führen würden 
und darüber hinaus hohe Verlustausgleichszahlungen an städtische Gesellschaften zu 
leisten sein würden. 
Da die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der epidemischen Lage weiterhin nicht 
vollständig absehbar sind und somit Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen 
Steuerentwicklung und der Ausgabeerfordernisse bestehen, soll der für 2020 geltende 
Höchstbetrag auch im Jahr 2021 bestehen bleiben. 
Für die Haushaltsplanung 2022 wird zum gegebenen Zeitpunkt eine Neueinschätzung des 
voraussichtlichen Liquiditätsbedarfes vorgenommen. Es ist zu erwarten, dass die 
derzeitige Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht mehr in voller Höhe 
benötigt wird. 



- A 017 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

FDP-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Alle / FB 20 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Haushaltsanträge vereinfachen, Übersichtlichkeit schaffen: In den Formularen zum Haushalt 
wird oft eine Seitenzahl verlangt. Diese sind auf den Seiten des Haushaltsplanentwurfs nicht 
zu finden, man muss sich aktuell auf die Seitenzahlanzeige des PDF-Readers verlassen. Im 
Sinne einer einheitlichen und klaren Benennung bitten wir um Seitenzahlen im 
Haushaltsplan. 

Begründung: 

gez. Lehmann 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VII Datum: 9. Februar 2021 
0200.11.1 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 017 der  
FDP-Fraktion  

Text: 
Haushaltsanträge vereinfachen, Übersichtlichkeit schaffen: In den Formularen zum 
Haushalt wird oft eine Seitenzahl verlangt. Diese sind auf den Seiten des 
Haushaltsplanentwurfs nicht zu finden, man muss sich aktuell auf die Seitenzahlanzeige 
des PDF-Readers verlassen. Im Sinne einer einheitlichen und klaren Benennung bitten wir 
um Seitenzahlen im Haushaltsplan. 

Begründung:  
-/- 

Antwort: 

gez. 
____________________ 
Geiger 

Inzwischen werden sowohl der jeweilige Verwaltungsentwurf als auch die Endfassung des 
Haushaltsplans nur noch in elektronischer Form im Pdf-Format zur Verfügung gestellt. 

Die zuvor durchgeführte explizite Seitennummerierung war für die Orientierung in der 
ausgedruckten Fassung des Haushaltsplans erforderlich und verursachte zusätzlichen 
Arbeitsaufwand in der regelmäßig zeitlich beengten Phase kurz vor der Veröffentlichung 
des Haushaltsplans bzw. des Verwaltungsentwurfs. 

Für den von Ihnen genannten Zweck können die im „Pdf-Viewer“, z. B. dem Adobe 
Acrobat Reader, angezeigten Seitenzahlen i. d. R. verwendet werden. Es wird daher 
beabsichtigt, auch weiterhin auf die insoweit nicht erforderliche Seitennummerierung und 
den damit verbundenen Arbeitsaufwand zu verzichten. 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
20 /FB 20

Produkt
5S.210007

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S.132

3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen
Hiervon entfällt auf den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in 2021 insgesamt ein 
Betrag von 1.600.000 €

→ Welche Verkäufe sind geplant (Auflistung)?

Begründung:

Haushaltsklarheit   

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 018 -



Dezernat/FB VII Datum: 09.02.2021A 018 
(ggfs. Abt./Stelle) 20.2 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 018 der  
Fraktion P² 

Text: 
S.132
3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen
Hiervon entfällt auf den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in 2021 insgesamt ein
Betrag von 1.600.000 €
→Welche Verkäufe sind geplant (Auflistung)?

Begründung:  

Antwort: 

gez. Geiger 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Der eingeplante Betrag basiert auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, eine 
Auflistung kann daher nicht erfolgen, da keine konkret geplanten Verkäufe sondern 
pauschale Annahmen die Grundlage für die Einplanung bilden. 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
Alle / FB 20

Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

Mit der Mitteilung außerhalb von Sitzung 20-14569 vom 28.10.2020 wurde den 
Mandatsträgern mitgeteilt:

„Als Ergänzung zum Haushaltsentwurf wird zurzeit das Produktbuch der Stadt Braunschweig 
überarbeitet. Es wird nach Fertigstellung unter folgendem Link zur Verfügung stehen: 
https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/fb_institutionen/fachbereiche_referate/
ref_0200/Ref_0200_Berichte_Organigramme.php 
Zum 30.11.2020 war es immer noch nicht online. 

→ Wann wird es veröffentlicht?

Begründung:

keine

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 019 -

https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/fb_institutionen/fachbereiche_refera-te/ref_0200/Ref_0200_Berichte_Organigramme.php
https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/fb_institutionen/fachbereiche_refera-te/ref_0200/Ref_0200_Berichte_Organigramme.php


Dezernat VII Datum: 09.02.2021 
0200.11 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 019 der  
Gruppe Die Fraktion P² 

Text: 
Mit der Mitteilung außerhalb von Sitzung 20-14569 vom 28.10.2020 wurde den 
Mandatsträgern mitgeteilt: 
„Als Ergänzung zum Haushaltsentwurf wird zurzeit das Produktbuch der Stadt 
Braunschweig überarbeitet. Es wird nach Fertigstellung unter folgendem Link zur 
Verfügung stehen: 
https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/fb_institutionen/fachbereiche_referate/ 
ref_0200/Ref_0200_Berichte_Organigramme.php 
Zum 30.11.2020 war es immer noch nicht online. 
→Wann wird es veröffentlicht?

Begründung:  
keine 

Antwort: 

gez. 
____________________ 
Geiger 

Die Veröffentlichung ist inzwischen erfolgt. 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 
20 / FB 20 (FB 50)

Produkt
1.25.2515.01

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S.377

FB 20 1.25.2515.01 Wohnraum für Studierende ist in 2021 mit 0 EUR angegeben.

→ Um welche Art von Wohnraum handelt es sich dabei und welche Gründe für eine
Komplettkürzung der Mittel in 2021 liegen vor?

Begründung:

Haushaltsklarheit    

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 020 -



Dezernat/FB VII/ 20 Datum: 12. Januar 2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 20.0/ 20.2 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 020 der 
Fraktion p² 

Text: 
S. 377
FB 20 1.25.2515.01 Wohnraum für Studierende ist in 2021 mit 0 EUR angegeben.

Um welche Art von Wohnraum handelt es sich dabei und welche Gründe für eine 
Komplettkürzung der Mittel in 2021 liegen vor? 

Begründung: 
Haushaltsklarheit 

Antwort: 

gez. Geiger 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Bei der Kontierung 1.25.2515.01 - Wohnraum für Studierende - wurden bis 2019 die Mittel 
ausgewiesen, die mit der Vermietung der Objekte Biberweg 2 und Mendelssohnstr. 8 an 
das Studentenwerk Braunschweig zusammenhingen. Diese beiden Objekte waren 
ursprünglich als Wohnstandorte zur Unterbringung von Geflüchteten errichtet und 
aufgrund der tatsächlich geringeren Anzahl von zugewiesenen Geflüchteten anderweitig 
genutzt worden.  
Mit Beginn des 4. Quartals 2019 musste das Objekt Biberweg 32 wieder seinem 
ursprünglichen Zweck zurückgeführt werden, da die Zahl der in Braunschweig 
unterzubringenden Geflüchteten entsprechend anstieg. Folglich entfielen die hierzu 
ausgewiesenen Mittel ersatzlos.  
Aufgrund der Zusammenführung der gebäudebezogenen Eigentümer- und 
Bewirtschaftungsfunktionen wird die Verwaltung des gesamten bebauten Bereiches ab 
2020 von FB Hochbau wahrgenommen. Somit wurde der verbliebene Anteil für die 
Vermietung der Mendelssohnstr. 8 entsprechend in den Haushaltsplan des FB Hochbau 
umgesetzt. Die Vermietung der Mendelssohnstr. 8 an das Studentenwerk selbst blieb 
hiervon unberührt.  



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 
32 / FB 10

Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Verwaltungsentwurf zum Stellenplan 2021, 20-14492
Wegfallende Stellen Anlage 2

Text:

FB 32
32.12.1 SG 1 Gewerbeangelegenheiten
06372 Im Fachbereich 32 fällt zum Jahresende eine 0,5-Stelle im Bereich ProstSchG weg. In 
der Anlage 2 Wegfallende Stellen ist kein kw-Vermerk zu finden, während er in der Anlage 3, 
S. 24 zu finden ist.

→ Hat diese 0,5-Stelle nun einen kw-Vermerk oder nicht?
→ Wann kam der kw-Vermerk an diese Stelle?
→ Gibt es in diesem Bereich nicht ausreichende Betätigung für den Erhalt dieser 0,5-Stelle?

Begründung:

Haushaltsklarheit u.a.

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 021 -



Dezernat II Datum: 11.02.2021 
FB 10, 10.22 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 021 der  
Fraktion P2 
 
Text: 
FB 32 
32.12.1 SG 1 Gewerbeangelegenheiten 
06372 Im Fachbereich 32 fällt zum Jahresende eine 0,5 Stelle im Bereich ProstSchG weg. 
In der Anlage 2 Wegfallende Stellen ist kein kw-Vermerk zu finden, während er in Anlage 
3, S. 24 zu finden ist. 
 
- Hat diese Stelle einen kw-Vermerk oder nicht? 
- Wann kam der kw-Vermerk an diese Stelle? 
- Gibt es in diesem Bereich nicht ausreichende Betätigung für den Erhalt dieser 0,5 Stelle? 
 

 
Begründung:  
Haushaltsklarheit u. a. 
 
 

 
Antwort: 

 
 
 
____________________ 
Dr. Kornblum 

 
Es handelt sich um eine Halbtagsstelle der BesGr. A 10 mit einem kw 2020)-Vermerk. 
 
Die Stelle wurde zum Stellenplan 2019 mit dem kw-Vermerk neu geschaffen, um dem 
prognostizierten erhöhten Arbeitsaufkommen im Zusammenhang mit der Einführung des 
Prostituiertenschutzgesetzes Rechnung tragen zu können.  
 
Tatsächlich sind die Fallzahlen indes hinter den Prognosen zurückgeblieben, so dass die 
Besetzung der Stelle nicht erfolgt ist. Da sich mittlerweile das Fallzahlniveau stabilisiert 
hat, kann die Stelle entfallen. 
 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
32 / FB 32

Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S.412

FB 32 Zeile 11 Sonstige ordentliche Erträge:
Für 2021 sind weniger Erträge im Ansatz geplant als für 2020.

→ Welche Gründe gibt es dafür?

Begründung:

 Haushaltsklarheit   

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 022 -



Dezernat/FB 32 Datum: 12.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 32.2 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 022 der 
Fraktion P² 

Text: 
S.412
FB 32 Zeile 11 Sonstige ordentliche Erträge:
Für 2021 sind weniger Erträge im Ansatz geplant als für 2020.

Welche Gründe gibt es dafür? 

Begründung: 
Haushaltsklarheit 

Antwort: 

I. A.

gez. Dr. Köhler 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Mehrere Stellen für Parkraumüberwachende waren zum Zeitpunkt der Ertragsplanungen 
zum Haushalt 2021 (26. Juni 2020) schon längere Zeit vakant, vorangegangene Stellen-
ausschreibungen waren erfolglos verlaufen.  

Daher wurde der Planwert für die Erträge aus Buß- und Verwarngeldern und Kostenbe-
scheiden aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt 1.12.1221.21) 
gegenüber dem Plan-Ansatz 2020 verringert. Auch die Plan-Kennzahl von 150.000 
Ordnungswidrigkeitenverfahren in 2020 wurde auf 130.00 abgesenkt, was den jeweiligen 
Ist-Ergebnissen aus den Vorjahren (2017: 134.707, 2018: 127.790, 2019: 130.949) 
nahekommt. In diesen Ergebnissen sind Anzeigen der Polizei, des Zentralen Ordnungs-
dienstes (ZOD) und Privatanzeigen enthalten. Auch die Ist-Zahlen 2019 sowohl bei den 
Privat-Anzeigen als auch denen der Polizei zeigen einen Rückgang gegenüber 2018. 

Aktuell führte zwar eine erneute Stellenausschreibung zur Besetzung mehrerer vakanter 
Stellen in 2021, die theoretische und praktische Ausbildung und Einweisung der neuen 
Dienstkräfte dauert aber jeweils ca. ein halbes Jahr, so dass sich deren Einsatz frühestens 
in der 2. Jahreshälfte in der Ist-Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren und den 
Erträgen bemerkbar machen dürfte.  



- A 023 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

37 / FB 37 

Produkt 

5S.37XXXX 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Fahrzeugbeschaffungen im Fachbereich 37 
Ist im Rahmen der Haushaltsoptimierung überlegt worden, die Laufzeiten der im Fachbereich 
37 eingesetzten Fahrzeuge bspw. jeweils um ein Jahr zu verlängern? 

Begründung: 

Im aktuellen Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2021 sind für die kommenden Jahre hohe 
finanzielle Beträge für Ersatzbeschaffungen von Einsatz- und Reservefahrzeugen 
vorgesehen. So sollen beispielsweise in 2021 insgesamt 840.000 Euro für Reservefahrzeuge 
(Typ HLF 20) für die Berufsferuwehr und 1.100.000 Euro für die Ersatzbeschaffung des ELW 
II investiert werden. In den folgenden Jahren sind weitere Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen 
geplant. Eine Verlängerung der jeweiligen Laufzeit um bspw. ein Jahr würde die finanzielle 
Belastung entsprechend nach hinten verschieben.  

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Fachbereich 37 14.01.2021 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 023 der 
Fraktion CDU 

Antwort: 

Grundsätzlich werden Neu- und Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge der Feuerwehr 
Braunschweig nach den Festlegungen des Feuerwehrbedarfsplanes geplant und im Haushalt 
abgebildet. Die für die Haushaltsplanung anzusetzende Nutzungsdauer der Fahrzeuge ergibt 
sich aus § 178 Abs. 3 NKomVG und einer Abschreibungstabelle gem. § 49 Abs. 2 KomHKVO 
- RdErl. d. MI vom 24.04.2017 (Nds.MBl. S. 566).
Demnach werden u.a. Feuerlöschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr nach einer Laufzeit
von 20 Jahren, Feuerlöschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr nach 9 Jahren, Einsatzleitwagen
nach 13 Jahren ersetzt. Ausnahme bilden hier Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge
der Berufsfeuerwehr. Diese Fahrzeuge im Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Braunschweig
werden durch hohe Einsatzfrequenzen so ausgelastet, dass in der Regel bereits vor dem
Ende der 6-jährigen Nutzungsdauer technische Verschleißgrenzen aufgrund hoher
Kilometerlaufleistungen erreicht und die Fahrzeuge gem. Richtlinie für die Ermittlung der
betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten im Rettungsdienst (Erlass des MI v. 28. 8. 2019 —
35.22-41576-10-13/0) ab einer Obergrenze von 200.000 km ersetzt werden müssen, um die
technische Einsatzbereitschaft sicherstellen zu können.

In der Bedarfs- und Haushaltsplanung ist davon auszugehen, dass nach der gesetzlich 
vorgesehenen Nutzungsdauer eine ausreichende technische Ausfallsicherheit der Fahrzeuge 
nicht mehr besteht und der erforderliche Reparatur- und Instandhaltungsaufwand für über die 
vorgesehene Nutzungsdauer hinaus weiterverwendete Fahrzeuge einen wirtschaftlichen 
Betrieb des Fahrzeuges nicht mehr rechtfertigt. Insbesondere zur Sicherstellung der 
technischen Einsatzbereitschaft von Feuerwehr und Rettungsdienstes ist eine hohe 
technische Ausfallsicherheit aller Einsatzfahrzeuge von vorrangiger Bedeutung, um jederzeit 
und unverzüglich nach einer Alarmierung zum Einsatzort gelangen zu können. Pauschale 



Laufzeitverlängerungen der Einsatzfahrzeuge reduzieren die notwendige technische 
Ausfallsicherheit und können deshalb aus Verwaltungssicht nicht empfohlen werden. Die 
Weiterverwendung von Einsatzfahrzeugen über die vorgesehene Nutzungsdauer hinaus kann 
in seltenen Fällen nur dann erfolgen, wenn dies technisch z.B. bei einer außergewöhnlich 
geringen Einsatzfrequenz und Nutzung des Fahrzeuges fachlich festgestellt und deshalb 
begründet ist.  

Die im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Beschaffungen HLF20 und ELW 2 ersetzen konkret 
Fahrzeuge der Baujahre 2000 und 2001. Es handelt sich somit bereits um Fahrzeuge, die 
keine ausreichende technische Ausfallsicherheit mehr besitzen. Aufgrund von 
vergaberechtlichen Ausschreibungs- und herstellungsbedingten Lieferfristen in den erst nach 
der Haushaltsfreigabe zu veranlassenden Beschaffungsvorgängen ist zudem mit einer 
tatsächlichen Indienststellung nicht vor Ende 2022 zu rechnen. 

In der Praxis werden der tatsächliche technische Zustand und die Laufleistung der Fahrzeuge 
durch die für den Fuhrpark der Feuerwehr zuständige Stelle Technik des Fachbereiches 
Feuerwehr ggf. unter Einbeziehung gutachterlicher Feststellungen gewürdigt und in der 
Haushaltsplanung berücksichtigt. Daraus können ggf. technisch begründete 
Laufzeitverlängerungen, aber auch technisch erforderliche Laufzeitverkürzungen resultieren. 
Dabei muss in jedem Einzelfall zwischen technischer Ausfallsicherheit und einsatztaktischem 
Wert (z.B. aufgrund überalterter Ausstattung) sowie wirtschaftlichen Überlegungen wie 
anfallenden Instandhaltungskosten und Nutzungsdauer abgewogen werden. Beispielsweise 
wurden die Ersatzbeschaffung von zwei Rettungswagen mit den Haushaltsanmeldungen 2021 
um ein Jahr vorgezogen, da aufgrund der steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst und 
den damit verbundenen Laufleistungen der Fahrzeuge nicht hinnehmbare hohe technische 
Ausfallquoten generiert wurden. Damit verbunden waren aufwändige und kostenintensive 
Instandhaltungen zum Ende der Nutzungsdauer, die durch die Laufzeitverkürzung 
entsprechend vermieden werden sollen. Andererseits wurde z.B. die Ersatzbeschaffung des 
S-RTW aufgrund des guten technischen Zustands in der mittelfristigen Finanzplanung von
2021 auf 2024 verschoben.

Insbesondere bei Fahrzeugen, die planerisch bereits eine Nutzungsdauer von 20 Jahren 
haben, entwickelt sich zudem der Stand der Technik bezüglich Ausstattung oder Einsatztaktik 
während der Nutzungsdauer zum Teil grundlegend. Als Beispiel hierfür sei die Informations- 
und Kommunikations-Ausstattung des ELW 2 genannt, deren Standard sich während der 
regulären Nutzungsdauer so sehr gewandelt hat, dass selbst eine Überholung der 
Komponenten aufgrund von Platzangebot und Energieversorgung technisch nicht abbildbar 
ist. Im Einzelfall werden durch die Stelle Technik im Fachbereich Feuerwehr auch 
Sonderlösungen entwickelt. So ist in diesem Jahr für einen Rüstwagen eine 
Generalüberholung und Beladungsergänzung geplant, mit der die Laufzeit des Fahrzeugs um 
ca. 6 Jahre verlängert werden kann. 

Eine pauschale Verlängerung der Laufzeiten wäre gegenüber der derzeitigen 
Verwaltungspraxis somit eine deutliche Verschlechterung insbesondere in Bezug auf 
Ausfallsicherheit und Instandhaltungsaufwand und würde nicht zwangsläufig zur 
Haushaltsoptimierung beitragen. 

I. V.

Geiger 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
37 / FB 37

Produkt
1.12.1260.X1

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S. 452

Gefahrenabwehr
Produktkennzahlen Schutzzielerreichungsgrad Stufe 1

Siehe dazu auch unsere Anfrage A236 aus Haushalt 2020 / 
https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1015564 Anlage 1 S. 5

Dort heißt es auf unsere Nachfrage zur Höhe der Schutzzielerreichung: „Die 
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland 
(AGBF) empfiehlt in ihren Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in 
Städten einen Schutzzielerreichungsgrad von 90%. Dieser Empfehlung folgt auch das 
Gutachten zur Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans, das vom Rat der Stadt Braunschweig 
zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Auf dieser Basis wurde auch die Kennzahl im 
Haushaltsplan 2020 angepasst. Die Kennzahl von 90% hätte auch bereits im Haushaltsplan 
2019 stehen müssen. Es handelt sich insoweit um ein redaktionelles Versehen.“

Nun, einen Haushalt später wird nur noch mit einem Schutzzielerreichungsgrad von 75 Prozent 
für 2021 geplant. 

→ Orientiert sich Braunschweig nun nicht mehr an den Empfehlungen der AGBF oder gibt es
andere Gründe für diese Prognose in 2021 und wenn ja, welche?

Begründung:

Haushaltsklarheit    

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 024 -

https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1015564


Dezernat/FB 37 Datum: 06.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 024 der 
Fraktion P² 

Text: 
Es wird auf die beigefügte Anfrage A 024 der Fraktion P² verwiesen. 

Begründung: 

Haushaltsklarheit 

Antwort: 

I. V.

Geiger 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik 
Deutschland (AGBF) empfiehlt in ihren Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von 
Feuerwehren in Städten einen Schutzzielerreichungsgrad von 90%. Dieser Empfehlung 
folgt auch das Gutachten zur Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans, das vom Rat der 
Stadt Braunschweig zustimmend zur Kenntnis genommen wurde.  

Die Stadt Braunschweig verfolgt das Ziel, diese 90% mittelfristig zu erreichen. Die 
Angaben im Haushaltsplan für das Jahr 2021 sind realistisch angenommen worden.  
Die 90% Erreichungsgrad können erst nach Realisierung der Südwestwache und der 
Nordwache sowie der Umsetzung des dynamischen Ampelbeeinflussungssystems erreicht 
werden. 



- A 025 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

40, 10 / FB 40, FB 10 

Produkt 

4S.100005 

5S.40xxxx 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Digitalpakt Schule 
Welche Fördermittel werden aus dem Digitalpakt Schule seitens der Stadt in Anspruch 
genommen?  

Begründung: 

Der Bund stellt in den nächsten Jahren insgesamt 5 Milliarden Euro bereit, um die Kommunen 
und die Länder bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur zu unterstützen. Auf das 
Land Niedersachsen entfällt davon ein Anteil von rund 9,4 %, was mehr als 470 MIllionen 
Euro entspricht. 
In der Corona-Pandemie ist noch einmal deutlich geworden, dass die zur Verfügung 
stehenden Mittel unbedingt genutzt werden müssen, um eine bessere digitale Ausstattung der 
Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte aber auch der Infrastruktur an den Schulen zu 
sichern. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 025 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Digitalpakt Schule 
Welche Fördermittel werden aus dem Digitalpakt Schule seitens der Stadt in Anspruch 
genommen? 

 
Begründung:  
Der Bund stellt in den nächsten Jahren insgesamt 5 Milliarden Euro bereit, um die 
Kommunen und die Länder bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur zu 
unterstützen. Auf das Land Niedersachsen entfällt davon ein Anteil von rund 9,4 %, was 
mehr als 470 Millionen Euro entspricht. 
In der Corona-Pandemie ist noch einmal deutlich geworden, dass die zur Verfügung 
stehenden Mittel unbedingt genutzt werden müssen, um eine bessere digitale Ausstattung 
der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte aber auch der Infrastruktur an den Schulen 
zu sichern. 

 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

Die Stadt Braunschweig kann Fördermittel i. H. von insgesamt 13.733.878,00 Euro aus 
dem Digitalpakt Schule beantragen. Es ist geplant, alle Fördermittel in Anspruch zu 
nehmen. Es wurden bereits erste Förderanträge in Höhe von insgesamt 967.650,00 € 
(Datennetzmodernisierung und Ausbau WLAN) bewilligt. 
 
Die Stadt Braunschweig hat zusätzliche Fördermittel i. H. von insgesamt 1.494.367,61 € 
Euro für die Ausstattung benachteiligter Schülerinnen und Schüler aus dem Sofortaus-
stattungsprogramm (Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt ohne Support- und 
Ersatzverpflichtung) beantragt und es ist geplant, diese Mittel vollständig umzusetzen. 
 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 
40 / FB 10

Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Verwaltungsentwurf zum Stellenplan 2021, 20-14492
Wegfallende Stellen Anlage 2

Text:

FB 40 Fachbereich Schule

Im Fachbereich 40 Anwendungsbetreuung/Medienzentrum fällt eine 0,5-Stelle durch 
Realisierung des kw-Vermerkes weg.

→ Ist die Erledigung des Arbeitsaufkommens in den Schulen - vor allem durch die vielen neu
angeschafften Tablets und die technische Unterrichtsversorgung online - mit weniger Personal
ausreichend gesichert?

Begründung:

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 026 -



Dezernat V Datum: 18.01.2021 
FB 40 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 026 - der  
Fraktion P2 
 
Text: 
FB 40 Fachbereich Schule 
 
Im Fachbereich 40 Anwendungsbetreuung/Medienzentrum fällt eine 0,5-Stelle durch 
Realisierung des kw-Vermerkes weg. 
 
- Ist die Erledigung des Arbeitsaufkommens in den Schulen - vor allem durch die vielen 
neu angeschafften Tabletts und die technische Unterrichtsversorgung online - mit weniger 
Personal ausreichend gesichert? 

 
Begründung:  
Liegt nicht vor. 
 
 
 

 
Antwort: 

 
I. V. 
 
 
____________________ 
Dr. Arbogast 

 
 
Die zum Wegfall vorgesehene Stelle wurde aus personalwirtschaftlichen Gründen 
geschaffen. Diese Gründe sind in Laufe des Jahres 2020 entfallen, so dass die Stelle 
zum Wegfall vorgesehen wurde.  
 
Der Stelle waren keine Aufgaben der Anwendungsbetreuung zugeordnet. Die Betreuung 
der Tablets sowie der technischen Unterrichtsversorgung online wird in der Stelle 40.22 
Medienentwicklungsplanung sichergestellt. Die Personalausstattung dort entspricht dem 
durch das Organisationsgutachten der Firma Kienbaum im Jahr 2019 bestätigten 
Personalbedarf.  

 



- A 027 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

SPD-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

41, 50, 51, 67 / FB 50 (FB 41, 
FB 51, FB 67) 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Dynamisierung 
Die Dynamisierung der institutionellen Zuschüsse im Sozial-, Jugend-, Sport und 
Kulturbereich hat sich grundsätzlich bewährt. Die institutionell geförderten Einrichtungen 
werden damit den Einrichtungen wie z. B. Kindertagesstätten gleichgestellt, denen bereits 
aufgrund anderer Regelungen eine jährliche Anpassung der Zuschüsse gewährt wird. Die 
Träger der Einrichtungen haben damit Planungssicherheit. Die Braunschweiger Regelung 
wurde wegen ihrer Praktikabilität bereits aus anderen Städten nachgefragt. Lediglich die 
Berechnung der jährlichen prozentualen Erhöhung war immer wieder Gegenstand von 
Diskussionen zwischen Politik, Verwaltung und Wohlfahrtverbänden. 
Zum Haushalt 2014 wurden erstmals die Zuschüsse der institutionell geförderten 
Einrichtungen im Sozial- und Jugendbereich, deren Kostensteigerungen nicht durch 
anderweitige Vereinbarungen angepasst werden, durch ein vereinbartes Verfahren 
dynamisiert. Grundlage waren die Entwicklungen der Personal-, Sach- und Fahrtkosten, die 
jeweils im Oktober des Vorjahres durch die gemeinsame Kommission nach § 19 FFV LRV 
festgelegt wurden. 
Für 2017 wurde die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden und 
exemplarischen Vertretern ein neues Berechnungsverfahren zu erarbeiten, das von einer 
einheitlichen Pauschalierung für alle betroffenen Zuschussempfänger oder zumindest 
einzelne Fallgruppen ausgeht. In Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft Braunschweiger 
Wohlfahrtsverbände (AGW) legte die Verwaltung mit der Mitteilung 17-05615 den Entwurf 
eines solchen Verfahrens vor. Der Rat übernahm den Vorschlag in den wesentlichen 
Bestimmungen unverändert. Im Rahmen des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2018 (18-
06747) wurde am 06.02.2018 u. a. beschlossen: 
• Die Dynamisierung erfolgt unter Zugrundelegung der letztgültigen prozentualen Steigerung
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der Kommunalen
Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) für das kommende Haushaltsjahr.
• Die Anhebung erfolgt auf Grundlage der zur Erstellung des Haushaltsentwurfs
letztbekannten Ist-Zahlen und Vorgabewerte. Etwaige bis zur Haushaltslesung
bekanntwerdende, neuere Tarifabschlüsse bleiben unberücksichtigt.
• Es werden die Veröffentlichungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Niedersachsen
zur tariflichen Steigerung im TVöD für die Dynamisierung der Zuwendungen zugrunde gelegt.
Bei der Anwendung dieser vereinbarten und beschlossenen Regelung stellten die 
Wohlfahrtsverbände jedoch im Nachhinein fest, dass es durch den unterschiedlichen 
zeitlichen Ablauf der Haushaltsberatungen einerseits und der Tariferhöhungen andererseits 
zu aus ihrer Sicht ungewünschten Effekten kommen kann. Ohne auf diese Problematik näher 
einzugehen, ist es aus Sicht der Politik wünschenswert, dass weiterhin oder wieder ein 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


einvernehmliches Verfahren zur Dynamisierung gefunden und vereinbart wird. 
Bekanntermaßen finden diesbezüglich bereits Gespräche zwischen Verwaltung und AGW 
statt. 
In diesem Zusammenhang fragen wir an: 
1. Wie ist der Stand der Gespräche zwischen Verwaltung und AGW?
2. Gibt es bereits einen mit der AGW abgestimmten Vorschlag für eine neue Formulierung?
3. Welche neue Regelung für die Dynamisierung schlägt die Verwaltung vor?

Begründung: 

Begründung siehe Einleitungstext! 

Gez. Christoph Bratmann 

Unterschrift 



Dezernat/FB IV/41 Datum: 12.01.2021
(ggfs. Abt./Stelle)  

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 027 der 
Fraktion SPD

Text:
Dynamisierung
(…) 
1. Wie ist der Stand der Gespräche zwischen Verwaltung und AGW?
2. Gibt es bereits einen mit der AGW abgestimmten Vorschlag für eine neue
Formulierung?
3. Welche neue Regelung für die Dynamisierung schlägt die Verwaltung vor?
Hinsichtlich des vollständigen Textes wird auf den Antrag verwiesen.

Begründung:
Siehe Anfrage.

Antwort: 

Dr. Hesse
____________________
Unterschrift (Dez./FBL)

Zu 1.: Die AGW ist an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, die Dynamisierung zu 
verändern. Von der AGW wurde ein Vorschlag unterbreitet, der die Berechnung der 
Dynamisierung nach den Vorgabewerten des Gemeinsamen Kommission der LAG der 
Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, des Verbandes Deutscher Alten- und 
Behindertenhilfe (VDAB), des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V.
(bpa) und der Kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen und des Landes 
Niedersachsen vorsieht. Die Berechnung für die Bewilligung und auch die Prüfung des 
Verwendungsnachweises entsprechend dieser Vorgabewerte ist komplexer, 
zeitaufwendiger und umfangreicher, als das derzeitige Verfahren. 

Zu 2. und 3.: Es gibt noch keinen mit der AGW abgestimmten Vorschlag. Eine neue 
Regelung ist verwaltungsintern noch nicht anschließend abgestimmt worden, da eine 
einheitliche Prüfung für alle davon betroffenen Teileinheiten gefunden werden muss, die 
Sachverhalte der Förderungen und Geförderten aber nicht hundertprozentig identisch sind.



Dezernat/FB 50 Datum: 17.12.2020
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 027 der
Fraktion SPD - Fraktion

Text:
Dynamisierung
1. Wie ist der Stand der Gespräche zwischen Verwaltung und AGW?
2. Gibt es bereits einen mit der AGW abgestimmten Vorschlag für eine neue
Formulierung?
3. Welche neue Regelung für die Dynamisierung schlägt die Verwaltung vor?
Hinsichtlich des vollständigen Textes wird auf den Antrag verwiesen.

Begründung:
Begründung siehe Einleitungstext!

Antwort:

I. V.

Dr. Arbogast
____________________
Unterschrift (Dez./FBL)

zu 1.
Die AGW ist an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, die Dynamisierung zu
verändern. Von der AGW wurde ein Vorschlag unterbreitet, der die Berechung der
Dynamisierung nach den Vorgabewerten der Gemeinsamen Kommission der LAG der
Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, des Verbandes Deutscher Alten- und
Behindertenhilfe (VDAB), des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
(bpa) und der Kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen und des Landes
Niedersachsen vorsieht. Die Berechnung für die Bewilligung und auch die Prüfung des
Verwendungsnachweises entsprechend der Vorgabewerte ist komplexer, zeitaufwendiger
und umfangreicher, als das derzeitige Verfahren. Aus diesem Grund wurde vor einigen
Jahren das Verfahren geändert, um es für alle Beteiligten einfacher zu machen.
zu 2.
Es gibt noch keinen mit der AGW abgestimmten Vorschlag.
zu 3.
FB 50 hat einen Vorschlag erarbeitet, welcher pandemiebedingt noch nicht innerhalb der
Verwaltung abgestimmt werden konnte.



Dezernat/FB 51 Datum: 13.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. 027 der 
Fraktion SPD 

Text: 
Dynamisierung 
1. Wie ist der Stand der Gespräche zwischen Verwaltung und AGW?
2. Gibt es bereits einen mit der AGW abgestimmten Vorschlag für eine neue
Formulierung?
3. Welche neue Regelung für die Dynamisierung schlägt die Verwaltung vor?
Hinsichtlich des vollständigen Textes wird auf den Antrag verwiesen.

Begründung: 
Begründung siehe Einleitungstext. 

Antwort: 

I. V.

Dr. Arbogast 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

zu 1.: 
Die AGW ist an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, die Dynamisierung zu 
verändern. Von der AGW wurde ein Vorschlag unterbreitet, der die Berechung der 
Dynamisierung nach den Vorgabewerten der Gemeinsamen Kommission der LAG der 
Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, des Verbandes Deutscher Alten- und 
Behindertenhilfe (VDAB), des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
(bpa) und der Kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen und des Landes 
Niedersachsen vorsieht. Allerdings ist die Berechnung für die Bewilligung und auch die 
Prüfung des Verwendungsnachweises auf der Grundlage der Vergabewerte komplexer, 
zeitaufwändiger und umfangreicher als das bisherige Verfahren. Aus diesem Grund wurde 
vor einigen Jahren das Verfahren geändert, um es für alle Beteiligten einfacher zu 
machen. 
zu 2.: 
Es gibt noch keinen mit der AGW abgestimmten Vorschlag. 
zu 3.: 
FB 50 hat einen Vorschlag erarbeitet, welcher pandemiebedingt noch nicht innerhalb der 
Verwaltung abgestimmt werden konnte. 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50

Produkt
1.31.3153.10 / 431810

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S. 98 1.31.3153.10 Behindertenbeirat - Eigenanteil EUTB-Beratungsstelle: Für 2021 ist keine
Fördersumme eingetragen.

→ Was sind die Gründe dafür?

Begründung:

Haushaltsklarheit    

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 028 -



Dezernat/FB 50 Datum: 15.12.2020 
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 028 der 
Fraktion Die Fraktion P² 

Text: 
S. 98 1.31.3153.10 Behindertenbeirat - Eigenanteil EUTB-Beratungsstelle: Für 2021 ist
keine
Fördersumme eingetragen.
→Was sind die Gründe dafür?

Begründung: 
Haushaltsklarheit 

Antwort: 

I. V.

Dr. Arbogast 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Die Zuwendung war zunächst für 2 Jahre befristet im Haushalt aufgenommen. Der 
Behindertenbeirat hat für 2021 einen Folgeantrag beim Bund gestellt. Die Verwaltung plant 
auf Grund dieser Erkenntnisse den bisherigen Förderbetrag zu Co- Finanzierung von 
9.100 € über die Anträge der Verwaltung wieder in den Haushaltsplan aufzunehmen.  



- A 029 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

SPD-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

51 / FB 51 

Produkt 

1.36.3630.06.05 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Rucksack-Programm 
Mit dem Rucksack-Programm an Kitas soll die Mehrsprachigkeit von Kindern gefördert 
werden, um ihnen eine soziale und berufliche Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen. 
Gleichzeitig können Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und gefördert werden. Dies 
wiederum soll das Selbstbewusstsein der Familien mit Migrationshintergrund stärken: Sie 
arbeiten an dem Programm verantwortlich mit und erfahren mehr darüber, wie wichtig eine 
Sprachförderung für ihre Kinder ist. 
Seit 2016 wird mit der vom Sozialministerium finanzierten Landeskoordination die Umsetzung 
von Rucksack-Programmen landesweit unterstützt. 
Mit dem Beschluss des Rates zum Haushalt 2020 (20-12695) wurde auch beschlossen, das 
Rucksack-Programm des Hauses der Familie (DialogWerk) mit 25.000 Euro zu fördern, um 
die Fortsetzung und Verstetigung des Programms in Braunschweig zu gewährleisten. Das 
Rucksack-Programm wird weiterhin durch die Volksbank-Brawo-Stiftung gefördert. In der 
Vorlage 20-14726 „Umsetzung von Haushaltsanträgen zum Haushaltsjahr 2020“ teilt die 
Verwaltung mit, dass für 2021 und die Folgejahre jeweils 25.000 Euro Förderung für das 
Programm vorgesehen sind. 
In diesem Zusammenhang fragen wir an: 
1. Wie lange läuft noch die Förderung des Rucksack-Programms durch die Volksbank-
Brawo-Stiftung, und wie hoch ist die Förderung nach Kenntnis der Verwaltung?
2. Welche Möglichkeiten bestehen, eine Landesförderung für das Braunschweiger Rucksack-
Programm in Anspruch zu nehmen? Besteht eine solche Förderung bereits, oder ist sie
beantragt?
3. Kann das Rucksack-Programm 2021 in unverändertem Umfang fortgesetzt oder auf
weitere Kindertagesstätten ausgeweitet werden, und welche Mittel sind hierzu ggf.
erforderlich?

Begründung: 

Zur Begründung wird auf den Einleitungstext verwiesen. - Im Übrigen sollte man vielleicht die 
Bezeichnung "Rucksack-Projekt" überdenken, da ein Projekt ein einmaliges oder zeitlich 
begrenztes Vorhaben ist. Nach unserer Wahrnehmung ist aus dem Braunschweiger 
Rucksack-Projekt längst und zu Recht ein wichtiges Programm geworden. 

Gez. Christoph Bratmann 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat/FB 51 Datum: 08.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 51.0 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 029 der 
Fraktion SPD 

Text: 
Siehe Anfrage der SPD-Fraktion Nr. A 029 

Begründung: 
Siehe Anfrage der SPD-Fraktion Nr. A 029 

Antwort: 

I. V.

Dr. Arbogast 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Das Programm "Rucksack KiTa" wird vom DialogWerk des Hauses der Familie (HdF) als 
Rucksack-Projekt bezeichnet und dort konzeptionell, finanziell sowie personell in eigener 
Verantwortung umgesetzt. 
Der FB 51 begleitet die Umsetzung weiterhin als Kooperationspartner. Es gibt eine erste 
grundätzliche Anfrage zur Erweiterung und dem Interesse weiterer Förderung. Das HdF 
hat hierzu u.a. bereits Informationen zur möglichen Förderung im Integrationsbereich (FB 
50) erhalten. Eine Rückmeldung zur Inanspruchnahme/Antrag steht jedoch aus. Ebenso
wurden Gespräche zur möglichen Förderung über die Richtlinie Familienförderung des
Landes bereits angeregt, mussten in Abstimung mit dem HdF pandemiebedingt jedoch
verschoben werden. Diese Förderung setzt ein den Richtlinien entsprechendens Konzept
sowie Bereitschaft zum Einsatz von Eigenmitteln i.H.v. 50% und entsprechende
Bearbeitungsstrukturen/-kapazitäten im FB 51 voraus.
Die Höhe der Förderung durch die Brawo Stiftung beträgt nach Kenntnisstand des FB 51
für das Jahr 2021 23.987,00 €. Für das Jahr 2020 war es für den Zeitraum 16.07. –
31.12.2020 eine Höhe von 16.663,00 €.
Frage 3 lässt sich aufgrund der Offenheit der Fragestellung und der Komplexität der
Sachlage nicht präzise genug beantworten.



- A 030 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

51 / FB 51 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Ausgaben im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 
Von 2020 bis 2024 wird mit einer annährend gleichen Nettobelastung der Stadt im 
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie gerechnet. Wie erklären sich der stetige Anstieg von 
2014 bis 2019 (summierter Anstieg von gut 30 Mio. Euro). und des angenommenen Stopps 
des Kostenanstiegs für die Jahre 2020 bis 2024? 

Begründung: 

Über viele Jahre sind - aufgrund steigender Aufgaben, aber auch wegen einer verschobenen 
Prioritätensetzung innerhalb der kommunalen Familienpolitik - die Ausgaben im Fachbereich 
51 (Kinder, Jugend un Familie) kontinuierlich gestiegen. Mit zahlreichen Anträgen hat auch 
die CDU-Fraktion an dieser geänderten Schwerpuntksetzung positiv mitgewirkt. 
Nun scheint es jedoch eine Stagnation bei den Ausgaben zu geben. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat/FB 51 Datum: 08.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 030  der 
Fraktion CDU 

Text: 
Ausgaben im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 

Von 2020 bis 2024 wird mit einer annährend gleichen Nettobelastung der Stadt im 
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie gerechnet. Wie erklären sich der stetige Anstieg 
von 2014 bis 2019 (summierter Anstieg von gut 30 Mio. Euro). und des angenommenen 
Stopps des Kostenanstiegs für die Jahre 2020 bis 2024?  

Begründung: 
Über viele Jahre sind - aufgrund steigender Aufgaben, aber auch wegen einer 
verschobenen Prioritätensetzung innerhalb der kommunalen Familienpolitik - die 
Ausgaben im Fachbereich 51 (Kinder, Jugend un Familie) kontinuierlich gestiegen. Mit 
zahlreichen Anträgen hat auch die CDU-Fraktion an dieser geänderten 
Schwerpuntksetzung positiv mitgewirkt.  
Nun scheint es jedoch eine Stagnation bei den Ausgaben zu geben.    

Antwort: 

I. V.

Dr. Arbogast 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Diese Aufwandsteigerung ist im Wesentlichen auf den Zustrom unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge (umFe) zurückzuführen. Zum Zeitpunkt von 2015 auf 2016 
wurde die finanzielle Veranschlagung der Aufwendungen an die Gegebenheiten 
angepasst, weswegen hier eine prägnante Steigerung der Planwerte um rund 28,3 Mio € 
zu erkennen ist. Diese Aufwandssteigerung im Bereich der umFe ist anhand von 
Annahmen erfolgt und hat sich in den Folgejahren aufgrund des Rückgangs des Zustroms 
als überplant erwiesen. Die Planung wurde daraufhin entsprechend an den Ist-Zustand 
angepasst. Im Vergleich zu den Ansätzen 2020 sind die Ansätze 2021 für den Bereich der 
umFe um rund 6,3 Mio. € reduziert worden.  



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
51 / FB 51

Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S. 649
FB 51 Gerichts- und Anwaltskosten: Der Ansatz für 2021 ist mehr als doppelt so hoch wie im
Vorjahr und mehr als sechs mal so hoch wie das Ergebnis 2019. Auch für die Folgejahre ist eine
ähnlich hohe Summe eingeplant.

→ Rechnet die Verwaltung mit einem Anstieg an anwaltlichem Beratungsbedarf, Verfahren o.ä.
und wenn ja, warum bzw. wodurch?

Begründung:

Haushaltsklarheit

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 031 -



Dezernat/FB 51 Datum: 06.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 031 der 
Fraktion P² 

Text: 
FB 51 Gerichts- und Anwaltskosten: Der Ansatz fur 2021 ist mehr als doppelt so hoch wie 
im Vorjahr und mehr als sechs mal so hoch wie das Ergebnis 2019. Auch fur die 
Folgejahre ist eine ahnlich hohe Summe eingeplant. 
→ Rechnet die Verwaltung mit einem Anstieg an anwaltlichem Beratungsbedarf, Verfahren
o.a. und wenn ja, warum bzw. wodurch?

Begründung: 
Haushaltsklarheit 

Antwort: 

I. V.

Dr. Arbogast 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Im Rahmen der im Jahr 2020 in Kraft getretenen Änderungen im Bereich des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) wird von erhöhten Anwaltskosten i.H.v. 6.000 € 
ausgegangen, da für die Einholung amtlicher Unterlagen für junge Geduldete im 
Heimatland ansässige Anwälte beauftragt werden müssen. 

Weiterhin wurde der Ansatz aufgrund zunehmender Rechstreitigkeit mit Schwerpunkt im 
Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UhVorschG) um 1.600 € erhöht. 

Eine Überprüfung der Ansätze auf Basis der Vorjahresergebnisse ist im Rahmen der 
Haushaltsplanaufstellung 2022 vorgesehen. 



Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

DIE LINKE wird durch die Verwaltung ausgefüllt
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit

61 / FB 61

Produkt
1.51.5111.03

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

Beim FB 61, Produkt 1.51.5111.03 - Bebauungsplanung, Maßnahme 2, Städtebauliche 
Entwicklung des Gebietes Kälberwiese zu einem innerstädtischen Wohnort, lautet die 
Zielerreichung: "Vorbereitung und Durchführung der Vergabe der Grundstücke".
Dazu wird die Verwaltung gefragt:
1. Wer entwickelt dieses städtische Baugebiet?
2. Werden die Grundstücke an die Nibelungen Wohnbau vergeben und wenn ja, plant die
Nibelungen Wohnbau die Grundstücke zu bebauen und in den eigenen Bestand
aufzunehmen?
3. Wenn nein, an wen sollen die Grundstücke vergeben werden?

Begründung:

Unterschrift

- A 032 -



Beim FB 61, Produkt 1.51.5111.03 - Bebauungsplanung, Maßnahme 2, Städtebauliche
Entwicklung des Gebietes Kälberwiese zu einem innerstädtischen Wohnort, lautet die
Zielerreichung: "Vorbereitung und Durchführung der Vergabe der Grundstücke".
Dazu wird die Verwaltung gefragt:

1. Wer entwickelt dieses städtische Baugebiet?

2. Werden die Grundstücke an die Nibelungen Wohnbau vergeben und wenn ja, plant die
Nibelungen Wohnbau die Grundstücke zu bebauen und in den eigenen Bestand
aufzunehmen?

3. Wenn nein, an wen sollen die Grundstücke vergeben werden?

Zu 1.: Derzeit ist die Übertragung der Grundstücke an die städtische 
Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH und die Durchführung der 
Erschließungsleistungen und Grundstücksvergabe durch diese beabsichtigt. 

Zu 2.: Eine Übertragung der Grundstücke an die Nibelungen Wohnbaugesellschaft ist 
derzeit nicht vorgesehen.

Zu 3.: Die Grundstücksvergabe soll als Konzeptvergabe nach vorab festgelegten 
fachlichen Kriterien (z. B. Nachhaltigkeit, Architektur usw.) an private Bauträger in 
Abstimmung mit der Stadt Braunschweig erfolgen. Wer letztendlich den Zuschlag erhält, 
kann gegenwärtig daher noch nicht beantwortet werden. 

Dezernat III/FB 61 Datum: 04.01.2021
61.1

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 032 der 
Fraktion DIE LINKE

Text:

Begründung:

Antwort:

gez. Leuer
_________________
Unterschrift Dez. III



- A 033 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

61 / FB 61 

Produkt 

4S.610044 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Projekt Stadtumbau Bahnstadt (Projekt 4S.610044) 
Ist im Bereich Bahnstadt eine Förderung mittels Einstufung als Sanierungsgebiet möglich? 
Wie ist der Gesamtansatz für das Projekt Bahnstadt in Höhe von rund 30 Millionen Euro 
hergeleitet worden? 
Welche einzelnen Positionen in welcher Höhe sind in dem Projekt konkret enthalten? 
Welche Maßnahmen könnten aufgrund der schlechten finanziellen Situation der Stadt 
Braunschweig gestrichen bzw. verschoben werden? 
Wie setzen sich die beim Projekt eingeplanten Einnahmen zusammen? 
Wie würde sich die Relation aus Ausgaben und Einnahmen verändern, wenn das projekt 
bspw. an einen privaten Entwickler veräußert werden würde? 

Begründung: 

In mehreren Dokumentationen haben die Verwaltung und andere Akteure das Projekt 
Bahnstadt als wichtig für die Zukunft der Stadt Brausnchweig herausgestellt. Diese 
grundsätzliche Einschätzung teilt die CDU-Fraktion, es gibt jedoch noch eine Vielzahl an 
Fragen zum derzeit geplanten Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben. 
Ausgaben in Höhe von derzeit mehr als 30 Millionen Euro müssen bei einer Verschuldung 
von rund einer Milliarde Euro in 2024 jedoch noch einmal besonders beleuchtet werden. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 
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Projekt Stadtumbau Bahnstadt (Projekt 4S.610044)

Ist im Bereich Bahnstadt eine Förderung mittels Einstufung als Sanierungsgebiet möglich?

Wie ist der Gesamtansatz für das Projekt Bahnstadt in Höhe von rund 30 Millionen Euro 
hergeleitet worden?

Welche einzelnen Positionen in welcher Höhe sind in dem Projekt konkret enthalten?

Welche Maßnahmen könnten aufgrund der schlechten finanziellen Situation der Stadt 
Braunschweig gestrichen bzw. verschoben werden?

Wie setzen sich die beim Projekt eingeplanten Einnahmen zusammen?

Wie würde sich die Relation aus Ausgaben und Einnahmen verändern, wenn das Projekt 
bspw. an einen privaten Entwickler veräußert werden würde?

In mehreren Dokumentationen haben die Verwaltung und andere Akteure das Projekt 
Bahnstadt als wichtig für die Zukunft der Stadt Braunschweig herausgestellt. Diese 
grundsätzliche Einschätzung teilt die CDU-Fraktion, es gibt jedoch noch eine Vielzahl an 
Fragen zum derzeit geplanten Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben.

Ausgaben in Höhe von derzeit mehr als 30 Millionen Euro müssen bei einer 
Verschuldung von rund einer Milliarde Euro in 2024 jedoch noch einmal besonders 
beleuchtet werden.

Das Stadtumbaugebiet Bahnstadt wurde bereits im Programmjahr 2019 vom Land 
Niedersachsen in das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau“ aufgenommen (s. Anlage 
„Überarbeitete Programmanmeldung Stadtumbau – Bahnstadt“). 

Für das Fördergebiet Bahnstadt werden derzeit Ausgaben von rd. 23 Mio. € 
veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und 
Erschließungsbeiträgen, die nach aktuellem Planungsstand auf ca. 2,5 Mio. € geschätzt 
werden. Im Saldo ergibt sich ein Fördervolumen von ca. 21 Mio. € (3/3), das zu gleichen 
Teilen von Bund, Land und der Stadt Braunschweig zu tragen ist und sich auf 
voraussichtlich 15 Jahre verteilt. 
Der städtische Anteil an den Städtebaufördermitteln beträgt somit ca. 7 Mio. €. Zusätzlich 
sind Mittel für nicht förderfähige Kosten (NFK) in Höhe von ca. 2,5 Mio. € durch den Rat 
der Stadt Braunschweig beschlossen und in den städtischen Haushalt eingestellt worden.

Dezernat/FB III/61 Datum: 07.01.2021
61.3

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 033 der 
Fraktion CDU-Fraktion

Text:

Begründung:

Antwort:



Ebenfalls wurden in der Gesamtfinanzplanung des Stadtumbaugebietes bereits weitere 
Fördermittel, zusätzlich zur Städtebauförderung für Altlastensanierung, 
Brachflächenrecycling und sonstigen Förderungen in einer Höhe von insgesamt 2,35 Mio. 
€ veranschlagt. Eine Darstellung der einzelnen Positionen und deren Kosten kann man 
der Anlage 2 „Kosten- und Finanzierungsübersicht“ der Vorlage 18-09776 entnehmen. 

Insgesamt sind für das Gesamtprojekt rund 28,8 Mio. € eingeplant, die sich in den rund 
30 Mio. € HH-Ansatz wiederfinden.  

Es ist aus Sicht der Stadtverwaltung nicht empfehlenswert, Maßnahmen des Projektes 
Bahnstadt zu streichen oder zu verschieben, da das Projekt den Städtebauförder-
richtlinien des Landes Niedersachsen unterliegt. Eine Mittelverausgabung in den 
entsprechenden Programmjahren muss gewährleistet sein, da sonst Zinszahlungen oder 
sogar ein Verfall der zugesagten Städtebaufördermittel droht. 

Die Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen ist eine gemeindliche Aufgabe, die nicht 
auf Private übertragen werden kann. Der Großteil der Flächen der Bahnstadt ist im 
Eigentum privater Entwickler, die sich dem Projekt Bahnstadt gegenüber zur Mitwirkung 
bereit erklärt haben (s. eingeplante Kosten Private in Anlage 2 „Kosten- und 
Finanzierungsübersicht“ der Vorlage 18-09776).

Die Stadtumbaumaßnahme wird demnach in jedem Fall durch die Stadt Braunschweig in 
enger Abstimmung mit den privaten Eigentümern durchgeführt. Für die Stadt 
Braunschweig steht einer jährlichen Belastung von rd. 467.000 Euro über 15 Jahre ein 
erheblicher –nicht nur monetärer- Mehrwert entgegen. Antizyklische Investitionen –wie 
beim KP II- haben sich als Mittel gegen Krisen bereits in den Jahren 2008 ff. bewährt.

gez. Leuer
_________________
Unterschrift Dez. III



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-09776
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Überarbeitete Programmanmeldung Stadtumbau - Bahnstadt
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
16.01.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 
(Anhörung)

16.01.2019 Ö

Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 30.01.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.02.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.02.2019 Ö

Beschluss:
„1. Das in Anlage 1 beschriebene Gebiet zwischen Bahnhof und A 39 soll durch 
Stadtumbaumaßnahmen umstrukturiert und mit Wohn- und gewerblichen Nutzungen neu 
entwickelt werden. Nach Gesprächen mit dem Fördergeber wurde der Umgriff des 
beantragten Fördergebietes gegenüber dem in der Vorlage 18-08153 beschriebenen 
zunächst verändert und auf ein geringeres Flächenvolumen festgelegt. Das in Anlage 1 
dargestellte Gebiet wird gemäß § 171 b BauGB als Stadtumbaugebiet festgelegt. Der 
Beschluss vom 12. Juni 2018 wird mit diesem Beschluss aufgehoben.

2. Die Stadt Braunschweig erklärt ihre Bereitschaft für die Durchführung der durch den Bund
und das Land Niedersachsen geförderten Stadtumbau-Gesamtmaßnahme in diesem Gebiet
und ist bereit, ein Drittel der förderfähigen Kosten in Höhe von rund 7 Mio. Euro sowie die
nicht förderfähigen Kosten in Höhe von rd. 2,5 Mio. € nach derzeitigem Stand der Planung
aufzubringen. Die aufzubringenden Mittel verteilen sich voraussichtlich auf 15 Jahre
Laufzeit.“

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 NKomVG, wonach
ausschließlich der Rat über grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune und über die 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln entscheidet.

Sachstand
In der Beschlussvorlage zur Programmanmeldung „Bahnstadt“ (vgl. 18-08153) wurden 
Mängel und Missstände, Sanierungs- und Entwicklungsziele sowie eine Zeit-, Kosten- und 
Finanzierungsplanung für das 2018 beantragte Stadtumbaugebiet dargestellt. Der 
ursprüngliche Antrag unterteilte den Gebietsumgriff in vier Bausteine: Südliches Ringgleis 
(A), Hauptbahnhof Süd (B), Urbanes Stadtquartier am Hauptgüterbahnhof (C) und 
ehemaliges Eisenbahnausbesserungswerk (D). 

Wie in der Vorlage 18-08153 dargelegt, entscheidet sich erst nach der Prüfung des Antrages 
durch den Fördergeber, das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz (MU) ob und welche Bausteine und Maßnahmen Aussicht auf Erfolg haben. 

Dazu haben u.a. eine Besichtigung des Stadtumbaugebietes sowie mehrere Gespräche 

 



sowohl mit dem Amt für regionale Landesentwicklung als auch mit dem MU stattgefunden. 
Im Ergebnis hat der Abstimmungsprozess zu einer Veränderung der Gebietsabgrenzung und 
der Förderschwerpunkte geführt. Es wurden Teile aus dem Umgriff herausgenommen und 
andere ergänzt. 

Für die Förderfähigkeit entscheidend ist, dass der Schwerpunkt im Stadtumbaugebiet 
„Bahnstadt“ auf der Revitalisierung von brachgefallenen Bahnflächen und deren Umnutzung 
zu Wohnbauland liegt. In Wohnneubaugebieten wird seitens des Landes ein Anteil von 30% 
sozialem Wohnungsbau in Mehrfamilienhäusern gefordert. Die Erschließung und 
Neuordnung von gewerblichen Flächen musste daher zugunsten des Wohnens reduziert 
werden. Darüber hinaus spielt die Verbesserung des direkten Wohnumfeldes eine 
wesentliche Rolle bei der Aufwertung des Bebelhofes und der Wohngebiete an der 
Ackerstraße. 

Die im Juni noch vorgesehenen Maßnahmen im früheren Baustein A (Ringgleis inklusive 
Brücken) können dagegen nach Aussagen des Fördergebers derzeit nicht innerhalb des 
Förderprogrammes „Stadtumbau“ berücksichtigt werden. Da der frühere Baustein A nun 
nicht mehr Teil des zu beantragenden Stadtumbaugebietes ist, sind derzeitig keine 
städtischen Finanzmittel für den Ankauf oder den Unterhalt der Brücken erforderlich. Für 
diese Maßnahmen wird parallel mit dem Fördergeber nach alternativen Fördermöglichkeiten 
gesucht um diese zu einem späteren Zeitpunkt oder ggf. im Rahmen eines anderen 
Förderprogramms anzumelden. 

Eine Aufnahme von derzeit aktiven Bahngleisen (z.B. das DB Regio-Ausbesserungswerk) in 
den Gebietsumgriff kann erst nach Aufgabe der Gleisnutzung erfolgen. Dementsprechend 
kann die Aufnahme dieser Bereiche in das Stadtumbaugebiet erst später, mittels 
Gebietserweiterungen, beantragt werden.

Die Altlastensanierung betrifft überwiegend Flächen, die sich nicht im Eigentum der Stadt 
Braunschweig befinden. Die Sanierung von Altlasten hat generell durch den Verursacher zu 
erfolgen weshalb seitens der Stadt Braunschweig zunächst keine Mittel zur 
Altlastensanierung vorzusehen sind.

Neue Gebietsabgrenzung
Aufgrund der neuen Gebietsabgrenzung wird das Gebiet nicht mehr, wie in der 
ursprünglichen Vorlage, in die Bausteine A, B, C, D sondern in die drei Bereiche Nord, Mitte 
und Süd unterteilt. 

Der in Anlage 1 dargestellte Gebietsumgriff beinhaltet nach wie vor im Bereich Nord den 
Hauptbahnhof Südeingang mit attraktiven Flächen für öffentliche Nutzungen und Potenzialen 
für neue Bürostandorte, die Entwicklung eines urbanen Stadtquartiers am 
Hauptgüterbahnhof und einer Entlastungsstraße. Neu in den Gebietsumgriff aufgenommen 
wurde das Wohngebiet an der Ackerstraße entlang der Straßen Tilsit-, Tannenberg-, 
Masuren- und Königsberger Straße.

Im Bereich Mitte sind, wie in der Programmanmeldung vom Juni 2018, unverändert die 
Maßnahmen zur Entwicklung eines Wohngebietes im Bereich der stillgelegten Gleisharfe in 
Verbindung mit dem Abbruch der Stützmauer an der Borsigstraße zur Öffnung des 
Bebelhofes zum neuen Quartier enthalten. 

Der südliche Bereich umfasst das denkmalgeschützte Gebäudeensemble des ehemaligen 
Eisenbahnausbesserungswerks sowie den Bereich zwischen Bebelhof und der A 39 mit 
Kleingärten und Sportanlagen. Neu aufgenommen wurde hier ein Teil des Wohngebietes 
Bebelhof entlang der Straßen Borsigstraße, Limbeker Straße, Frieseweg, Kruppstraße, 
Rischkampweg und Schefflerstraße. In diesem neu aufgenommenen Bereich sind 
Wohnumfeldverbesserungen geplant. 

Als weitere Maßnahme im südlichen Bereich ist weiterhin der Neubau einer 

Anlage zu A 033



Entlastungsstraße vorgesehen, um das Wohngebiet Bebelhof und insbesondere die 
Borsigstraße vom Durchgangsverkehr zu befreien.

Die in der Beschlussvorlage 18-08153 aufgeführten Sanierungsziele wurden aktuell 
entsprechend dem neuen Gebietsumgriff überarbeitet und angepasst (s. Anlage 3). 

Das überarbeitete IEK wird dem Rat nach Abstimmung mit dem Ministerium als Mitteilung 
vorgelegt.

Finanzrahmen
Für den neuen Umgriff werden derzeit Ausgaben von rd. 23 Mio. € für das Gesamtprojekt 
veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und 
Erschließungsbeiträgen, die nach aktuellem Planungsstand auf ca. 2,5 Mio. € geschätzt 
werden. 

Im Saldo ergibt sich ein Fördervolumen von ca. 21 Mio. € (3/3), das zu gleichen Teilen von 
Bund, Land und der Stadt Braunschweig zu tragen ist und sich voraussichtlich auf 15 Jahre 
verteilt. Der städtische Anteil an den Städtebaufördermitteln würde demnach ca. 7 Mio. € 
betragen. Zusätzlich werden Mittel für nicht förderfähige Kosten (NFK) in Höhe von ca. 2,5 
Mio. Euro aus städtischen Mitteln veranschlagt. Haushaltmittel  für den städtischen Anteil der 
Fördermittel sind bereits im Haushaltsplan 2019 unter 4S.610044 eingestellt worden. 

Die Anpassung der Finanzraten sowohl hinsichtlich der Reduzierung der Gesamtausgaben / 
Gesamteinnahmen als auch wegen der zusätzlichen städtischen Kostenanteile (nfK-Mittel) 
erfolgt zum nächstmöglichen Haushalt.

Termine
Die Bürgerinnen und Bürger werden im Nachgang zum Ratsbeschluss über den veränderten 
Gebietsumgriff im Zuge einer Informationsveranstaltung unterrichtet und an der Planung 
beteiligt.

Der überarbeitete Antrag muss zur Fristwahrung bis spätestens Ende Februar 2019 dem 
Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz vorliegen. Ein Beschluss über 
die Aufnahme in das Förderprogramm ist nach der Sommerpause 2019 zu erwarten.

Fazit:
Mit dem vorliegenden Stadtumbaugebiet, das ein Größe von ca. 82 ha und ein 
Fördervolumen von ca. 21 Mio. Euro hat, wird in Braunschweig eines der größten 
Stadtumbaugebiete Niedersachsens entstehen. Dieses Gebiet mit seinen Chancen, 
Potentialen und seinen modularen Erweiterungsmöglichkeiten wird ein wichtiger Baustein 
der Braunschweiger Stadtentwicklung in den nächsten Jahren sein.

Die Verwaltung empfiehlt den Beschluss des Stadtumbaugebietes in der neuen Fassung.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Stadtkarte mit Stadtumbaugebietsabgrenzung
Anlage 2: Kosten- und Finanzierungsübersicht „Bahnstadt“ (Stand Januar 2019)
Anlage 3: Sanierungsziele
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Stadt Braunschweig "Stadtumbau-Bahnstadt" Stand 08.01.2019

Kosten StBauF Altlastensanierung+ 
Brachflächenrecycling

Sonstige 
Förderung Kosten Private

Finanzierung durch 
Stadt 

Braunschschweig

Summe 
Gesamt

1
Städtebaulicher Rahmenplan 40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation 80.000 €
Verkehrskonzept 40.000 €
Parkraumkonzept 20.000 € 20.000 €
Grünflächenkonzept 20.000 €
Bebauungspläne, Änderung Flächennutzungspläne, Lärmschutzgutachten etc. 50.000 € 50.000 €
Verkehrswertgutachten, Endwertermittlung Gutachterausschuss für Grundstückswerte 50.000 €
Modernisierungsgutachten zB Debi Regio Halle Lokpark 50.000 €
Betriebsverlagerungsgutachten 30.000 €
Sanierungsplan nach BBodSchG 30.000 €
Abriss- und Entsorgungsgutachten 40.000 € 50.000 €
Städtebaulicher Wettbewerb/Qualifizierungsverfahren 50.000 € 40.000 €
Zwischensumme Vorbereitung der Sanierung 500.000 €

Entwicklungsbereich Nord
2

Grunderwerb Flächen Siemens und DHL für Neu-Erschließung Ackerstraße an Stephensonstraße 20.000 €
Grunderwerb Teilflächen DB Regio Werk an der Ackerstraße 20.000 €

3
3.1 Rückbau- Rückbaufolgekosten, Freilegung

Rückbau und Freilegung für Neustrukturierung Wohnen und Gewerbe MU Gebiet 5.000.000 €
Freilegung Flächen östliches DB Regio-Gelände für anschließende Private Entwicklung 500.000 € 500.000 €

3.2 Erschließungsmaßnahmen
Querspange zur Verbindung mit der Ackerstraße (Abschnitt C: 22,5 *50m) 225.000 € 22.500 €
Herstellung von Erschließungsanlagen zur Anbindung des urbanen Gebietes nach Südwesten / 
Entlastung der Ackerstraße Ost (Abschnitt D: 22,5 m *850 m X 200 €) gerundet

3.825.000 € 382.500 €

Anbindung an die Helmstedter Straße (Abschnitt E: 22,5m * 150 m * 200 €) 675.000 € 67.500 €
Innere Erschließung verbessern im MU Gebiet durch privaten Entwicklungsträger 200.000 € 400.000 €
LSA Knoten 400.000 €
Neuanlage Fuß und Radwege, Schaffung von Grünverbindungen im gesamten Gebiet Ackerstraße 
(z.B. Königbergerstraße zu Stephensonstraße)

300.000 €

Verbesserung Anschluss an die Ackerstraße; Verbreiterung Gleisunterführung für Fuß- und Radfahrer 
ca.30m *20m *200 €)

120.000 € 1.200.000 €

Stellplatzneuordnung und Aufwertung Bahnhof Südseite (unrentierliche Kosten) 50.000 € 500.000 €
Stellplatzneuordnung Ackersterstraße Höhe DB Regio/Siemens Gelände 100.000 € 2.000.000 €

3.3 Sonstige Ordnungsmaßnahmen 
Atlastensanierung DB-Regio Halle und Umfeld 500.000 € 500.000 €

3.4 Grünordnung, Barrierefreiheit und Klimaschutz
Wohnumfeldverbesserungen (Freiflächen, Spielflätze, Gemeinschaftsflächen, Barrierefreie 
Hauseingänge

400.000 € 400.000 €

3.5 Bodenordnung
Maßnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung der Grenzlegung und Neuvermessung von 
Grundstücken; pauschal

100.000 €

4
Erneuerungsbedingte Verlagerung von Betrieben 200.000 €
Förderung Kulturelle Entwicklung (Modernisierung, Umbau, Außengestaltung die H_lle) 150.000 € 100.000 € 300.000 €
Modernisierung und Instandsetzung Gebäudebestand insbesondere Königsbergerstraße, 
Tannenbergstraße, Tilsitstraße, Masurenstraße

250.000 € 1.000.000 €

Erweiterung und Sanierung Bundesfreiwilligenschule Ackerstraße 50.000 € 50.000 € 100.000 €
Gebäudesanierung  ehemalige DB Regio Halle als Mehrzweck für kulturelle, sportliche, soziale 
Veranstaltungen und Kleinräume für Start-Ups

250.000 € 400.000 € 600.000 €

Neubau Wohnen und Gewerbe im neuen MU Gebiet 15.000.000 €
6.560.000 € 500.000 € 750.000 € 26.975.000 € 2.072.500 € 36.857.500 €

Entwicklungsbereich Mitte und Süd
5

Grunderwerb Flächen für Erschließung und sonstiger Grunderwerb 150.000 €
6

Rückbau- Rückbaufolgekosten, Freilegung
Altlastensanierung Wohngebiet "Erweiterung Bebelhof" 750.000 € 500.000 €

6.1 Erschließungsmaßnahmen
Herstellung Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Bebelhof und Ackerstraße 525.000 €
Herstellung Haupterschließung neues Wohngebiet "Erweiterung Bebelhof" 500.000 € 50.000 €
Herstellung Innere Erschließung neues Wohngebiet "Erweiterung Bebelhof" (ca. 900 m* 13,5 m*170 
€/qm

2.065.500 €

Herstellung von Erschließungsanlagen zur Entlastung des Bebelhofes vom Lieferverkehr (Abschnitt A: 
22,5 m *800 m X 200 €) 

3.600.000 € 360.000 €

LSA Knoten zur Anbindung Autobahn/Salzdahlumer Straße 350.000 € 50.000 €
Öffnung und Durchwegung KGV, Grünverbindungen und Fußwege Gebiet Bebelhof inkl.Freizeit- und 
Spielflächen

3.000.000 €

Stellplatzneuordnung Lokpark, ggf. Förderung unrentierliche Kosten Parkhaus 200.000 € 1.000.000 €
6.2 Sonstige Ordnungsmaßnahmen 

Regulierung des Grundstücksniveaus und Rückbau Stützmauer für Erweiterung Bebelhof 3.600.000 € 800.000 €
Rückbau und Freilegung leer stehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile 
und dazu gehöriger Flächen-Infrastruktur  (z.B.  Bunker, Gleistunnel und Trog, Stellwerk DB, 
Gleisanlagen, Gebäudeteile) pauschal 2.720.055 €
Lärmschutzmaßnahmen zwischen Bebelhof und Lokpark 50.000 €

6.3 Grünordnung, Barrierefreiheit und Klimaschutz
Umgestaltung der Wald+Grünfläche Borsigstraße als Naherholungs- und Freizeitfläche Bebelhof 200.000 €

6.4 Bodenordnung
Maßnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung der Grenzlegung und Neuvermessung von 
Grundstücken; pauschal

500.000 €

7
Stadtteilgarten Bebelhof 150.000 €
Quartierszentrum Bebelhof 300.000 €
Kinder-Lern-Bewegungscluster mit dem Kinder-Mitmachzirkus "Dobbelino" 50.000 €
Modernisierung und Instandsetzung Gebäudebestand und Wohnumfeldmaßnahmen Bebelhof 400.000 € 1.000.000 €
Modernisierung und Instandsetzung der Fassaden stadtbildprägende Gebäude unter Denkmalschutz 
z.B. Lokpark; EAW-Hallen, Villa Schwarzkopfstraße)

190.000 € 300.000 €

Neubau ca. 700 WE Erweiterung Bebelhof (ca. 2.400 €/qm mit durchschnittl. 60 qm /WE) 100.800.000 €
16.135.055 € 750.000 € 350.000 € 106.465.500 € 460.000 € 124.160.555 €

10
Sanierungsträger (3 % von gesamt ohne Grunderwerb) 679.652 €

23.195.055 € 1.250.000 € 1.100.000 € 133.440.500 € 2.532.500 € 161.018.055 €

B. Einnahmen
Einnahmen Grundstücksverkauf ehemalige Gleisflächen für Wohnentwicklung (Verkauf zum A-
Wert, Bauerwartungsland; ca 90 €/qm*20.000 qm) 1.800.000 €

Erschließungsbeiträge 700.000 €
2.500.000 €

20.695.055 €
D. Finanzierung

20.695.055 €
6.898.352 €
6.898.352 €
6.898.352 €

459.890 €

Baumaßnahmen nach § 148 BauGB

Vorläufige Kosten- und Finanzierungsübersicht 

A. Ausgaben - Untersuchungsgebiet Stadt Braunschweig - Bahnstadt

Vorbereitung der Sanierung Allgemein

Ordnungsmaßnahmen 

Summe Ausgaben Gesamt C+ D + A

kommunaler Anteil p.a. (15 Jahre Laufzeit)

C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten

zu finanzierende Summe

Summe Einnahmen

Zwischensumme Positionen 2 bis 4

Vergütung von Sanierungsträgerleistungen, Projektmanagement, sonstige Beauftragte

Ordnungsmaßnahmen 

Zwischensumme Positionen 5-7

Grunderwerb

Grunderwerb

Baumaßnahmen nach § 148 BauGB

Anlage 2 zu A 033



Anlage 3 

Sanierungsziele „Bahnstadt“
Stand 08.01.2019

Öffnung der Südseite des Hauptbahnhofs mit Anbindung an die Innenstadt und Schöpfung der 
angrenzenden Flächenpotenziale z.B. für öffentliche Nutzungen, Arbeiten, Kultur und Freizeit. 

Aufwertung des Wohnumfeldes und der Wohninfrastruktur bestehender Wohngebiete im 
Stadtumbaugebiet.

Wohnungsneubau mit einem Anteil von 30% Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen 
im Geschosswohnungsbau.

Entwicklung eines urbanen Stadtquartiers mit gemischter Nutzung am Hauptgüterbahnhof unter 
Berücksichtigung der Themenfelder „Smart City“ sowie „Energetisches Quartiersmanagement“. 

Teilweise Freilegung, Neuordnung und Umnutzung der brachliegenden Gleisanlagen. 

Anbindung des Quartiers Bebelhof von Süden an den Bahnhof über die Gleisanlagen als Fuß- und 
Radwegeverbindung. 

Beseitigung von Barrieren im Raumgefüge, z.B. durch Stützwände, Gleiströge, und Bunker. 

Anbindung des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks und des Lokparks östlich des Bebelhofs 
durch eine südlich des Bebelhofes verlaufende Entlastungsstraße.

Verbesserte Vernetzung und Aufwertung der Grünstruktur und der Naherholungsmöglichkeiten im 
Stadtumbaugebiet.

Erhalt und Förderung kultureller Einrichtungen wie Lokpark und Stadtgarten Bebelhof sowie des
KGV Sonnenschein und Ergänzung um neue Angebote wie Zirkus oder Vierfeldsporthalle. 

Anlage 3 zu A 033



- A 034 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Diverse / Dez. VIII 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Haushaltsreste 
Das IP sieht vor, von 2020 zu 2021 um 59,2% anzusteigen. Inwiefern ist ein vollständiges 
Durchführen der neuen Projekte überhaupt abgesichert? 
Welche Haushaltsreste ergeben sich aus dem IP der vergangenen Jahre zum aktuellen 
Zeitpunkt? 
Wieso plant die Verwaltung Maßnahmen in den Haushalt ein, bei denen sie von Anfang an 
weiß, dass diese überhaupt nicht abgearbeitet werden können? 

Begründung: 

Seit vielen Jahren steigen die Haushaltsreste kontinuierlich, obwohl - zumindest in den 
vergangenen Haushaltsplänen - jeweils eine Reduktion vorgesehen war. So betrugen die 
Haushaltsreste 2015 noch 85,6 Millionen Euro, sind inzwischen (Stand 2019) jedoch auf 
116,8 Millionen Euro angewachsen. Während in den Vorjahren, wie eben bereits 
geschrieben, stets eine Reduzierung der Haushaltsreste angestrebt wurde, ist dieses Ziel 
ausweislich des Verwaltungsentwurfs für den Haushalt 2021 aufgegeben worden (vgl. Kapitel 
1.6 des Vorberichts). Dies heißt im Umkehrschluss, dass aktiv Maßnahmen eingeplant 
werden, von denen die Verwaltung sicher weiß, dass diese sowieso nicht umgesetzt werden 
können. 
Der massive Anstieg der Haushaltsreste führt letztendlich dazu, dass nicht mehr die Politik 
über den Haushaltsplan die Entscheidung trifft, welche Maßnahmen umgesetzt werden, 
sondern die Verwaltung je nach freien Kapazitäten. Daher wurde dieser Umstand bereits in 
den Vorjahren von vielen Fraktionen kritisiert.  

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65/Ref 0650 11.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 034 der CDU-Fraktion 

Text: 

Haushaltsreste 

Das IP sieht vor, von 2020 zu 2021 um 59,2% anzusteigen. Inwiefern ist ein vollständiges 
Durchführen der neuen Projekte überhaupt abgesichert?  

Welche Haushaltsreste ergeben sich aus dem IP der vergangenen Jahre zum aktuellen 
Zeitpunkt?  

Wieso plant die Verwaltung Maßnahmen in den Haushalt ein, bei denen sie von Anfang an 
weiß, dass diese überhaupt nicht abgearbeitet werden können? 

Begründung: 

Seit vielen Jahren steigen die Haushaltsreste kontinuierlich, obwohl - zumindest in den  
vergangenen Haushaltsplänen - jeweils eine Reduktion vorgesehen war. So betrugen die  
Haushaltsreste 2015 noch 85,6 Millionen Euro, sind inzwischen (Stand 2019) jedoch auf  
116,8 Millionen Euro angewachsen. Während in den Vorjahren, wie eben bereits  
geschrieben, stets eine Reduzierung der Haushaltsreste angestrebt wurde, ist dieses Ziel 
ausweislich des Verwaltungsentwurfs für den Haushalt 2021 aufgegeben worden (vgl. 
Kapitel 1.6 des Vorberichts). Dies heißt im Umkehrschluss, dass aktiv Maßnahmen 
eingeplant werden, von denen die Verwaltung sicher weiß, dass diese sowieso nicht 
umgesetzt werden können.  

Der massive Anstieg der Haushaltsreste führt letztendlich dazu, dass nicht mehr die Politik  
über den Haushaltsplan die Entscheidung trifft, welche Maßnahmen umgesetzt werden,  
sondern die Verwaltung je nach freien Kapazitäten. Daher wurde dieser Umstand bereits in 
den Vorjahren von vielen Fraktionen kritisiert. 

Antwort der Verwaltung: 

Die Verwaltung geht davon aus, dass die im FB 65 und im Ref. 0650 noch freien Stellen im 
Laufe des Jahres 2021 besetzt werden können. Durch die Konzentration von großen Einzel-
vorhaben auf das neu gebildete Ref. 0650 verkürzen sich Entscheidungswege. Durch 
weitere Standardisierungen könnten Planungs- und Bauzeiten verringert werden. 

Im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2021, der im September 2020 erstellt wurde, wird 
für FB 65 zum Jahresabschluss 2020 ein voraussichtlicher Haushaltsrest i. H. v. insgesamt 
rund 65 Mio. € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Bearbeitungsstand wird die Summe der 
Haushaltsreste diese Größenordnung erreichen. 

Grundsätzlich werden nur dann Haushaltsmittel eingeplant, wenn 

1. die Baumaßnahmen zur Sicherung der Bausubstanz oder aus Sicherheitsgründen
dringend erforderlich sind; dazu zählen u. a. Sanierungen, Brandschutzmaßnahmen,
Ertüchtigung von Unterdecken und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen



2. gesetzliche Vorgaben zu erfüllen sind, z. B. der Rechtanspruch auf ausreichende
Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen oder die Wiedereinführung des Abiturs
nach 13 Schuljahren (G9)

3. Gremienbeschlüsse umzusetzen sind, z.B. die Einrichtung des Ganztagsbetriebs in
Schulen durch Um- oder Erweiterungsbauten

  gez. Herlitschke gez. Eckermann / gez. Franke 
  Dez. VIII   FBL 65 / RefL 0650 



- A 035 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 

Produkt 

4E.210338 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Baukostenzuschuss Business Center III 
Wie kommt die Differenz zwischen dem im Rat am 29.9.20 beschlossenen 
Baukostenzuschuss in Höhe von 2,06 Mio. € und dem IP 2021 vorgeschlagenen Ansatz in 
Höhe von 4,5 Mio. € zustande (Projekt 4E.210338 - BC III / Bauzuschuss + Einrichtung)? 
Sollte es sich bei dieser Differenz um Büromöbel etc. handeln: wie schlüsselt sich diese 
Summe konkret auf und stehen nicht eigentlich für alle dort einzurichtenden Arbeitsplätze 
bereits heute Büromöbel, Computer etc. zur Verfügung? 

Begründung: 

In der Ratssitzung am 29. September 2020 wurde mit großer Mehrheit ein 
Baukostenzuschuss in Höhe von 2,06 Millionen Euro für das Business Center III im BraWo-
Park (BC III) beschlossen (DS.-Nr. 20-13800). Im Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2021 
sind aber nun 4,5 Millionen Euro eingeplant, diese laufen unter dem Projekttitel "Bauzuschuss 
und Einrichtung". Es handelt sich dabei um eine Differenz von fast 2,5 Millionen Euro. 
Laut Beschlussvorlage aus dem Dezember 2019 sollen im BC III etwa 525 Arbeitsplätze 
entstehen und diese aus anderen Liegenschaften (vorrangig Rathaus-Neubau) dorthin 
verlagert werden. Hieße also, dass alle Mitarbeiter bereits einen voll ausgestatteten 
Arbeitsplatz (Schreibtisch, Stuhl, Computer etc.) haben und diese Dinge nicht neu gekauft 
werden müssten. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65 22.12.2020 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 035 der CDU-Fraktion 

Text: 

Baukostenzuschuss Business Center III 

Wie kommt die Differenz zwischen dem im Rat am 29.09.2020 beschlossenen Baukosten- 
zuschuss in Höhe von 2,06 Mio. € und dem im IP 2021 vorgeschlagenen Ansatz in Höhe von 
4,5 Mio. € zustande (Projekt 4E.210338 - BC III / Bauzuschuss + Einrichtung)? 

Sollte es sich bei dieser Differenz um Büromöbel etc. handeln: wie schlüsselt sich diese 
Summe konkret auf und stehen nicht für alle dort einzurichtenden Arbeitsplätze bereits 
Büromöbel, Computer etc. zur Verfügung? 

Begründung: 

s. Anfrage

Antwort der Verwaltung: 

gez. Herlitschke gez. Eckermann 
        Dez. VIII         FBL 65 

Neben dem in der Ratsvorlage 20-13800 genannten und vom Rat beschlossenen Bau-
kostenzuschuss i. H. v. 2,06 Mio. € wurden in der Vorlage Kosten für Erstausstattungen in 
Höhe von 1,9 Mio. € aufgeführt. Die Erstausstattung umfasst zu beschaffende IT-
Komponenten, Arbeitsplatzbeleuchtungen und Teeküchen sowie die Herrichtung der 
Besprechungs- und Konferenzräume sowie Allgemeinbereiche. Diese Ausstattung wird nicht 
über die Vermieterin eingebracht und muss somit von der Stadt beschafft werden. 

Die genannten 1,9 Mio. € teilen sich auf in 477 T€ für die Beleuchtung von Büros und 
Besprechungsräumen, 16 T€ Feuerlöscher, 389 T€ Mobiliar und Gestaltung von 
Besprechungs- und Funktionsräumen sowie Allgemeinbereichen (kein Büromobiliar), 
299 T€ Teeküchen und Sozialbereiche, 456 T€ IT-Komponenten (Netzwerktechnik, keine 
PCs), 265 T€ Medientechnik für Konferenz- und Besprechungsbereiche. Ob vorhandenes 
Arbeitsplatzmobiliar weitergenutzt werden kann oder ersetzt werden muss, wird im Einzelfall 
geprüft. 

Insofern ist die Erläuterung auf Seite 1140 des Investitionsprogramms (IP) „… und zur 
Beschaffung der Büroausstattung …“ anzupassen. 

Die in den IP-Entwurf für das Jahr 2023 aufgenommenen Gesamtkosten von 4,5 Mio. € 
beruhen auf einer ersten groben Kostenschätzung. Auch die vom Rat beschlossenen 
Ausbaukosten sind Schätzkosten des Vermieters. Die tatsächliche Kostenbelastung ergibt 
sich erst durch die seitens der Vermieterin nachzuweisenden tatsächlich angefallenen 
Kosten. Die Verwaltung wird prüfen, ob anlässlich der kommenden Fortschreibung des IP 
der Ansatz von 4,5 Mio. € auf 3,96 Mio. € abgesenkt wird. 



- A 036 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 

Produkt 

4S.210088 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
Was sind Sicherheitsbeleuchtungsanlagen (vgl. Projekt 4S.210088) und könnte deren 
Installation auch auf weitere Jahre aufgeteilt werden? 

Begründung: 

In dem o.g. Projekt sind Mittel zur Installation von sogenannten 
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen eingeplant. Es wird aber nicht deutlich, was diese überhaupt 
sind. 

Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65 05.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 036 der CDU-Fraktion 

Text: 

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  

Was sind Sicherheitsbeleuchtungsanlagen (vgl. Projekt 4S.210088) und könnte deren  
Installation auch auf weitere Jahre aufgeteilt werden? 

Begründung: 

In dem o.g. Projekt sind Mittel zur Installation von sogenannten Sicherheitsbeleuchtungs-
anlagen eingeplant. Es wird aber nicht deutlich, was diese überhaupt sind. 

Antwort der Verwaltung: 

Sicherheitsbeleuchtung oder Notbeleuchtung dient zum gefahrlosen Verlassen der Arbeits-
stätte und der Verhütung von Unfällen, die durch Ausfall der künstlichen Allgemein-
beleuchtung entstehen können. 

Sicherheitsbeleuchtungen werden aufgrund behördlicher Vorgaben installiert und betrieben. 
Das betrifft Gebäude, die sog. Sonderbauvorschriften unterliegen, z. B. Gaststätten, Hotels, 
Krankenhäuser, Kaufhäuser, Parkgaragen, Versammlungsstätten. Aber auch aufgrund ihrer 
schlichten Größe oder anderer betrieblicher Bedingungen ist eine Notbeleuchtung gefordert, 
insbesondere auch bei Arbeitsstätten oder Schulen. 

Forderungen hierzu ergeben sich entweder nach Anhang 2.3 der Arbeitsstättenverordnung, 
wonach Fluchtwege und Notausgänge mit einer Sicherheitsbeleuchtung ausgerüstet werden 
müssen oder nach Anhang 3.4 ArbStättV, wenn bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die 
Sicherheit der Beschäftigten gefährdet werden kann. 

Die ASR (Technische Regeln für Arbeitsstätten) A 2.3 "Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- 
und Rettungsplan" und die ASR A 3 4/7 "Sicherheitsbeleuchtung" präzisieren dies für 
bestimmte betriebliche Situationen wie Rettungsweglängen, Besucherverkehr, gefährliche 
Arbeitsplätze usw. 

Im geltenden Investitionsprogramm (IP) wie auch im IP-Entwurf 2020 – 2024 sind für jedes 
Jahr Mittel für die Installation von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen bzw. deren Erneuerung 
eingeplant. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann 
       Dez. VIII         FBL 65 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 
20 (65) / FB 65

Produkt
3S.200002

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

IP 2020 - 2024

Text:

S. 1034

3S.200002 HOAI FB 65 Mittel für Planungsleistungen, noch nicht entschieden.

→ Für welche noch nicht entschiedenen Bauprojekte sind diese Mittel eingestellt?

Begründung:

Haushaltsklarheit    

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 037 -



Dezernat VIII/Fachbereich 65 04.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 037 der Fraktion P²  

Text: 

S. 1034

3S.200002 HOAI FB 65 Mittel für Planungsleistungen, noch nicht entschieden. 

→ Für welche noch nicht entschiedenen Bauprojekte sind diese Mittel eingestellt?

Begründung: 

Haushaltsklarheit 

Antwort der Verwaltung: 

Diese Haushaltsmittel werden für Planungsleistungen veranschlagt, um Planungsaufträge für 
Hochbaumaßnahmen, die unterjährig aus der Ratsmitte an die Verwaltung herangetragen 
werden, durchführen zu können. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann 
        Dez. VIII        FBL 65 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 
20 (65), FB 65

Produkt
4E.210252, 4S.210024, 
4S.210098

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

IP 2020 - 2024

Text:

S. 1002

FB 20 Finanzen (Umsetzung FB 65) Gesamteinnahmen Teilhaushalt

→ Welche Projekte sollen in 2022 zu den prognostizierten Einnahmen in Höhe von 3.083.500
EUR führen?

Begründung:

Haushaltsklarheit    

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 038 -



Dezernat VIII/Fachbereich 65/Ref. 0650 22.12.2020 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 038 der Fraktion P²  

Text: 

S. 1002

FB 20 Finanzen (Umsetzung FB 65) Gesamteinnahmen Teilhaushalt 

→Welche Projekte sollen in 2022 zu den prognostizierten Einnahmen in Hohe von 3.083.500
EUR fuhren?

Begründung: 

Haushaltsklarheit 

Antwort der Verwaltung: 

Bei dem Projekt 4S.210098 Instandhaltung Grundvermögen ist ein Ertrag in Höhe von 
73.000 € veranschlagt. Es handelt sich um Erstattungen des Jobcenters Braunschweig für 
von der Verwaltung durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen in den vom Jobcenter 
genutzten Räumen im Gebäude Willy-Brandt-Platz 7 (Seite 1142 des Investitions-
programms). 

Bei dem Projekt 4S.210024 Instandhaltung Denkmalschutz ist ein Ertrag in Höhe von 25.500 
€ ausgewiesen. Es handelt sich um den Zuschuss gem. Vertrag mit der Richard Borek 
Stiftung für Sanierungsmaßnahmen an städt. Baudenkmälern (Seite 1161 des 
Investitionsprogramms). 

Bei den im Projekt 4E.210252 Kita Stöckheim-Süd ausgewiesenen Einzahlungen i. H. v. 
2.985.000 € handelt sich um die anteilige Kostenbeteiligung gem. Städtebaulichem Vertrag 
zwischen der Stadt Braunschweig und der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH  
(Seite 1164 des Investitionsprogramms). 

gez. Herlitschke gez. Eckermann / gez. Franke 
        Dez. VIII           FBL 65 / RefL 0650 



- A 039 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65), FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.210151 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

BBS V Abt. Leonhardstraße (Projekt 4E.210151) 
Welche aktuelle Prioritätensetzung führt zu einer Verschiebung der Maßnahme? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Ref. 0650 30.12.2020 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 039 der CDU-Fraktion  
           
 
Text: 
 
BBS V Abt. Leonhardstraße (Projekt 4E.210151) 
 
Welche aktuelle Prioritätensetzung führt zu einer Verschiebung der Maßnahme? 
  
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt  
waren, führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 
 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt?  
   
Begründung: 
  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 
 
Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
 
Antwort der Verwaltung: 

 
 
 
 
gez. Herlitschke          gez. Franke_ 
         Dez. VIII            RefL 0650 
 

Sowohl im noch geltenden IP als auch in dessen Fortschreibung sind für das Finanz-
planungsjahr 2022 Haushaltsmittel für die Planung der Sanierung vorgesehen.    
 
Aus den bisherigen Erfahrungen von Bestandssanierungen kann erst nach Vorlage der 
Ergebnisse einer intensiven Planung der weitere Projektumfang und -verlauf bestimmt 
werden. Insofern könnten Mittel für die Durchführung der Sanierung, also den eigentlichen 
Sanierungsbeginn, anlässlich der Haushaltsplanungen kommender Jahre durchaus wieder 
für 2024 eingeplant werden, wenn es die städt. Haushaltslage zulässt. 
 
Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte spiegelt 
sich im Investitionsprogramm wider, das die Verwaltung den politischen Gremien im Rahmen 
der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf vorlegt und ggf. einschl. der von der Politik 
gewünschten Veränderungen vom Rat beschlossen wird. Es gibt keine andere 
Prioritätenliste. 



- A 040 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.210137 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

BBS V Technikakademie (Projekt 4E.210137) 
Welche aktuelle Prioritätensetzung führt zu einer Verschiebung der Maßnahme? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Ref. 0650 30.12.2020 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 040 der CDU-Fraktion 

Text: 

BBS V Technikakademie (Projekt 4E.210137) 

Welche aktuelle Prioritätensetzung führt zu einer Verschiebung der Maßnahme? 

Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt  
waren, führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 

An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 

gez. Herlitschke __gez. Franke__ 
       Dez. VIII      RefL 0650 

Derzeit finden notwendige Brandschutzmaßnahmen an der BBS V statt. Sowohl im noch 
geltenden IP als auch in dessen Fortschreibung sind für das Finanzplanungsjahr 2022 
Haushaltsmittel für die Planung der Sanierung vorgesehen.    

Aus den bisherigen Erfahrungen von Bestandssanierungen kann erst nach Vorlage der 
Ergebnisse einer intensiven Planung der weitere Projektumfang und -verlauf bestimmt 
werden. Insofern könnten Mittel für die Durchführung der Sanierung, also den eigentlichen 
Sanierungsbeginn, anlässlich der Haushaltsplanungen kommender Jahre durchaus wieder 
für 2024 eingeplant werden, wenn es die städt. Haushaltslage zulässt.  

Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte spiegelt 
sich im Investitionsprogramm wieder, das die Verwaltung den politischen Gremien im 
Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf vorlegt und ggf. einschl. der von 
der Politik gewünschten Veränderungen vom Rat beschlossen wird. Es gibt keine andere 
Prioritätenliste. 



Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 040 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
BBS V Technikakademie (Projekt 4E.210137) 
Welche aktuelle Prioritätensetzung führt zu einer Verschiebung der Maßnahme? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 

 
Begründung:  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
 

 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

1. Welche aktuelle Prioritätensetzung führt zu einer Verschiebung der Maßnahme? 
 
Derzeit finden notwendige Brandschutzmaßnahmen an der BBS V statt. Im 
derzeitigen IP und auch in dessen Fortschreibung soll in 2022 die Sanierung mit 
der Grundlagenermittlung starten. Aus den bisherigen Erfahrungen von 
Bestandssanierungen kann erst nach Vorlage der Ergebnisse einer intensiven 
Grundlagenermittlung der weitere Projektumfang und -verlauf bestimmt werden. 
Von daher kann hier nicht von einer Verschiebung der Sanierung gesprochen 
werden. 
 

2. Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon 
bekannt waren, führen hier zu einer Verschiebung bzw. Verlängerung in 2025? 
 
siehe Beantwortung zu Frage 1. 
 

3. An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 
Im Entwurf des Haushalts 2021 einschl. des IP 2020 bis 2024 wird das Vorhaben 
unter dem Projekt 4E.210137 geführt.  



- A 041 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Ganztag an Haupt- und Realschulen 
In welchen Positionen des IP sind Finanzmittel für die Planung einer Ganztagsstruktur an 
Real- und Hauptschulen aufgeführt? 

Begründung: 

Regelmäßig wird über den Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen, den 
Gymnasien und an den Integrierten Gesamtschulen diskutiert. Die Frage, wie die 
Ganztagsstruktur an den Braunschweiger Haupt- und Realschulen ausgebaut bzw. 
verbessert werden kann, gerät dabei ein ums andere Mal ins Hintertreffen. 
Hierauf sollte ein stärkerer Fokus liegen. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65 05.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 041 der CDU-Fraktion 

Text: 

Ganztag an Haupt- und Realschulen  

In welchen Positionen des IP sind Finanzmittel für die Planung einer Ganztagsstruktur an  
Real- und Hauptschulen aufgeführt? 

Begründung: 

Regelmäßig wird über den Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen, den  
Gymnasien und an den Integrierten Gesamtschulen diskutiert. Die Frage, wie die  
Ganztagsstruktur an den Braunschweiger Haupt- und Realschulen ausgebaut bzw.  
verbessert werden kann, gerät dabei ein ums andere Mal ins Hintertreffen.  

Hierauf sollte ein stärkerer Fokus liegen. 

Antwort der Verwaltung: 

Im IP sind für die Umwandlung von Hauptschulen und Realschulen in Ganztagsschulen 
aktuell keine Mittel eingeplant. Im Rahmen der Umsetzung des vom Rat am 14. Juli 2020 
beschlossenen Antrags der CDU-Fraktion (Ds 20-13696) zur Einleitung eines Projektes für 
die verlässliche Sanierung von mindestens vier Schulen in alternativer Beschaffung gibt es 
ggf. die Möglichkeit, eine entsprechend stark sanierungsbedürftige Schule einer der beiden 
Schulformen zu berücksichtigen, wenn neben der Sanierung auch Erweiterungs-
notwendigkeiten an den auszuwählenden Schulen realisiert werden können.  

gez. Herlitschke gez. Eckermann 
       Dez. VIII       FBL 65 



Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 041 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Ganztag an Haupt- und Realschulen 
 
In welchen Positionen des IP sind Finanzmittel für die Planung einer Ganztagsstruktur an 
Real- und Hauptschulen aufgeführt? 

 
Begründung:  
Regelmäßig wird über den Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen, den 
Gymnasien und an den Integrierten Gesamtschulen diskutiert. Die Frage, wie die 
Ganztagsstruktur an den Braunschweiger Haupt- und Realschulen ausgebaut bzw. 
verbessert werden kann, gerät dabei ein ums andere Mal ins Hintertreffen. 
 
Hierauf sollte ein stärkerer Fokus liegen. 
 

 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

Im IP sind für die Umwandlung von Hauptschulen und Realschulen in Ganztagsschulen 
aktuell keine Mittel eingeplant. Im Rahmen der Umsetzung des vom Rat am 14. Juli 2020 
beschlossenen Antrags der CDU-Fraktion (Ds 20-13696) zur Einleitung eines Projektes 
für die verlässliche Sanierung von mindestens vier Schulen in alternativer Beschaffung 
gibt es ggf. die Möglichkeit, eine entsprechend stark sanierungsbedürftige Schule einer 
der beiden Schulformen zu berücksichtigen, wenn neben der Sanierung auch 
Erweiterungsnotwendigkeiten an den auszuwählenden Schulen realisiert werden können.  
 



- A 042 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.210343 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Grundschule Schunteraue - Einrichtung des Ganztagsbetriebs (Projekt 4E.210343) 
Auf welcher Grundlage erfolgt die Aufnahme in das IP? 
Welcher konkreter Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde 
gelegt? 
Nach welcher (schulfachlichen/baulichen) Priorisierung werden hierfür Finanzmittel in das IP 
für 2021 aufgenommen? 
Ergeben sich hieraus zeitliche und finanzielle Auswirkungen auf andere bereits geplante oder 
angedachte Schulbauvorhaben? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme? 
Welche anderen (Schul-)Projekte sind zurückgestellt, oder im IP nach hinten verschoben 
worden? 
Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65/Ref. 0650 30.12.2020 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 042 der CDU-Fraktion 

Text: 

Grundschule Schunteraue - Einrichtung des Ganztagsbetriebs (Projekt 4E.210343) 

Auf welcher Grundlage erfolgt die Aufnahme in das IP? Welcher konkrete Leistungsumfang 
und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde gelegt? Nach welcher (schulfach-
lichen/baulichen) Priorisierung werden hierfür Finanzmittel in das IP für 2021 aufgenommen? 

Ergeben sich hieraus zeitliche und finanzielle Auswirkungen auf andere bereits geplante 
oder angedachte Schulbauvorhaben? 

Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren,  
führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme?  

Welche anderen (Schul-)Projekte sind zurückgestellt, oder im IP nach hinten verschoben  
worden?  

Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 

gez. Herlitschke gez. Eckermann / gez. Franke 
        Dez. VIII         FBL 65 / RefL 0650 

Der Rat hat am 21. Februar 2017 beschlossen, dass ab 2019 pro Jahr mindestens zwei 
Grundschulen in Kooperative Ganztagsgrundschulen umgewandelt werden sollen (Vorlage 
17-03813). Im Zusammenhang mit der geringen Schülerzahl der Schule insbesondere in der
Außenstelle in der Schuntersiedlung besteht hier ein Handlungsbedarf, da die Außenstelle
aufgegeben werden und die Schule am Standort Kralenriede zusammengeführt werden soll.

Außerdem soll die Schule zur Ganztagsschule ausgebaut und ggf. ein Mehrzweckraum 
errichtet werden. Damit wird auch dem o. a. Ratsbeschluss Rechnung getragen. 

Andere geplante Schulbauvorhaben werden nicht beeinträchtigt. Die Maßnahme wird 
erstmalig in das IP aufgenommen, da wie geschildert dringender Handlungsbedarf besteht. 



Seite 1 von 2 

Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 042 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Grundschule Schunteraue - Einrichtung des Ganztagsbetriebs (Projekt 4E.210343) 
Auf welcher Grundlage erfolgt die Aufnahme in das IP? 
Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu 
Grunde gelegt? 
Nach welcher (schulfachlichen/baulichen) Priorisierung werden hierfür Finanzmittel in das 
IP für 2021 aufgenommen? 
Ergeben sich hieraus zeitliche und finanzielle Auswirkungen auf andere bereits geplante 
oder angedachte Schulbauvorhaben? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme? 
Welche anderen (Schul-)Projekte sind zurückgestellt, oder im IP nach hinten verschoben 
worden? 
Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 

 
Begründung:  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
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Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 042 - der  
Fraktion CDU 
 
 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

1. Auf welcher Grundlage erfolgt die Aufnahme in das IP? 
 
Der Rat hat am 21. Februar 2017 den Beschluss gefasst, dass ab 2019 pro Jahr 
mindestens zwei Grundschulen in Kooperative Ganztagsgrundschulen umgewandelt 
werden sollen (Ds 17-03813). Im Zusammenhang mit der Schülerzahlentwicklung der 
Schule insbesondere am Standort der Außenstelle in der Schuntersiedlung besteht hier ein 
Handlungsbedarf, da die Außenstelle aufgegeben werden soll. 
 

2. Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde 
gelegt? 
 
Die Außenstelle der Grundschule Schunteraue in der Schulanlage Schuntersiedlung soll 
aufgegeben und die Schule am Standort Kralenriede zusammengeführt werden. Außerdem 
soll die Schule zur Ganztagsschule ausgebaut und ggf. ein Mehrzweckraum errichtet 
werden. 
 

3. Nach welcher (schulfachlichen/baulichen) Priorisierung werden hierfür Finanzmittel in das IP 
für 2021 aufgenommen? 
 
Aufgrund von geringen Schülerzahlen in der Außenstelle der Grundschule Schunteraue in 
der Schulanlage Schuntersiedlung soll die Außenstelle aufgehoben und die Schule am 
Standort Kralenriede zusammengefasst und zur Ganztagsschule ent- 
wickelt werden. Damit wird auch dem Ratsbeschluss vom 21. Februar 2017 zur 
Umwandlung von mindestens zwei Grundschulen pro Jahr in Kooperative 
Ganztagsgrundschulen ab 2019 Rechnung getragen. 
 

4. Ergeben sich hieraus zeitliche und finanzielle Auswirkungen auf andere bereits geplante 
oder angedachte Schulbauvorhaben? 
 
Nein. 
 

5. Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme? 
 
Die Maßnahme wird nicht vorgezogen, sondern erstmalig ins IP aufgenommen, da hier 
dringender Handlungsbedarf besteht. Siehe ansonsten die Antwort zu III. 12. 
 

6. Welche anderen (Schul-) Projekte sind dafür zurückgestellt, oder im IP nach hinten 
verschoben worden? 
 
Keine. 
 

7. Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 
 
Im Entwurf des Haushalts 2021 einschl. des IP 2020 bis 2024 wird das Vorhaben unter dem 
Projekt 4E.210343 geführt. In den Vorjahren war das Projekt noch nicht im IP enthalten. 

 



- A 043 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.210347 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Gymnasium Gaußschule - Erweiterung G8/G9 
Auf welcher Grundlage wurde der bisherige Finanzbedarf ermittelt und wie sieht die geplante 
Umsetzung der Erweiterung aus? 
Ist hierbei der Ausgleich der fehlenden Sporthallenkapazitäten berücksichtigt? 
Falls nein, in welchem Projekt im IP2021 ist die Sanierung der vorh. Sporthalle der 
Gaußschule oder ein Ersatzbau mit Schaffung zusätzlicher Sporthallenkapazitäten 
vorgesehen? 
Welche konkreten (Schulbau-)Projekte, die für das IP 2021 vorgesehen sind, müssen bei 
einer baulichen Umsetzung eines Erweiterungsbaus auf dem Bestandsgrundstück 
entsprechend des Vorschlags aus der DS 20-14488 (Antrag der CDU-Fraktion "Lösungen für 
fehlende Unterrichtsräume schaffen") durch einen eventuellen erhöhten Finanzbedarf 
verschoben werden? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

In der Mitteilung der Verwaltung (DS.-Nr. 20-14488-01) zur Sitzung des Schulausschusses 
am 13.11.2020 heißt es: "ein Planungsbeginn der Bauverwaltung [..] setzt ein vom VA 
beschlossenes Raumprogramm voraus.“ Ein Raumplanbeschluss für das Projekt ist bisher 
nicht erfolgt.  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
darüber hinaus mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von 
Baumaßnahmen an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur 
Priorisierung von Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang 
von Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65/Ref. 0650 06.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 043 der CDU-Fraktion 

Text: 

Gymnasium Gaußschule - Erweiterung G8/G9 

Auf welcher Grundlage wurde der bisherige Finanzbedarf ermittelt und wie sieht die geplante 
Umsetzung der Erweiterung aus?  

Ist hierbei der Ausgleich der fehlenden Sporthallenkapazitäten berücksichtigt? 

Falls nein, in welchem Projekt im IP 2021 ist die Sanierung der vorh. Sporthalle der  
Gaußschule oder ein Ersatzbau mit Schaffung zusätzlicher Sporthallenkapazitäten  
vorgesehen?  

Welche konkreten (Schulbau-)Projekte, die für das IP 2021 vorgesehen sind, müssen bei  
einer baulichen Umsetzung eines Erweiterungsbaus auf dem Bestandsgrundstück  
entsprechend des Vorschlags aus der DS 20-14488 (Antrag der CDU-Fraktion "Lösungen für  
fehlende Unterrichtsräume schaffen") durch einen eventuellen erhöhten Finanzbedarf  
verschoben werden?  

An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

In der Mitteilung der Verwaltung (DS.-Nr. 20-14488-01) zur Sitzung des Schulausschusses 
am 13.11.2020 heißt es: "ein Planungsbeginn der Bauverwaltung [..] setzt ein vom VA  
beschlossenes Raumprogramm voraus.“ Ein Raumplanbeschluss für das Projekt ist bisher  
nicht erfolgt. 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 

Im noch geltenden IP sind bei dem Sammelprojekt Projekt 4S.210096 Gymnasien/bauliche 
Maßnahmen G8-G9 ab 2020 insgesamt 20 Mio. € als grober Kostenrahmen für die Planung 
und Umsetzung der für die Wiedereinführung des Abiturs im 13. Schuljahr erforderlichen 
Baumaßnahmen an den Braunschweiger Gymnasien eingeplant. Lediglich für das Martino-
Katharineum war von vornherein ein Einzelprojekt 4E.210286 eingerichtet. 

Im Verwaltungsentwurf zum IP 2020 – 2024 wurden diese Mittel wegen des Grundsatzes der 
Einzelveranschlagung haushaltsneutral auf neue Einzelprojekte 4E.210xxx aufgeteilt, so  



auch für die Gaußschule. Haushaltsmittel für andere Schulbauprojekte mussten daher nicht 
verschoben werden. 

Bei den ausgewiesenen Gesamtkosten von 4 Mio. € handelt es sich ebenfalls um einen 
groben Kostenrahmen, da weder ein Raumprogramm noch eine Analyse der Bestands-
situation vorliegt. 

Die für 2021 eingeplanten Haushaltsmittel sind für die Planung der Einrichtung G9 
vorgesehen. Mittel für eine neue Sporthalle sind nicht enthalten. 

Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte spiegelt 
sich im Investitionsprogramm wider, das die Verwaltung den politischen Gremien im Rahmen 
der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf vorlegt und ggf. einschl. der von der Politik 
gewünschten Veränderungen vom Rat beschlossen wird. Es gibt keine andere 
Prioritätenliste. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann / gez. Franke 
       Dez. VIII         FBL 65 / RefL 0650 
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Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 043 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Gymnasium Gaußschule - Erweiterung G8/G9 
Auf welcher Grundlage wurde der bisherige Finanzbedarf ermittelt und wie sieht die 
geplante Umsetzung der Erweiterung aus? 
Ist hierbei der Ausgleich der fehlenden Sporthallenkapazitäten berücksichtigt? 
Falls nein, in welchem Projekt im IP2021 ist die Sanierung der vorh. Sporthalle der 
Gaußschule oder ein Ersatzbau mit Schaffung zusätzlicher Sporthallenkapazitäten 
vorgesehen? 
Welche konkreten (Schulbau-)Projekte, die für das IP 2021 vorgesehen sind, müssen bei 
einer baulichen Umsetzung eines Erweiterungsbaus auf dem Bestandsgrundstück 
entsprechend des Vorschlags aus der DS 20-14488 (Antrag der CDU-Fraktion "Lösungen 
für fehlende Unterrichtsräume schaffen") durch einen eventuellen erhöhten Finanzbedarf 
verschoben werden? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 

 
Begründung:  
In der Mitteilung der Verwaltung (DS.-Nr. 20-14488-01) zur Sitzung des 
Schulausschusses am 13.11.2020 heißt es: "ein Planungsbeginn der Bauverwaltung [..] 
setzt ein vom VA beschlossenes Raumprogramm voraus.“ Ein Raumplanbeschluss für 
das Projekt ist bisher nicht erfolgt. 
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
darüber hinaus mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von 
Baumaßnahmen an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur 
Priorisierung von Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang 
von Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
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Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 043 - der  
Fraktion CDU 
 
 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

1. Auf welcher Grundlage wurde der bisherige Finanzbedarf ermittelt und wie sieht 
die geplante Umsetzung der Erweiterung aus? 
 
Die Finanzraten basieren auf bisherigen Erfahrungswerten der Schulsanierung. 
Genaueres zu möglichen Kosten sowie den Planungs- und Bauzeiten kann erst 
nach Abschluss der Grundlagenermittlung, des Vorentwurfs und des Entwurfs 
benannt werden. Die Ergebnisse werden dann im Rahmen der Objekt- und 
Kostenfeststellung dem Bauausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 

2. Ist hierbei der Ausgleich der fehlenden Sporthallenkapazitäten bereits 
berücksichtigt? 
 
Nein. 
 

3. Falls nein, in welchem Projekt im IP 2021 ist die Sanierung der vorh. Sporthalle 
der Gaußschule oder ein Ersatzbau mit Schaffung zusätzlicher 
Sporthallenkapazitäten vorgesehen? 
 
In keinem der im IP enthaltenen Projekte ist bislang ein Neubau einer Sporthalle 
für das Gymnasium Gaußschule enthalten, da auch eine gemeinsame Lösung 
zur Abdeckung der fehlenden Sporthallenkapazitäten an den Gymnasien 
Gaußschule, Kleine Burg und Wilhelm-Gymnasium mit den Schulleitungen 
diskutiert wird. 
 

4. Welche konkreten (Schulbau-)Projekte, die für das Investitionsprogramm 2021 
vorgesehen sind, müssen bei einer baulichen Umsetzung eines 
Erweiterungsbaus auf dem Bestandsgrundstück entsprechend des Vorschlags 
aus der DS 20-14488 (Antrag der CDU-Fraktion „Lösungen für fehlende 
Unterrichtsräume schaffen“)  durch einen eventuell erhöhten Finanzbedarf 
verschoben werden? 
 
Erst nach Klärung der Höhe des Finanzbedarfs für zusätzliche 
Sporthallenkapazitäten kann eine Abstimmung über eine Anpassung des IP für 
ein neues Projekt erfolgen. Dabei müssen die baulichen und schulfachlichen 
Kriterien einer Priorisierung berücksichtigt werden. 
 

5. An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 
Im Entwurf des Haushalts 2021 einschl. des IP 2020 bis 2024 ist der Ausbau des 
Gymnasiums Gaußschule zu G9 unter dem Projekt 4E.210347 mit 4 Mio. € 
verteilt über fünf Jahre ab 2020 enthalten.  



- A 044 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65), FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.210286 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Gymnasium Martino-Katharineum - Erweiterung G8/G9 (Projekt 4E.210286) 
Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde 
gelegt? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65/Ref. 0650 04.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 044 der CDU-Fraktion 

Text: 

Gymnasium Martino-Katharineum - Erweiterung G8/G9 (Projekt 4E.210286) 

Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zugrunde 
gelegt? 

Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt  
waren, führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 

An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt?   

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 

Die Schule soll an ihrem Hauptstandort Breite Straße zum einen baulich erweitert werden. 
Zum anderen sollen im Zusammenhang mit der vorgesehenen Sanierung der Schule Räume 
am Hauptstandort umgewidmet, verkleinert oder vergrößert werden. Auch in der Außenstelle 
Echternstraße könnten sich ggf. noch Möglichkeiten zur Umwidmung von Raumen ergeben. 
Alle vorgenannten Maßnahmen haben das Ziel, die räumliche Situation der Schule zur 
Umsetzung von G9 zu verbessern. 

Wie bisher ist 2022 eine erste Rate i. H. v. 800.000 € für die Planung veranschlagt; der im 
geltenden IP 2020 angegebene Restbedarf 2024 von rd. 4 Mio. € ist aus Gründen des 
voraussichtlichen Finanzbedarfs auf das Jahr 2024 und den neuen Restbedarf ab 2025 
aufgeteilt. Im Entwurf des Haushalts 2021 einschl. des IP 2020 bis 2024 wird das Vorhaben 
unter dem Projekt 4E.210286 geführt. 

Ab 2021 beginnt im Übrigen die Planung des 2. Sanierungsabschnitts (Projekt 4E.210260); 
die verschiedenen Maßnahmen werden aufeinander abgestimmt. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann / gez. Franke 
        Dez. VIII           FBL 65 / RefL 0650 
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Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 044 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Gymnasium Martino-Katharineum - Erweiterung G8/G9 (Projekt 4E.210286) 
Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu 
Grunde gelegt? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 

 
Begründung:  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
 

 
  



Seite 2 von 2 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 044 - der  
Fraktion CDU 
 
 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

1. Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position 
zu Grunde gelegt? 
 
Die Schule soll an ihrem Hauptstandort Breite Straße zum einen baulich erweitert 
werden. Zum anderen sollen im Zusammenhang mit der vorgesehenen 
Sanierung der Schule Räume am Hauptstandort umgewidmet, verkleinert oder 
vergrößert werden. Auch in der Außenstelle Echternstraße könnten sich ggf. noch 
Möglichkeiten zur Umwidmung von Raumen ergeben. Alle vorgenannten 
Maßnahme haben das Ziel, die räumliche Situation der Schule zur Umsetzung 
von G9 zu verbessern. 
 

2. Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon 
bekannt waren, führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 
 
Nach Vorlage des Raumprogrammes für G9 ist ab 2022 die Planung mit 800 T € 
und ab 2023 die Umsetzung G9 mit weiteren 7,05 Mio. € vorgesehen. Der im 
geltenden IP angegebene Restbedarf 2024 i. H. v. rd. 4 Mio. € ist aus Gründen 
des voraussichtlichen Finanzbedarfs auf das Jahr 2024 und den neuen 
Restbedarf ab 2025 aufgeteilt. Detaillierteres zur Umsetzung kann erst nach 
Vorlage des Raumprogramms und dem Abgleich mit der geplanten Sanierung 
angegeben werden, die ab 2022 mit dem  
2. Bauabschnitt fortgesetzt werden soll (Projekt 4E.210260). Die verschiedenen 
Maßnahmen werden aufeinander abgestimmt.  
 

3. An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 
Im Entwurf des Haushalts 2021 einschl. des IP 2020 bis 2024 wird das Vorhaben 
unter dem Projekt 4E.210286 geführt. 

 



- A 045 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.210139 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

John-F.-Kennedy-Realschule - Sanierung (4E.210139) 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zur "Verschiebung der Maßnahmen aufgrund aktueller Prioritätensetzung“? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Ref. 0650 11.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 045 der CDU-Fraktion 

Text: 

John-F.-Kennedy-Realschule - Sanierung (Projekt 4E.210139) 

Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt  
waren, führen hier zur „Verschiebung der Maßnahme aufgrund aktueller Prioritätensetzung? 

An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt?  

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 

Zwischen 2014 und 2019 fand eine umfängliche Sanierung der Realschule John-F.-
Kennedy-Platz statt; es handelte sich insbes. um Brandschutzmaßnahmen, die Erneuerung 
der technischen Gebäudeausrüstung und der Grundleitungen im Außenbereich der Schule. 

Die Fassadensanierung kann um ein Jahr von 2024 auf 2025 verschoben werden, weil 
aktuell kein Substanzverlust droht und die Fassade mittelfristig sicher ist. 

Im Zuge der Haushaltsplanungen kommender Jahre könnten wieder Mittel für 2024 einge-
plant werden, falls sich an dieser Situation etwas ändern sollte und die städt. Haushaltslage 
dies zulässt. 

Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte spiegelt 
sich im Investitionsprogramm wider, das die Verwaltung den politischen Gremien im Rahmen 
der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf vorlegt und ggf. einschl. der von der Politik 
gewünschten Veränderungen vom Rat beschlossen wird. Es gibt keine andere 
Prioritätenliste. 

gez. Herlitschke     gez. Franke_ 
         Dez. VIII       RefL 0650 



Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 045 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
John-F.-Kennedy-Realschule - Sanierung (4E.210139) 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen hier zur "Verschiebung der Maßnahmen aufgrund aktueller 
Prioritätensetzung“? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 

 
Begründung:  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
 

 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

Zwischen 2014 und 2019 fand eine umfängliche Sanierung der Realschule  
John-F.-Kennedy-Platz statt; es handelte sich insbes. um Brandschutzmaßnahmen,  
die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung und der Grundleitungen im 
Außenbereich der Schule. 
 
Die Fassadensanierung kann um ein Jahr von 2024 auf 2025 verschoben werden, weil 
aktuell kein Substanzverlust droht und die Fassade mittelfristig sicher ist. 
 
Im Zuge der Haushaltsplanungen kommender Jahre könnten wieder Mittel für 2024  
eingeplant werden, falls sich an dieser Situation etwas ändern sollte und die städt. 
Haushaltslage dies zulässt. 
  
Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte 
spiegelt sich im Investitionsprogramm wider, das die Verwaltung den politischen Gremien 
im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf vorlegt und ggf. einschl. der 
von der Politik gewünschten Veränderungen vom Rat beschlossen wird. Es gibt keine 
andere Prioritätenliste. 
 



- A 046 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4S.210092 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Lessinggymnasium - Containerber. 2. BA (Projekt 4S.210092) 
Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde 
gelegt? 
Welche aktuelle Prioritätensetzung führt zu einer Verschiebung der Maßnahme? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Ref. 0650 11.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 046 der CDU-Fraktion 

Text: 

Lessinggymnasium - Containerbereitstellung 2. BA (Projekt 4S.210092)  

Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde  
gelegt?  

Welche aktuelle Prioritätensetzung führt zu einer Verschiebung der Maßnahme?  

Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren,  
führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025?  

An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 

Die Baumaßnahme beinhaltet die Aufstellung weiterer mobiler Raumeinheiten wegen 
höherer Schülerzahlen am Lessinggymnasium und zu dessen Erweiterung aufgrund der 
Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Schuljahren (G9). 

Im geltenden Investitionsprogramm (IP) 2019 – 2023 war als Restbedarf ab 2024 der 
insgesamt 14 Mio. € Gesamtkosten ein Betrag von 6.425.900 € eingeplant. Dieser Betrag 
wurde im Entwurf zum neuen IP 2020 – 2024 lediglich auf das Finanzplanungsjahr 2024 und 
den neuen Restbedarf ab 2025 aufgeteilt. Die Baumaßnahme wird mithin nicht verschoben. 

Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte spiegelt 
sich im Investitionsprogramm wider, das die Verwaltung den politischen Gremien im Rahmen 
der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf vorlegt und ggf. einschl. der von der Politik 
gewünschten Veränderungen vom Rat beschlossen wird. Es gibt keine andere Prioritäten-
liste. 

gez. Herlitschke      _gez. Franke_ 
       Dez. VIII          RefL 0650 



Dezernat V  
FB 40 Datum: 14.01.2021 
      
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 046 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Lessinggymnasium - Containerber. 2. BA (Projekt 4S.210092) 
Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu 
Grunde gelegt? 
Welche aktuelle Prioritätensetzung führt zu einer Verschiebung der Maßnahme? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen hier zu einer Verschiebung/Verlängerung in 2025? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 

 
Begründung:  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
 

 
Antwort: 

 
I. V. 
 
____________________ 
Dr. Arbogast 

Aufgrund des vom Verwaltungsausschuss am 29. Juni 2018 beschlossenen Raumpro-
gramms für eine bauliche Interimsmaßnahme auf dem Schulgelände des Lessinggymna-
siums (Ds 18-08465) ist in einem 1. Bauabschnitt ein Gebäude in Holztafelbauweise, u. a. 
mit 12 AUR, entstanden. Die Verwaltung erarbeitet zurzeit das Raumprogramm für die 
Erweiterung der Schule um einen 2. Bauabschnitt. Alle vorgenannten Maßnahmen haben 
das Ziel, die räumliche Situation der Schule zur Umsetzung von G9 zu verbessern und die 
Fünfzügigkeit der Schule (s. Ds 17-05461) zu ermöglichen.  
 
Im geltenden Investitionsprogramm (IP) 2019 – 2023 war als Restbedarf ab 2024 der 
insgesamt 14 Mio. € Gesamtkosten ein Betrag von 6.425.900 € eingeplant. Dieser Betrag 
wurde im Entwurf zum neuen IP 2020 – 2024 lediglich auf das Finanzplanungsjahr 2024 
und den neuen Restbedarf ab 2025 aufgeteilt. Die Baumaßnahme wird mithin nicht 
verschoben. 
 
Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte 
spiegelt sich im Investitionsprogramm wider, das die Verwaltung den politischen Gremien 
im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf vorlegt und ggf. einschl. der 
von der Politik gewünschten Veränderungen vom Rat beschlossen wird.  
Es gibt keine andere Prioritätenliste. 
 



- A 047 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.2109292 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Oswald-Berkhan-Schule - bauliche Erweiterung einschließlich der Sporthallenkapazität 
(Projekt 4E.210292) 
Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde 
gelegt? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme? 
Welche anderen (Schul-)Projekte sind zurückgestellt, oder im IP nach hinten verschoben 
worden? 
Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65/Ref. 0650 06.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 047 der CDU-Fraktion 

Text: 

Oswald-Berkhan-Schule - bauliche Erweiterung einschließlich der Sporthallenkapazität  
(Projekt 4E.210292)  

Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde  
gelegt? Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon 
bekannt waren, führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme? Welche anderen Schul-
projekte sind zurückgestellt oder im IP nach hinten verschoben worden? 
Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 
Der Verwaltungsausschuss hat mit Beschluss vom 07.07.2020 die Verwaltung beauftragt, 
ein Raumprogramm für den Hauptstandort der Oswald-Berkhan-Schule zu erarbeiten 
(Vorlage 20-13670). Der Schule fehlen aufgrund der ebenfalls beschlossenen Bildung von 
Kooperationsklassen allgemeine Unterrichtsräume, Therapie- und Hygieneräume. Ferner ist 
die Turnhalle abgängig und kann nicht mehr wirtschaftlich saniert werden, sodass es eines 
Neubaus der Sporthalle bedarf. Ziel ist es, den politischen Gremien in 2021 ein Raum-
programm für eine Erweiterung der Schule um die fehlenden Räume und für den Neubau 
einer Sporthalle zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Im aktuell noch geltenden IP ist lediglich eine Planungsrate in 2023 für das Vorhaben 
enthalten. Da im Laufe des Jahres 2020 geklärt werden konnte, dass die Sporthalle nicht 
mehr wirtschaftlich saniert werden kann und die Schule so schnell wie möglich erweitert 
werden muss, wurden die Haushaltsmittel im Entwurf des neuen IP auf 2021 vorgezogen. 

Bei bestehenden Projekten wurden die Finanzierungsraten dem aktuellen Projektfortschritt 
angepasst, ohne die Projektziele zu gefährden. 

Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte spiegelt 
sich im fortgeschriebenen Investitionsprogramm (IP) wider, das die Verwaltung den 
politischen Gremien im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf vorlegt und 
ggf. einschl. der von der Politik gewünschten Veränderungen vom Rat beschlossen wird. Es 
gibt keine andere Prioritätenliste. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann / gez. Franke 
       Dez. VIII           FBL 65 / RefL 0650 



Dezernat V  
FB 40 Datum: 14.01.2021 
      
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 047 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Oswald-Berkhan-Schule - bauliche Erweiterung einschließlich der Sporthallenkapazität 
(Projekt 4E.210292) 
Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu 
Grunde gelegt? 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme? 
Welche anderen (Schul-)Projekte sind zurückgestellt, oder im IP nach hinten verschoben 
worden? 
Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste geführt? 

 
Begründung:  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

 
Antwort: 

 
I. V. 
 
____________________ 
Dr. Arbogast 

Der Verwaltungsausschuss hat mit Beschluss vom 07.07.2020 die Verwaltung beauftragt, 
ein Raumprogramm für den Hauptstandort der Oswald-Berkhan-Schule zu erarbeiten 
(Vorlage 20-13670). Der Schule fehlen allgemeine Unterrichtsräume, Therapie- und 
Hygieneräume. Ferner ist die Turnhalle abgängig und kann nicht mehr wirtschaftlich 
saniert werden, sodass es eines Neubaus der Sporthalle bedarf. Ziel ist es, den 
politischen Gremien in 2021 ein Raumprogramm für eine Erweiterung der Schule um die 
fehlenden Räume und für den Neubau einer Sporthalle zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Im aktuell noch geltenden IP ist lediglich eine Planungsrate in 2023 für das Vorhaben 
enthalten. Da im Laufe des Jahres 2020 geklärt werden konnte, dass die Sporthalle nicht 
mehr wirtschaftlich saniert werden kann und die Schule so schnell wie möglich erweitert 
werden muss, wurden die Haushaltsmittel im Entwurf des neuen IP auf 2021 vorgezogen. 
 
Bei bestehenden Projekten wurden die Finanzierungsraten dem aktuellen Projektfortschritt 
angepasst, ohne die Projektziele zu gefährden. 
 
Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte 
spiegelt sich im fortgeschriebenen Investitionsprogramm (IP) wider, das die Verwaltung 
den politischen Gremien im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf 
vorlegt und ggf. einschl. der von der Politik gewünschten Veränderungen vom Rat 
beschlossen wird. Es gibt keine andere Prioritätenliste. 



- A 048 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

3E.210023 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Technikakademie - Vorplanung Verlegung (Projekt 3E.210023) 
Auf welcher Grundlage erfolgt die Aufnahme in das IP? 
Welcher konkreter Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde 
gelegt? 
Nach welcher (schulfachlichen/baulichen) Priorisierung werden hierfür Finanzmittel in das IP 
für 2022 aufgenommen? 
Ergeben sich hieraus zeitliche und finanzielle Auswirkungen auf andere bereits geplante oder 
angedachte Schulbauvorhaben? 

Begründung: 

Bisher liegt weder ein Prüfergebnis noch ein Ratsbeschluss zur Verlegung der 
Technikakademie an die Heinrich-Büssing-Schule vor. Mit der Vorlage 20-13763 wurde 
lediglich der Auftrag an die Verwaltung gegeben, eine mögliche Verlagerung zu prüfen. 
Darüber hinaus erfolgt durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des 
Investitionsprogrammes mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung 
von Baumaßnahmen an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur 
Priorisierung von Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang 
von Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65 04.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 048 der CDU-Fraktion 

Text: 

Technikakademie - Vorplanung Verlegung (Projekt 3E.210023) 

Auf welcher Grundlage erfolgt die Aufnahme in das IP? Welcher konkrete Leistungsumfang 
und welches Planungsziel wird der Position zu Grunde gelegt?  

Nach welcher (schulfachlichen/baulichen) Priorisierung werden hierfür Finanzmittel in das IP 
für 2021 aufgenommen? Ergeben sich hieraus zeitliche und finanzielle Auswirkungen auf 
andere bereits geplante oder angedachte Schulbauvorhaben? 

Begründung: 

Bisher liegt weder ein Prüfergebnis noch ein Ratsbeschluss zur Verlegung der Technik- 
akademie an die Heinrich-Büssing-Schule vor. Mit der Vorlage 20-13763 wurde lediglich der 
Auftrag an die Verwaltung gegeben, eine mögliche Verlagerung zu prüfen.  

Darüber hinaus erfolgt durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des  
Investitionsprogrammes mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung 
von Baumaßnahmen an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur  
Priorisierung von Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang  
von Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere  
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 

Insbesondere für die technische Prüfung, ob die zahlreichen hochtechnisierten Labore der 
Technikakademie mit denen an der Heinrich-Büssing-Schule kompatibel sind oder ob für 
deren Unterbringung separate Räume benötigt werden, werden Haushaltsmittel für die 
Beauftragung eines externen Planungsbüros benötigt. 

Das Prüfungsresultat soll zu einer Entscheidung führen, ob eine mögliche Verlagerung auch 
wirtschaftlich umsetzbar ist. 

Es sind lediglich Vorplanungsmittel i. H. v. 100.000 € in den Haushaltsentwurf aufgenommen 
worden; zeitliche Auswirkungen auf andere Projekte ergeben sich nicht. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann 
        Dez. VIII        FBL 65 
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Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 048 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Technikakademie - Vorplanung Verlegung (Projekt 3E.210023) 
Auf welcher Grundlage erfolgt die Aufnahme in das IP? 
Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu 
Grunde gelegt? 
Nach welcher (schulfachlichen/baulichen) Priorisierung werden hierfür Finanzmittel in das 
IP für 2022 aufgenommen? 
Ergeben sich hieraus zeitliche und finanzielle Auswirkungen auf andere bereits geplante 
oder angedachte Schulbauvorhaben? 
 

 
Begründung:  
Bisher liegt weder ein Prüfergebnis noch ein Ratsbeschluss zur Verlegung der 
Technikakademie an die Heinrich-Büssing-Schule vor. Mit der Vorlage 20-13763 wurde 
lediglich der Auftrag an die Verwaltung gegeben, eine mögliche Verlagerung zu prüfen. 
Darüber hinaus erfolgt durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des 
Investitionsprogrammes mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und 
Umsetzung von Baumaßnahmen an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und 
Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem 
finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen 
Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der 
Entscheidungsfindung. 
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Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 048 - der  
Fraktion CDU 
 
 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

1. Auf welcher Grundlage erfolgt die Aufnahme in das IP 
 
Der Verwaltungsausschuss hat mit Beschluss vom 7. Juli 2020 die Verwaltung mit 
der Prüfung der Möglichkeit einer Verlagerung der Technikakademie an den 
Standort der Heinrich-Büssing-Schule beauftragt (Ds 20-13763). Vor allem für die 
technische Prüfung, ob die zahlreichen hochtechnisierten Labore der 
Technikakademie mit denen an der Heinrich-Büssing-Schule kompatibel sind oder 
für deren Unterbringung separate Räume benötigt werden, werden Haushaltsmittel 
für die Beauftragung eines externen Planungsbüros benötigt. 
 

2. Welcher konkrete Leistungsumfang und welches Planungsziel wird der Position zu 
Grund gelegt? 
 
siehe Beantwortung zu Frage 1; das Ergebnis der Prüfung soll zu einer 
Entscheidung führen, ob die Machbarkeit einer möglichen Verlagerung der 
Technikakademie an die Heinrich-Büssing-Schule wirtschaftlich umsetzbar ist. 
 

3. Nach welcher (schulfachlichen/baulichen) Priorisierung werden hierfür Finanzmittel 
in das IP für 2022 aufgenommen? 
 
Im Entwurf des Haushalts 2021 einschl. des IP 2020 bis 2024 sind unter dem 
Projekt 3E.210023 bislang für 2021 lediglich 100.000 € als Planungsmittel 
eingestellt worden. Neben der Idee, einen Campusstandort für einen Teil der 
berufsbildenden Schulen am Standort Salzdahlumer Straße mit der Heinrich-
Büssing-Schule, der Deutschen Müllerschule, der Helene-Engelbrecht-Schule und 
der Technikakademie entstehen zu lassen und mögliche Synergien zwischen den 
im Berufsfeld Technik tätigen Heinrich-Büssing-Schule und Technikakademie zu 
generieren, geht es auch um die Möglichkeit, die evtl. freiwerdenden Räume der 
Technikakademie in der Schulanlage Kastanienallee einer oder mehrerer in der 
Innenstadt oder im unmittelbarem Umfeld gelegenen Schule/n zur Verfügung zu 
stellen. 
 

Ergeben sich hieraus zeitliche und finanzielle Auswirkungen auf andere bereits geplante 
oder angedachte Schulbauvorhaben? 
 
Nein. 
 



- A 049 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.210348 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Wilhelm-Gymnasium - Erweiterung G8/G9 
Auf welcher Grundlage wurde der bisherige Finanzbedarf ermittelt und wie sieht die geplante 
Umsetzung der Erweiterung aus? 
Ist hierbei der Ausgleich der fehlenden Sporthallenkapazitäten berücksichtigt? 
Falls nein, in welchem Projekt im IP2021 ist die Schaffung zusätzlicher 
Sporthallenkapazitäten vorgesehen? 
Welche konkreten (Schulbau-)Projekte, die für das IP 2021 vorgesehen sind, müssen bei 
einer baulichen Umsetzung eines Erweiterungsbaus auf dem Bestandsgrundstück 
entsprechend des Vorschlags aus der DS 20-14488 (Antrag der CDU-Fraktion "Lösungen für 
fehlende Unterrichtsräume schaffen") durch einen eventuellen erhöhten Finanzbedarf 
verschoben werden? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

In der Mitteilung der Verwaltung (DS.-Nr. 20-14488-01) zur Sitzung des Schulausschusses 
am 13.11.2020 heißt es: "ein Planungsbeginn der Bauverwaltung [..] setzt ein vom VA 
beschlossenes Raumprogramm voraus.“ Ein Raumplanbeschluss für das Projekt ist bisher 
nicht erfolgt.  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
darüber hinaus mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von 
Baumaßnahmen an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur 
Priorisierung von Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang 
von Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65/Ref. 0650 06.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 049 der CDU-Fraktion 

Text: 

Wilhelm-Gymnasium - Erweiterung G8/G9 

Auf welcher Grundlage wurde der bisherige Finanzbedarf ermittelt und wie sieht die geplante 
Umsetzung der Erweiterung aus?  

Ist hierbei der Ausgleich der fehlenden Sporthallenkapazitäten berücksichtigt? 

Falls nein, in welchem Projekt im IP2021 ist die Schaffung zusätzlicher  
Sporthallenkapazitäten vorgesehen? 

Welche konkreten (Schulbau-)Projekte, die für das IP 2021 vorgesehen sind, müssen bei  
einer baulichen Umsetzung eines Erweiterungsbaus auf dem Bestandsgrundstück  
entsprechend des Vorschlags aus der DS 20-14488 (Antrag der CDU-Fraktion "Lösungen für  
fehlende Unterrichtsräume schaffen") durch einen eventuellen erhöhten Finanzbedarf  
verschoben werden?  

An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 

Begründung: 

In der Mitteilung der Verwaltung (DS.-Nr. 20-14488-01) zur Sitzung des Schulausschusses 
am 13.11.2020 heißt es: "ein Planungsbeginn der Bauverwaltung [..] setzt ein vom VA  
beschlossenes Raumprogramm voraus.“ Ein Raumplanbeschluss für das Projekt ist bisher  
nicht erfolgt. 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 
Im noch geltenden IP sind bei dem Sammelprojekt Projekt 4S.210096 Gymnasien/bauliche 
Maßnahmen G8-G9 ab 2020 insgesamt 20 Mio. € als grober Kostenrahmen für die Planung 
und Umsetzung der für die Wiedereinführung des Abiturs im 13. Schuljahr erforderlichen 
Baumaßnahmen an den Braunschweiger Gymnasien eingeplant. Lediglich für das Martino-
Katharineum war von vornherein ein Einzelprojekt 4E.210286 eingerichtet. 

Im Verwaltungsentwurf zum IP 2020 – 2024 wurden diese Mittel wegen des Grundsatzes der 
Einzelveranschlagung haushaltsneutral auf neue Einzelprojekte 4E.210xxx aufgeteilt, so 
auch für das Wilhelm-Gymnasium. Haushaltsmittel für andere Schulbauprojekte mussten 
daher nicht verschoben werden. 



Bei den ausgewiesenen Gesamtkosten von 4 Mio. € handelt es sich ebenfalls um einen 
groben Kostenrahmen, da weder ein Raumprogramm noch eine Analyse der Bestands-
situation vorliegt. 

Die für 2021 eingeplanten Haushaltsmittel sind für die Planung der Einrichtung G9 
vorgesehen. Mittel für eine neue Sporthalle sind nicht enthalten. 

Die Priorisierung aller städtischen Bauprojekte und damit auch der Schulbauprojekte spiegelt 
sich im Investitionsprogramm wider, das die Verwaltung den politischen Gremien im Rahmen 
der jährlichen Haushaltsberatungen als Entwurf vorlegt und ggf. einschl. der von der Politik 
gewünschten Veränderungen vom Rat beschlossen wird. Es gibt keine andere 
Prioritätenliste. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann / gez. Franke 
         Dez. VIII  FBL 65 / RefL 0650 
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Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 049 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Wilhelm-Gymnasium - Erweiterung G8/G9 
Auf welcher Grundlage wurde der bisherige Finanzbedarf ermittelt und wie sieht die 
geplante Umsetzung der Erweiterung aus? 
Ist hierbei der Ausgleich der fehlenden Sporthallenkapazitäten berücksichtigt? 
Falls nein, in welchem Projekt im IP2021 ist die Schaffung zusätzlicher 
Sporthallenkapazitäten vorgesehen? 
Welche konkreten (Schulbau-)Projekte, die für das IP 2021 vorgesehen sind, müssen bei 
einer baulichen Umsetzung eines Erweiterungsbaus auf dem Bestandsgrundstück 
entsprechend des Vorschlags aus der DS 20-14488 (Antrag der CDU-Fraktion "Lösungen 
für fehlende Unterrichtsräume schaffen") durch einen eventuellen erhöhten Finanzbedarf 
verschoben werden? 
An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 

 
Begründung:  
In der Mitteilung der Verwaltung (DS.-Nr. 20-14488-01) zur Sitzung des 
Schulausschusses am 13.11.2020 heißt es: "ein Planungsbeginn der Bauverwaltung [..] 
setzt ein vom VA beschlossenes Raumprogramm voraus.“ Ein Raumplanbeschluss für 
das Projekt ist bisher nicht erfolgt. 
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
darüber hinaus mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von 
Baumaßnahmen an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur 
Priorisierung von Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang 
von Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
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Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 049 - der  
Fraktion CDU 
 
 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

1. Auf welcher Grundlage wurde der bisherige Finanzbedarf ermittelt und wie sieht 
die geplante Umsetzung der Erweiterung aus? 
 
Die Finanzraten basieren auf bisherigen Erfahrungswerten der Schulsanierung. 
Genaueres zu möglichen Kosten sowie den Planungs- und Bauzeiten kann erst 
nach Abschluss der Grundlagenermittlung, des Vorentwurfs und des Entwurfs 
benannt werden. Die Ergebnisse werden dann im Rahmen der Objekt- und 
Kostenfeststellung dem Bauausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 

2. Ist hierbei der Ausgleich der fehlenden Sporthallenkapazitäten berücksichtigt? 
 
Nein. 
 

3. Falls nein, in welchem Projekt im IP 2021 ist die Schaffung zusätzlicher 
Sporthallenkapazitäten vorgesehen? 
 
In keinem der im IP enthaltenen Projekte ist bislang ein Neubau einer Sporthalle 
für das Wilhelm-Gymnasium enthalten, da auch eine gemeinsame Lösung zur 
Abdeckung der fehlenden Sporthallenkapazitäten an den Gymnasien 
Gaußschule, Kleine Burg und Wilhelm-Gymnasium mit den Schulleitungen 
diskutiert wird. 
 

4. Welche konkreten (Schulbau-)Projekte, die für das Investitionsprogramm 2021 
vorgesehen sind, müssen bei einer baulichen Umsetzung eines 
Erweiterungsbaus auf dem Bestandsgrundstück entsprechend des Vorschlags 
aus der DS 20-14488 (Antrag der CDU-Fraktion „Lösungen für fehlende 
Unterrichtsräume schaffen“) durch einen eventuell erhöhten Finanzbedarf 
verschoben werden? 
 
Erst nach Klärung der Höhe des Finanzbedarfs für zusätzliche 
Sporthallenkapazitäten kann eine Abstimmung über eine Anpassung des IP für 
ein neues Projekt erfolgen. Dabei müssen die baulichen und schulfachlichen 
Kriterien einer Priorisierung berücksichtigt werden. 
 

An welcher Stelle in der Prioritätenliste wird das Projekt geführt? 
 
Im Entwurf des Haushalts 2021 einschl. des IP 2020 bis 2024 ist der Ausbau des 
Wilhelm-Gymnasiums zu G9 unter dem Projekt 4E.210348 mit jeweils 4 Mio. € verteilt 
über fünf Jahre ab 2020 enthalten. 



- A 050 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.210316 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Neubau der Helene-Engelbrecht-Schule (Projekt 4E.210316) 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme? 
Welche anderen (Schul-)Projekte sind zurückgestellt, oder im IP nach hinten verschoben 
worden? 
Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65 04.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 050 der CDU-Fraktion 

Text: 

Neubau der Helene-Engelbrecht-Schule (Projekt 4E.210316) 

Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme? 

Welche anderen (Schul-)Projekte sind zurückgestellt oder im IP nach hinten  
verschoben worden? 

Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 
 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 

Bereits im geltenden IP 2019 – 2023 sind sowohl Mittel für die Fassadensanierung des 
Bestandsgebäudes an der Reichsstraße (Projekt 4E.210208) als auch Planungsmittel für 
einen Ersatzbau (Projekt 4E.210316) veranschlagt. Da sich herausgestellt hat, dass die 
Standsicherheit des Bestandsgebäudes in wenigen Jahren nicht mehr gegeben und eine 
Investition in das Gebäude nicht mehr wirtschaftlich ist, wurde von der Sanierung abgesehen. 

Gem. Ratsbeschluss vom 24.03.2020 (Vorlage 20-12751) soll der Neubau der Schule in 
alternativer Beschaffung in einem erweiterten Totalunternehmermodell realisiert werden.  

Die Hochbauverwaltung ist für die Projekte in alternativer Beschaffung mit zusätzlichen 
personellen Ressourcen ausgestattet worden. Eine Beeinträchtigung der bereits im IP zur 
Eigenrealisierung vorgesehenen Projekte ist daher bei der Realisierung von Vorhaben in 
alternativer Beschaffung nicht gegeben. 

Die Priorisierung der Bauvorhaben wird durch die Einplanung im IP dargestellt. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann 
        Dez. VIII        FBL 65 



Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 050 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Neubau der Helene-Engelbrecht-Schule (Projekt 4E.210316) 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen hier zu einem Vorziehen der Maßnahme? 
Welche anderen (Schul-)Projekte sind zurückgestellt, oder im IP nach hinten verschoben 
worden? 
Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 
 

 
Begründung:  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
 

 
Antwort: 

 
I. V. 
 
___________________ 
Dr. Arbogast 

1. Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen zu einem Vorziehen des Neubaus der Helene-Engelbrecht-Schule? 
 
Die Standsicherheit des Schulgebäudes der Helene-Engelbrecht-Schule ist nach 
statischen Berechnungen in wenigen Jahren nicht mehr gegeben und eine Investition 
in das Gebäude nicht mehr wirtschaftlich. 
 

2. Welche anderen (Schul-) Projekte sind dafür zurückgestellt, oder im IP nach hinten 
verschoben worden? 
 
Der Neubau der Schule soll in alternativer Beschaffung in einem erweiterten 
Totalunternehmermodell realisiert werden (Ds 20-12751). Die Rahmenbedingungen 
der Umsetzung sowie die Auswirkungen auf andere geplante Hochbaumaßnahmen 
entsprechen daher den Angaben, welche unter III. 1. zum Neubau der 6. IGS gemacht 
wurden. 
 

3. An welcher Stelle der Prioritätenliste in den Jahren 2019, 2020 und 2021 ist dieses 
Projekt geführt? 
 
Im Entwurf des Haushalts 2021 einschl. des IP 2020 bis 2024 wird das Vorhaben unter 
dem Projekt 4E.210316 geführt.  

 



- A 051 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65) / FB 65 (FB 40) 

Produkt 

4E.210315 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Neubau der 6. IGS (Projekt 4E.210315) 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einem Vorziehen dieser Maßnahme? 
Welche anderen (Schul-)Projekte sind dafür zurückgestellt, oder im IP nach hinten 
verschoben worden? 
Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 

Begründung: 

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen an 
Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65 30.12.2020 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 051 der CDU-Fraktion 

Text: 

Neubau der 6. IGS (Projekt 4E.210315) 

Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt waren, 
führen hier zu einem Vorziehen dieser Maßnahme? 

Welche anderen (Schul-)Projekte sind dafür zurückgestellt oder im IP nach hinten 
verschoben worden? 

Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt?  

Begründung:  

Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. 

Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen, d.h. 
deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von Baumaßnahmen an Schulen 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Bauprojekte, dienen die Antworten 
auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 

Antwort der Verwaltung: 

gez. Herlitschke gez. Eckermann 
         Dez. VIII         FBL 65 

Der Rat hat am 18. Dezember 2018 die Verwaltung beauftragt, einen Standort zum Bau 
einer weiterführenden Schule mit Oberstufe vorzuschlagen und nach erfolgter Prüfung 
der Alternativen durch die Verwaltung den Neubau einer IGS zur Schaffung weiterer 
Kapazitäten beschlossen (Ds 18-09482). Der Neubau der 6. IGS soll in alternativer Be-
schaffung in einem erweiterten Totalunternehmermodell realisiert werden. 

In der entsprechenden Mitteilung im Bauausschuss am 10.03.2020 (19-12306) ist 
dargestellt, dass die Hochbauverwaltung für die Projekte in alternativer Beschaffung mit 
zusätzlichen personellen Ressourcen ausgestattet wurde, welche in einer neu geschaffenen 
Abteilung gebündelt wurden. Eine Beeinträchtigung der bereits im IP zur Eigenrealisierung 
durch die Hochbauverwaltung vorgesehen Projekte ist daher bei der Realisierung von 
Vorhaben in alternativer Beschaffung grundsätzlich nicht gegeben. 

In der Drucksache 20-12968 hat die Verwaltung den möglichen Bauablauf für den Neubau 
der 6. IGS dargestellt, an dem sich die Verwaltung nach wie vor orientiert. Der Neubau der 
6. IGS wird daher weder vorgezogen noch beeinträchtigt die Maßnahme die Umsetzung
anderer geplanter Baumaßnahmen. So ist es auch in den beiden Gesprächen am 24. Januar
und am 30. Oktober 2020 zum IP für interessierte Mitglieder des Schulausschusses
dargestellt worden.
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Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 051 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
Neubau der 6. IGS (Projekt 4E.210315) 
Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon bekannt 
waren, führen hier zu einem Vorziehen dieser Maßnahme? 
Welche anderen (Schul-)Projekte sind dafür zurückgestellt, oder im IP nach hinten 
verschoben worden? 
Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 
 

 
Begründung:  
Durch den Beschluss der Haushaltssatzung inklusive des Investitionsprogrammes erfolgt 
mindestens für ein Jahr die Festlegung zur Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
an Schulen. Aufgrund wiederkehrender Fragen und Diskussionen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, d.h. deren zeitlicher Reihenfolge, dem finanziellen Umfang von 
Baumaßnahmen an Schulen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf andere 
Bauprojekte, dienen die Antworten auf diese Fragen der Entscheidungsfindung. 
 

 
  



Seite 2 von 2 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 051 - der  
Fraktion CDU 
 
 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

1. Welche konkreten Maßnahmen, die bei der Planung des IP 2020 nicht schon 
bekannt waren, führen zu einem Vorziehen der Maßnahme? 
 
Der Rat hat am 18. Dezember 2018 die Verwaltung beauftragt, einen Standort 
zum Bau einer weiterführenden Schule mit Oberstufe vorzuschlagen und nach 
erfolgter Prüfung der Alternativen durch die Verwaltung den Neubau einer IGS zur 
Schaffung weiterer Kapazitäten beschlossen (Ds 18-09482). Der Neubau der 6. 
IGS soll in alternativer Beschaffung in einem erweiterten Totalunternehmermodell 
realisiert werden (Ds 19-12306). In dieser Drucksache ist dargestellt, dass die 
Hochbauverwaltung für die Projekte in alternativer Beschaffung mit zusätzlichen 
personellen Ressourcen ausgestattet wurde. Eine Beeinträchtigung der bereits im 
IP vorgesehen Projekte ist daher bei der Realisierung von Vorhaben in 
alternativer Beschaffung nicht gegeben. In der Drucksache 20-12968 hat die 
Verwaltung den möglichen Bauablauf für den Neubau der 6. IGS dargestellt, an 
dem sich die Verwaltung nach wie vor orientiert. Der Neubau der 6. IGS wird 
daher weder vorgezogen noch belastet die Maßnahme das IP. So ist es auch in 
den beiden Gesprächen am 24. Januar und am 30. Oktober 2020 zum IP für 
interessierte Mitglieder des Schulausschusses dargestellt worden.  
 

2. Welche anderen (Schul-) Projekte sind dafür zurückgestellt, oder im IP nach 
hinten verschoben worden? 
 
siehe Beantwortung zu Frage 1. 
 

3. Wo ist das Projekt in der Prioritätenliste 2019, 2020 und 2021 geführt? 
 
Im Entwurf des Haushalts 2021 einschl. des IP 2020 bis 2024 wird das Vorhaben 
unter dem Projekt 4E.210137 geführt.  
 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 
20 (65) / FB 65 (FB 41)

Produkt
4E.210333

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S.92, S. 154, S. 1161
Während im Vorbericht auf S. 92 für die Kunsthalle Hamburger Straße 267 eine Instand-
haltungssumme von 400.000 EUR angegeben ist, wird auf der Seite 154 und Seite 1161
660.000 EUR angegeben.

→ Welche Zahl ist korrekt?

Begründung:

Haushaltsklarheit

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 052 -



Dezernat VIII/Fachbereich 65 12.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 052 der Fraktion P²  

Text: 

S. 92, S. 154, S. 1161

Während im Vorbericht auf S. 92 für die Kunsthalle Hamburger Straße 267 eine 
Instandhaltungssumme von 400.000 EUR angegeben ist, wird auf der Seite 154 und Seite 
1161 660.000 EUR angegeben. 

→ Welche Zahl ist korrekt?

Begründung: 

Haushaltsklarheit 

Antwort der Verwaltung: 

Die Baumaßnahme umfasst die Sanierung des Daches sowie die Installation einer 
Brandwarnanlage und weitere Brandschutzmaßnahmen in der Ausstellungshalle an der 
Hamburger Str. 267. Bei dem entsprechenden Projekt 4E.210333 handelt es sich 
haushalterisch um ein Mischprojekt, bestehend aus investiven und nicht investiven 
Kostenanteilen.  

Die Gesamtkosten betragen 660.000 €; hiervon entfallen 260.000 € auf die Brandwarn-
anlage, die als wertverbessernde Teilmaßnahme zu betrachten ist (Investition). 

Die übrigen Teilmaßnahmen – Dachsanierung und weitere Brandschutzmaßnahmen (z. B. 
feuerfeste Verkleidungen des Dachtragwerks, Feuerschutzvorhang, De- und Remontage der 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage) – sind buchhalterisch als Aufwand (Instandhaltung) zu 
behandeln. 

In der Tabelle auf Seite 92 des Vorberichts werden besondere Instandhaltungsprojekte mit 
ihren (Teil-)Kosten aufgeführt. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann 
        Dez. VIII        FBL 65 



- A 053 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

20 (65), FB 65 (FB 51) 

Produkt 

4E.210291 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Jugendzentrum B58 
Wieso sind im IP 2021 nur 9.970.000 € eingestellt, obwohl die Kostenschätzung der 
Verwaltung für die Sanierung des B58 einen finanziellen Bedarf in Höhe von 16,2 Mio. € 
ergeben hatte? 
Wann und in welchen Raten wird der restliche Finanzbedarf bereitgestellt? 

Begründung: 

Ende 2019 wurde im Rat intensiv über eine Machbarkeitsstudie zur Zukunft des 
Jugendzentrums B58 am Bültenweg diskutiert. Diese Machbarkeitsstudie hatte Sanierung, 
Neubau am selben Standort und Neubau an einem neuen Standort miteinander verglichen 
und war dabei jeweils auf Werte von knapp über 16 Millionen Euro gekommen. 
Im Verwaltungsentwurf der Verwaltung für den Haushalt sind jedoch nur rund 10 Millionen 
Euro eingeplant. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/Fachbereich 65 12.01.2021 

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 A 053 der CDU-Fraktion 

Text: 

Jugendzentrum B58 

Wieso sind im IP 2021 nur 9.970.000 € eingestellt, obwohl die Kostenschätzung der  
Verwaltung für die Sanierung des B58 einen finanziellen Bedarf in Höhe von 16,2 Mio. €  
ergeben hatte?  

Wann und in welchen Raten wird der restliche Finanzbedarf bereitgestellt? 

Begründung: 

Ende 2019 wurde im Rat intensiv über eine Machbarkeitsstudie zur Zukunft des  
Jugendzentrums B58 am Bültenweg diskutiert. Diese Machbarkeitsstudie hatte Sanierung,  
Neubau am selben Standort und Neubau an einem neuen Standort miteinander verglichen 
und war dabei jeweils auf Werte von knapp über 16 Millionen Euro gekommen.  

Im Verwaltungsentwurf der Verwaltung für den Haushalt sind jedoch nur rund 10 Millionen 
Euro eingeplant. 

Antwort der Verwaltung: 

Im Jahre 2019 wurde eine umfangreiche Machbarkeitsstudie zu möglichen Optionen der 
Zukunft des Jugendzentrums B58 begonnen. Die Anmeldung von Haushaltsmitteln in Höhe 
von 9.970 Mio. € für die Sanierung des B58 erfolgte bereits zum IP 2020 in einer frühen 
Phase dieser Studie entsprechend des zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung aktuellen 
Sachstandes. 

Seitdem wurde die Studie aufgrund neuer und zusätzlich zu betrachtender Aspekte, welche 
sich im Laufe der Bearbeitung ergaben, kontinuierlich weiterentwickelt, womit sich auch eine 
Veränderung des Projektvolumens ergab. Eine Anpassung der Haushaltsmittel wird jedoch 
sinnvoll erst durchgeführt werden, wenn die Studie abgeschlossen und ein konkretes 
Szenario für die Zukunft des B58 nebst dem dafür erforderlichen Finanzvolumen durch die 
zuständigen Gremien beschlossen sein wird. 

gez. Herlitschke gez. Eckermann 
        Dez. VIII        FBL 65 



- A 054 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

66 / FB 66 

Produkt 

5E.660138 

5E.660139 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Radschnellwege 
Welche Fördermittel fließen in die Projekte 5E.660139 FB 66: BS-Lehre-WOB/Bau e- 
Radschnellweg / 5E.660138 FB 66: BS-WF/SZ Thiede/Bau E-Radschnellweg ein? 
Wie hoch ist der geplante Netto-Eigenbeitrag der Stadt Braunschweig?    

Begründung: 

Eine Begründung kann bei Bedarf mündlich erfolgen. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat/FB III/66 Datum: 12.01.2021 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. 054 der Fraktion CDU 

Text: 
Radschnellwege 
Welche Fördermittel fließen in die Projekte 5E.660139 FB 66: BS-Lehre-WOB/Bau e- 
Radschnellweg / 5E.660138 FB 66: BS-WF/SZ Thiede/Bau E-Radschnellweg ein? 
Wie hoch ist der geplante Netto-Eigenbeitrag der Stadt Braunschweig? 

Begründung: 
Eine Begründung kann bei Bedarf mündlich erfolgen. 

Antwort: 

RSW BS-Salzgitter-Thiede/Wolfenbüttel 

Die Planungs- und Baukosten in Höhe von 17,2 Mio. € basieren auf den Machbarkeits-
studien aus 2011 und 2017, indiziert auf 2020. Beim Regionalverband liegt ein 
Förderbescheid in Höhe von 12,9 Mio. € vor. 

Der Anteil der Stadt Braunschweig an den Fördermitteln liegt entsprechend dem 
Projektanteil in der Größenordnung von ca. 8,5 Mio. €. Der Eigenanteil der Stadt 
Braunschweig beläuft sich nach derzeitigem Stand auf ca. 4 Mio. € zzgl. Grunderwerb. 

RSW BS-Lehre-WOB 

Die Planungs- und Baukosten in Höhe von 18,6 Mio. € basieren auf der Machbarkeitsstudie 
aus 2017. Diese Kosten sind noch nicht indiziert. Ein Förderbescheid liegt nicht vor. 

Der Anteil der Stadt Braunschweig an den Fördermitteln liegt entsprechend dem 
Projektanteil und einer konservativ geschätzten Förderung in der Größenordnung von 
ca. 3,0 Mio. €. Der Eigenanteil der Stadt Braunschweig beläuft sich nach derzeitiger 
Schätzung auf ca. 2,7 Mio. € zzgl. Grunderwerb. 

gez. Leuer_______ 
Dez. III  



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / FB 66

Produkt
4S.660012

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

IP 2020 - 2024

Text:

S. 1173

4S.660012 Finanzmittel für Baumaßnahmen im bestehenden Radwegenetz (Neubauten von 
Radwegen)

→ Gibt es eine Auflistung der geplanten neuen Radwege in 2021?

Begründung:

Haushaltsklarheit   

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 055 -



Dezernat/FB III/66 Datum: 12.01.2021 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. 055 der Fraktion DIE 
FRAKTION P² 

Text: 
S. 1173
4S.660012 Finanzmittel für Baumaßnahmen im bestehenden Radwegenetz (Neubauten von
Radwegen)
→ Gibt es eine Auflistung der geplanten neuen Radwege in 2021?

Begründung: 
Haushaltsklarheit 

Antwort: 
Die für 2021 geplanten Maßnahmen lassen sich DS 20-14388 entnehmen. Für den 
Radwegebau sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  
- Radweg Lamme/Wedtlenstedt (Realisierung in Abhängigkeit vom Grunderwerb)
- Stadtstraße Nord (vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung: Realisierung auf

einem ersten Abschnitt)
- Kreisverkehr Mascheroder Weg/Senefelderstraße
- Kreisverkehr Hermann-Blenk-Straße
- Deckenerneuerungsprogramm Radwege
- Neubau der Sidonienbrücke
- Querungshilfe Cyriaksring/Blumenstraße
- Verbesserung Querung Wallring/Sonnenstraße/Am Hohen Tore für Radfahrende
- Verbesserung Querung Celler Straße/Freisestraße/Maschstraße für Radfahrende

gez. Leuer______  
Dez. III  



- A 056 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

SPD-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

66 / FB 66 

Produkt 

3E.66NEU 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Die Verwaltung wird gebeten, hinsichtlich des Umsetzungsstandes einer Projektplanung für 
eine veloroutenähnliche Verbindung entlang der Uferstraße folgende Fragen zu beantworten: 
1. Ist eine entsprechende Beauftragung zur Erstellung einer Planung für die Uferstraße
mittlerweile erfolgt?
2. Wann ist mit der Vorstellung der Ergebnisse zu rechnen?
3. Kann die Verwaltung bereits Aussagen über den möglichen Kostenrahmen einer
Umgestaltung der Uferstraße treffen?

Begründung: 

In den Haushalt 2020 wurden Haushaltsmittel für eine Projektstudie zur Realisierung einer 
veloroutenähnlichen Verbindung entlang der Uferstraße in Höhe von 30.000 € eingestellt. Da 
der Umbau der Uferstraße im Sinne einer fahrradfreundlichen Stadt eine wichtige Stärkung 
und Attraktivitätssteigerung für alle diejenigen, die aus dem Norden/Nordwesten der Stadt in 
die Innenstadt fahren, darstellt, ist eine zeitnahe Realisierung der im Rahmen der 
Projektsstudie erarbeiteten Planung notwendig. 

Gez. Christoph Bratmann 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat/FB III/66 Datum: 12.01.2021 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. 056 der Fraktion SPD 

Text: 
Die Verwaltung wird gebeten, hinsichtlich des Umsetzungsstandes einer Projektplanung für 
eine veloroutenähnliche Verbindung entlang der Uferstraße folgende Fragen zu beantworten: 
1. Ist eine entsprechende Beauftragung zur Erstellung einer Planung für die Uferstraße
mittlerweile erfolgt?
2. Wann ist mit der Vorstellung der Ergebnisse zu rechnen?
3. Kann die Verwaltung bereits Aussagen über den möglichen Kostenrahmen einer
Umgestaltung der Uferstraße treffen?

Begründung: 
In den Haushalt 2020 wurden Haushaltsmittel für eine Projektstudie zur Realisierung einer 
veloroutenähnlichen Verbindung entlang der Uferstraße in Höhe von 30.000 € eingestellt. Da 
der Umbau der Uferstraße im Sinne einer fahrradfreundlichen Stadt eine wichtige Stärkung 
und Attraktivitätssteigerung für alle diejenigen, die aus dem Norden/Nordwesten der Stadt in 
die Innenstadt fahren, darstellt, ist eine zeitnahe Realisierung der im Rahmen der 
Projektstudie erarbeiteten Planung notwendig. 

Antwort: 
Zu 1.) Zurzeit wird der vorhandene Straßenkörper gutachterlich untersucht, um den 
Sanierungsaufwand zu ermitteln. Parallel zur laufenden Herleitung der Definition einer 
Veloroute entwickelt die Verwaltung – daran angelehnt – eine grundsätzliche Lösung für die 
Uferstraße. Darauf aufbauend werden, soweit erforderlich, noch Planungsleistungen 
beauftragt werden. 
Zu 2.) Die grundsätzliche Planungslösung wird bis Mitte des Jahres vorgestellt. 
Zu 3.) Der Kostenrahmen ist noch nicht bekannt, wird aber wegen des Erneuerungsbedarfs 
der Fahrbahn auf jeden Fall deutlich sechsstellig sein. Im südlichen Abschnitt wird eine 
bauliche Umsetzung erst nach Abschluss der Arbeiten am Heizkraftwerk möglich sein, da 
diese die Uferstraße mit beanspruchen. 

gez. Leuer 
Dez. III  



- A 057 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

67, 20(65) / FB 67 (FB 40, FB 
65) 

Produkt 

diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

fehlende Sporthallenkapazitäten 
In welchen Positionen des IP sind Finanzmittel für die Schaffung von zusätzlichen 
Sporthallenkapazitäten aufgeführt? 
An welchen Standorten und mit welchen Kapazitäten sollen die Hallen umgesetzt werden? 
Wann ist jeweils der geplante Fertigstellungstermin?  
Sind damit alle Sporthallendefizite für den a) Schulsport und b) Vereinssport ausgeglichen? 
Falls nein, wie hoch schätzt die Verwaltung den Finanz- und Zeitbedarf, um die benötigten 
Sporthallenkapazitäten über das IP zur Verfügung zustellen?  

Begründung: 

Nach wie vor fehlen in Braunschweig Sporthallenkapazitäten für den Unterricht an den 
Schulen, aber auch für den Vereinssport. 
Bei einer ersten flüchtigen Durchsicht des Verwaltungsentwurfs für den Haushalt 2021 konnte 
jedoch nicht entdeckt werden, ob die Verwaltung die bestehenden Defizite in den kommenden 
Jahren abbauen will. 

gez. Thorsten Köster 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Seite 1 von 2 

Dezernat V  
FB 40 Datum: 13.01.2021 
      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 057 - der  
Fraktion CDU 
 
Text: 
fehlende Sporthallenkapazitäten 
In welchen Positionen des IP sind Finanzmittel für die Schaffung von zusätzlichen 
Sporthallenkapazitäten aufgeführt? 
An welchen Standorten und mit welchen Kapazitäten sollen die Hallen umgesetzt 
werden? 
Wann ist jeweils der geplante Fertigstellungstermin? 
Sind damit alle Sporthallendefizite für den a) Schulsport und b) Vereinssport 
ausgeglichen? Falls nein, wie hoch schätzt die Verwaltung den Finanz- und Zeitbedarf, 
um die benötigten Sporthallenkapazitäten über das IP zur Verfügung zu stellen? 
 

 
Begründung:  
Nach wie vor fehlen in Braunschweig Sporthallenkapazitäten für den Unterricht an den 
Schulen, aber auch für den Vereinssport. 
Bei einer ersten flüchtigen Durchsicht des Verwaltungsentwurfs für den Haushalt 2021 
konnte jedoch nicht entdeckt werden, ob die Verwaltung die bestehenden Defizite in den 
kommenden Jahren abbauen will. 
 

 
  



Seite 2 von 2 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 057 - der  
Fraktion CDU 
 
 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

1. In welchen Positionen des IP sind Finanzmittel für die Schaffung von zusätzlichen 
Sporthallenkapazitäten aufgeführt? 
 
4E.210343 GS Schunteraue, Aufgabe Außenstelle und Einrichtung GTB/Neubau 
Mehrzweckraum (der Mehrzweckraum könnte ggf. auch für den Schulsport genutzt 
werden) 
4E.210276 GS Querum, Erweiterung und Einrichtung GTB/Neubau Schulsporthalle 
(Kapazität noch offen) 
4E.210346 GS Melverode, Neubau Schulsporthalle (Zwei-Fach-Halle) 
3E.210013 GS Alt-Petritor (Westl. Ringgebiet) incl. Zweifeld-Sporthalle 
4E.210326 Sally-Perel-Gesamtschule, Neubau Schulsporthalle (Drei-Fach-Halle) 
4E.210292 Oswald-Berkhan-Schule, Erweiterung incl. Sporthalle (Kapazität noch 
offen) 
4E.210315 6. IGS, Neubau (einschl. Vier-Fach-Halle) 
 

2. An welchen Standorten und mit welchen Kapazitäten sollen die Hallen umgesetzt 
werden? 
 
siehe Beantwortung zu Frage 1. 
 

3. Wann ist jeweils der geplante Fertigstellungstermin? 
 
GS Schunteraue: offen 
GS Querum: offen 
GS Melverode: voraussichtl. Beginn Schuljahr 2024/2025 
GS Alt-Petritor: voraussichtl. Beginn Schuljahr 2024/2025 
Sally-Perel-Gesamtschule: voraussichtl. Beginn Schuljahr 2022/2023 
Oswald-Berkhan-Schule: offen 
6. IGS: voraussichtl. Beginn Schuljahr 2025/2026 
 

4. Sind damit alle Sporthallendefizite für den a) Schulsport und b) Vereinssport 
ausgeglichen? 
 
a) Nein. 
b) Nein. 
 

5. Falls nein, wie hoch schätzt die Verwaltung den Finanz- und Zeitbedarf, um die 
benötigten Sporthallenkapazitäten über das IP zur Verfügung zu stellen? 
 
Eine Aussage hierzu kann erst getroffen werden, wenn die konkreten Defizite an 
Sporthallenkapazitäten bekannt sind und im Rahmen eines gesamtstädtischen 
Konzeptes entwickelt wurde, an welchen Standorten durch den Neubau von 
Sporthallen noch zu definierender Größe neue Kapazitäten geschaffen werden 
sollen. 

 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB 67

Produkt
5E.670073

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S. 906 / S. 1213
FB 67 5E.670073 Dirtparcours / Errichtung

Mit DS 20-14004 ISEK Stand Juli 2020 wurde mitgeteilt, dass die Vorplanungen laufen. Für 
2021 sind Personalressourcen eingeplant.

→ Wo soll der Dirtparcours entstehen?

Begründung:

Transparenz bei Planungsvorhaben, die im Haushalt aufgeführt sind.

Gez. C. Bley

Unterschrift

- A 058 -



Dezernat/FB 67 Datum: 22.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 0670.10 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 058 der 
Fraktion P² 

Text: 
S. 906 / S. 1213
FB 67 5E.670073 Dirtparcours / Errichtung

Mit DS-20-14004 ISEK Stand Juli 2020 wurde mitgeteilt, dass die Vorplanungen laufen. 
Für 2021 sind Personalressourcen eingeplant. 

-> Wo soll der Dirtparcours entstehen? 

Begründung: 
Transparenz bei Planungsvorhaben, die im Haushalt aufgeführt sind. 

Antwort: 

I. A.

Herlitschke 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Die Errichtung bzw. Herstellung des Dirtparcours soll gemäß dem Investitionsprogramm 
(aus dem aktuellen Haushaltsentwurf) im Haushaltsjahr 2022 erfolgen. Ein Standort steht 
noch nicht endgültig fest, da zur Zeit die verwaltungsinternen Vorplanungen laufen, die 
auch die Bewertung mehrerer alternativer Standorte für den Dirtparcors beinhalten. 



- A 059 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

BIBS-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

67 / FB 67 

Produkt 

4S.670028 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Gibt es in anderen Kommunen Gerichtsentscheidungen zu vereinbarten kapitalisierten 
Pflegekosten wie die zum Baugebiet Trakehnenstraße (1 MN 116/19), die gerichtlich 
überprüft wurden? Und gibt es dabei auch Entscheidungen zu Zeiträumen von weniger als 20 
Jahren für die Übernahme der Pflegekosten? 
´Wurden in Braunschweig auch andere laufende Verträge aufgehoben bzw. geändert, in 
denen die Übernahme kapitälisierter Pflegekosten durch Bauträger / Investoren vereinbart 
waren? 
Wurden, veranlasst durch die Gerichtsentscheidung, in Braunschweig auch kapitalisierte 
Pflegekosten von Bauträgern/Investoren für frühere Bauvorhaben zurückverlangt und ggf. 
zurückerstattet? 
Sind von der Problematik auch die Pflege und Entwicklung von Ausgleichsflächen betroffen 
und wenn ja, ab welcher Pflegedauer? 

Begründung: 

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg lehnt eine vertraglichlich gesicherte Übernahme 
kapitalisierter Pflegekosten für Grünflächen in Baugebieten durch Investoren nicht 
grundsätzlich ab, sondern setzt sie unter anderem in Relation zur Dauer der Pflege: "Je weiter 
der Unterhaltungszeitraum in die Zukunft ausgedehnt wird, desto schwerer fällt es, einen 
nach den vorgenannten Maßgaben relevanten Kausalzusammenhang zu konstruieren." 

Astrid Buchholz 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat/FB 67 Datum: 22.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 059 der 
Fraktion BIBS 

Text: 
Gibt es in anderen Kommunen Gerichtsentscheidungen zu vereinbarten kapitalisierten 
Pflegekosten, wie die zum Baugebiet Trakehnenstraße (1 MN 116/19)? Gibt es 
Entscheidungen zu Zeiträumen von weniger als 20 Jahren für die Kostenübernahme? 
Wurden in Braunschweig auch andere laufenden Verträge aufgehoben bzw. abgeändert, 
in denen die Übernahme kapitalisierter Pflegekosten durch Bauträger/Investoren 
vereinbart waren?  
Für vollständigen Text s. Anfrage/Anregung 

Begründung: 
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg lehnt eine vertraglich gesicherte Übernahme 
kapitalisierter Pflegekosten für Grünflächen in Baugebieten durch Investoren nicht 
grundsätzlich ab, sondern setzt sie unter anderem in Relation zur Dauer der Pflege: "Je 
weiter der Unterhaltungszeitraum in die Zukunft ausgedehnt wird, desto schwerer fällt es, 
einen nach den vorgenannten Maßgaben relevanten Kausalzusammenhang zu 
konstuieren." 

Antwort: 

I. A.

____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Für die Stadt Braunschweig ist die vom Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg getroffene Entscheidung maßgeblich. Andere Gerichtsentscheidungen zu dieser 
Problematik sind nicht bekannt. 
Zum Sachverhalt verweist die Verwaltung auf die ausführliche Mitteilung an die Politik vom 
16.09.2020, DS-Nr. 20-14008. 
Noch nicht fällig gewordene Ansprüche der Stadt auf Zahlung von kapitalisierten 
Pflegekosten werden nach Kenntnis des OVG-Beschlusses in Sachen Trakehnenstraße 
vom 02.06.2020 nicht mehr angefordert. Über etwaige Rückforderungsansprüche muss im 
Einzelfall entschieden werden. 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB 67

Produkt
1.55.5510.06

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S. 886

1.55.5510.06 - Parkanlagen und Grünanlagen
Aus den Produktkennzahlen geht hervor, dass es bisher nur sehr geringe Veränderungen in der 
m²-Grünfläche pro Einwohner gab. 

→ Wie viele m² Fläche sollen in 2021 versiegelt und wie viel versiegelte Fläche in Pocket
Parks umgewandelt werden?

Begründung:

Klima-, Lärm-, Bodenschutz, Flächenversiegelung  

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 060 -



Dezernat/FB 67 Datum: 22.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 060 der 
Fraktion P² 

Text: 
S. 886
1.55.5510.06 - Parkanlagen und Grünanlagen
Aus den Produktkennzahlen geht hervor, dass es bisher nur sehr geringe Veränderungen
in der m²-Grünfläche pro Einwohner gab.

-> Wie viele m²-Fläche sollen in 2021 versiegelt und wie viel versiegelte Fläche in Pocket 
Parks umgewandelt werden? 

Begründung: 
Klima-, Lärm-, Bodenschutz, Flächenversiegelung 

Antwort: 

I. A.

Herlitschke 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Im Bereich der Parkanlagen und Grünanlagen sind im Jahr 2021 keine Versiegelungen 
geplant. Eventuelle Entsiegelungen durch die Errichtung von Pocket-Parks haben keinerlei 
nennenswerten Einfluß auf die Kennzahl. 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
68 / FB 68

Produkt
4E.680020

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

IP 2020 - 2024

Text:

S. 1235

FB 68: Mit 4E.680020 wird ein Hochwasserschutzsystem umgesetzt.

→ Handelt es sich hierbei um das mobile Schlauchsystem, welches 2019 mit der Vorlage 19-
1108 beschlossen  wurde?

Begründung:

Haushaltsklarheit 

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 061 -



S. 1235
FB 68: Mit 4E.680020 wird ein Hochwasserschutzsystem umgesetzt.

mobile Schlauchsystem, welches 2019 mit der Vorlage
19-1108 beschlossen wurde?

Haushaltsklarheit 

Das Projekt 4E.680020 „Hochwasserschutzsystem / Umsetzung“ betrifft nicht das mobile 
Schlauchsystem. Vielmehr dienen die angesetzten Mittel i. H. v. insgesamt 1,238 Mio. € 
der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für die Stadt Braunschweig, das dem 
Planungs- und Umweltausschuss und dem Feuerwehrausschuss am 15.02. bzw. am 
15.03.2020 (Mitteilung 19-12440) vorgestellt wurde. Um hier Missverständnissen 
vorzubeugen, soll das Projekt im Sinne der Haushaltsklarheit die Bezeichnung 
„Hochwasserschutzkonzept / Umsetzung“ erhalten.

Dezernat/FB VIII/68 Datum: 04.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle)  

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 061 der 
Fraktion P2

Text: 

Begründung: 

Antwort: 

I.A.
Gez.
Gekeler
________________
Unterschrift (FBL68)



Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

DIE LINKE wird durch die Verwaltung ausgefüllt
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit

68 / FB 68

Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

Im Teilergebnishaushalt FB 68 Umwelt werden im Jahr 2021 im Saldo rund 3,5 Mio. Euro 
mehr zur Verfügung gestellt als im Vorjahr. Dies ist auch nachvollziehbar, weil damit der 
größeren Bedeutung des Themas Rechnung getragen wird und es sich außerdem um einen 
neu (jedenfalls ganzjährig) entstandenen Fachbereich handelt. Nicht nachvollziehbar ist aber 
die mittelfristige Finanzplanung für diesen Bereich. Bereits im Jahr 2022 soll der Betrag um 
rund 2,8 Mio. Euro sinken und im Jahr 2024 sollen mit 6,1 Mio. Euro sogar weniger Mittel zur 
Verfügung gestellt werden als in diesem Jahr (6,3 Mio). 
Die Verwaltung wird gebeten, diese Entwicklung zu erläutern.

Begründung:

Unterschrift

- A 062 -



Im Teilergebnishaushalt FB 68 Umwelt werden im Jahr 2021 im Saldo rund 3,5 Mio. Euro 
mehr zur Verfügung gestellt als im Vorjahr. Dies ist auch nachvollziehbar, weil damit der 
größeren Bedeutung des Themas Rechnung getragen wird und es sich außerdem um 
einen neu (jedenfalls ganzjährig) entstandenen Fachbereich handelt. Nicht 
nachvollziehbar ist aber die mittelfristige Finanzplanung für diesen Bereich. Bereits im 
Jahr 2022 soll der Betrag um rund 2,8 Mio. Euro sinken und im Jahr 2024 sollen mit 6,1 
Mio. Euro sogar weniger Mittel zur Verfügung gestellt werden als in diesem Jahr (6,3 
Mio.). 
 
Die Verwaltung wird gebeten, diese Entwicklung zu erläutern. 

k. A. 

Die Steigerung der Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes 2021 beruht im 
Wesentlichen auf einer Veränderung der Haushaltsmitteleinplanung für die 
Altlastensanierungsmaßnahme 4E.680010 Voigtländer (vormals 4E.610010 im 
Haushaltsplan 2020) und Neu: 4E.680019 – Altlastensanierung Gebhard-von-Bortfelde-
Weg. 
 
Bei der Altlastenmaßnahme Voigtländer ist jetzt vorgesehen, den gesamten geplanten 
Finanzbedarf für die Sanierung der Altlast in einem Gesamtbetrag zum Haushalt 2021 
auszuweisen – und nicht wie in der bisherigen Planung aufgeteilt auf verschiedene 
Jahresraten. Hintergrund für die Umstellung ist die Überlegung, für nicht verbrauchte 
Haushaltsmittel eine Rückstellung bilden zu können, die künftig bedarfsgerecht 
aufgebraucht werden kann. Hierfür ist die Veranschlagung des gesamten Bedarfes im 
Haushaltsjahr erforderlich. Damit wird es möglich, auf aktuelle Anfordernisse bei der 
Durchführung der Sanierungsmaßnahme, unabhängig von jährlichen Haushaltsplan-
ansätzen und etwaig notwendiger Neuveranschlagungen nicht übertragbarer Haushalts-
restmittel, reagieren zu können. Die Maßnahme kann somit, von der Haushaltsbewirt-
schaftung entkoppelt, zeitnah durchgeführt werden. Durch die Vorziehung der 
Finanzierungsraten kommt es zwangsläufig zu in Folgejahren erfolgenden 
Reduzierungen der Haushaltsmittelbedarfe. Der erforderliche Finanzbedarf für die 
Maßnahme bleibt insgesamt gleich. 

Dezernat VIII/FB 68 Datum: 05.01.2021 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 062 der  
Fraktion DIE LINKE 
 
Text: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
 
 
Antwort: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
I.A. 
Gez. 
Gekeler 
_________________ 
Unterschrift (FBL68) 



- A 063 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

SPD-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

0800 / Stabsst. 0800

Produkt 

4S.00NEU 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Die Verwaltung möge prüfen, welche Möglichkeiten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene 
bestehen, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe u. ä. bei der Anschaffung von 
umweltfreundlichen Fahrzeugen finanziell  zu unterstützen. 

Begründung: 

Handwerksfahrzeuge sollen umweltfreundlich werden und gegen dieselbetriebene Pkw 
ausgetauscht werden. 
Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe beliefern in großem Maße Kunden im Stadtgebiet 
oder suche sie mit Handwerksfahrzeugen auf. Dabei müssen oft kürzere Strecken mit Stop-
and-go überwunden werden. 

Gez. Christoph Bratmann 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat/FB VI Datum: 07.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 0800 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. 063 der 
Fraktion SPD 

Text: 
Die Verwaltung möge prüfen, welche Möglichkeiten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene 
bestehen, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe u. ä. bei der Anschaffung von 
umweltfreundlichen Fahrzeugen finanziell zu unterstützen.  

Begründung: 
Handwerksfahrzeuge sollen umweltfreundlich werden und gegen dieselbetriebene Pkw 
ausgetauscht werden.  
Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe beliefern in großem Maße Kunden im 
Stadtgebiet oder suche sie mit Handwerksfahrzeugen auf. Dabei müssen oft kürzere 
Strecken mit Stop-and-go überwunden werden.  

Antwort: 

I. A.

Leppa 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Aktuell können Zuschüsse vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 
Rahmen des Umweltbonus beantragt werden. Gefördert wird der Erwerb von Elektro-, 
Hybrid- oder Brennstoffzellenfahrzeugen. Die Finanzierung des Umweltbonus erfolgt 
durch den Hersteller des Fahrzeuges und durch Bundeszuschüsse. Nähere 
Informationen hierzu unter: 
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BAFA/umwelt
bonuselektrisch-betriebene-fahrzeuge.html 

Bis zum 14.09.2020 konnten Anträge im Rahmen des Aufrufs „Förderung von 
elektrischen Nutzfahrzeugen für Handwerksunternehmen und KMU 08/2020“ eingereicht 
werden. Eine Fortsetzung der Förderung ist noch nicht bekannt. 

Weitere Ausschreibungen für Förderprogramme auf Bundesebene sind unter folgender 
Adresse zu finden: https://www.mobilitaet-nds.de/foerderung-bund.html 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
68 / FB 68

Produkt
1.56.5610.11

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S. 946

1.56.5610.11 Umweltinformationssystem
(siehe auch https://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/umwelt_diverse/
uis_bs.php) 
Hier sind keine finanziellen Mittel für das Haushaltsjahr 2021 hinterlegt.

→ Aus welchem Grund ist das so?

Begründung:

Haushaltsklarheit  

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 064 -

https://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/umwelt_diverse/uis_bs.php
https://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/umwelt_diverse/uis_bs.php


S. 946
1.56.5610.11 Umweltinformationssystem

(siehe auch https://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/umwelt_diverse/ 
uis_bs.php) 
Hier sind keine finanziellen Mittel für das Haushaltsjahr 2021 hinterlegt. 

→Aus welchem Grund ist das so?

Haushaltsklarheit 

Um das Umweltinformationssystem (UIS) wie bisher bereitzustellen sind keine 
eigenständigen Budgetmittel notwendig. Schon seit einigen Jahren werden daher keine 
Zahlungen auf diesem Produkt gebucht. Es fallen lediglich interne Aufwendungen für 
vorhandenes Personal sowie Software und EDV-Kosten an, die über entsprechende 
Konten als Umlagen und Verteilungen abgebildet werden. 

Dezernat/FB VIII/68 Datum: 08.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle)  

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 064 der  
Fraktion P2 

Text: 

Begründung: 

Antwort: 

I.A.
Gez.
Gekeler
_________________
Unterschrift (FBL68)



- A 065 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

wird durch die Verwaltung ausgefüllt 

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

KuW / FB 41 

Produkt 

Diverse 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Anfrage bezüglich der Reduzierung des Veranstaltungsetats FB 41 

Im Vorschlag der KGSt V026 für den FB 41 ist die Reduzierung des Veranstaltungsetats um 
100.000 € vorgesehen. In der Stellungnahme der Verwaltung wird berichtet, dass sich diese 
Kürzung negativ auf den Betrieb der Halle 267 auswirkt, weil dann nur noch ein Basisbetrieb 
verwirklicht werden kann. 
Wir fragen die Verwaltung: 
1. Wie wirkt sich die Kürzung des Veranstaltungsetats auf den Betrieb der Halle 267 im Jahr
2021 aus?
2. Wie setzt sich der Basisbetrieb zusammen?
3. Welche Mittel wären nötig, um die Halle 267 im Sinne des Konzeptes zu betreiben?

Begründung: 

gez. Elke Flake 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat/FB IV/41 Datum: 12.01.2021
(ggfs. Abt./Stelle)  

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 065 der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Text:
Anfrage bezüglich der Reduzierung des Veranstaltungsetats FB 41. (…)
Wir fragen die Verwaltung:
1. Wie wirkt sich die Kürzung des Veranstaltungsetats auf den Betrieb der Halle 267 im
Jahr 2021 aus?
2. Wie setzt sich der Basisbetrieb zusammen?
3. Welche Mittel werden benötigt, um die Halle 267 im Sinne des Konzeptes zu betreiben?
Hinsichtlich des vollständigen Textes wird auf den Antrag verwiesen.

Begründung:
Siehe Anfrage.

Antwort: 

__________________
Unterschrift (Dez./FBL)

Siehe Anlage.



Anfrage BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bezüglich der Reduzierung des 
Veranstaltungsetats FB 41

U1. Wie wirkt sich die Kürzung des Veranstaltungsetats auf den Betrieb der Halle 267 im Jahr
2021 aus? 
Aufgrund der Erfordernisse des Haushaltsoptimierungsprozesses sind die eigentlich 
erforderlichen Mittel für den Betrieb der „halle267“ erneut nicht für den Haushalt 2021 als
Sondermittel angemeldet worden. Die Finanzierung erfolgt daher aus dem 
Veranstaltungsbudget des FB 41. Geplant ist ein Sockelbetrag i. H. v. ca. 40.000 €.
Zusätzlich wird der Versuch unternommen, Sponsorenmittel im Umfang von ca. 30.000 € zu 
akquirieren. Außerdem wird angestrebt, einige aufgrund der Corona-Situation nicht 
verausgabte Mittel aus dem Jahr 2020 in das neue Jahr zur Finanzierung der „halle267“ zu 
übertragen. Damit wird es voraussichtlich im Jahr 2021 möglich sein, drei Ausstellungen 
durchzuführen, die der FB 41 selbst finanziert. In den verbleibenden Ausstellungszeiträumen 
sollen die Räumlichkeiten an Dritte vermietet werden.

Aufgrund der möglichen Mittelübertragung aus dem Jahr 2020 sollte eine Reduzierung des 
Veranstaltungsetats des FB 41 keine Auswirkungen auf die Planungen für das Jahr 2021 in 
Bezug auf die „halle267“ haben. Diese Situation ist jedoch nicht für die Folgejahre zu 
übertragen. Der Einsatz des Stammbudgets des FB 41 für den Weiterbetrieb der „halle267“ 
führt stets dazu, dass Planungen für sonstige Veranstaltungen, Kooperationen und 
Kulturprojekte entsprechend reduziert werden müssen, was der kulturellen Vielfalt in der 
Stadt abträglich ist. Auf inhaltlich interessante und aufwändige Formate muss FB 41 
verzichten, da hierfür infolge der Reduzierung die Planungs- und Umsetzungsmittel fehlen. 
Die Mitfinanzierung der Halle 267 aus dem Stammbudget verschärft diese Lage weiter.

U2. Wie setzt sich der Basisbetrieb zusammen?
Der Basisbetrieb sieht ca. drei Ausstellungen im Ausstellungsjahr vor, die durch den FB 41 
organisiert werden. Um vor allem Künstlerinnen und Künstlern aus der Region die 
Möglichkeit zur Präsentation in der „halle267“ bieten zu können, ist diese organisatorische 
und finanzielle Unterstützung des FB 41 unablässig. Die Bewerberlage in den vergangenen 
Jahren hat dies immer wieder bestätigt. Nur den etablierten Institutionen oder größeren 
Gruppenausstellungen ist es möglich, die Finanzierung einer Ausstellung selbstständig zu 
stemmen. Der Anteil an Ausstellungen, die über eine Vermietung laufen liegt daher nur bei 
ca. zwei Ausstellungen im Jahr. Insgesamt können somit ca. fünf Ausstellungen im Jahr 
präsentiert werden.

U3. Welche Mittel wären nötig, um die Halle 267 im Sinne des Konzeptes zu betreiben?
Die durch den FB 41 organisierten Ausstellungen sind mit einem durchschnittlichen Budget 
von ca. 30.000 € pro Ausstellung realisierbar. Dabei können die Kosten für die einzelnen 
Ausstellungen im Punkt Ausstellungsausstattung stark variieren, was z. B. mit der benötigen 
Technik zu begründen ist. Die verbleibenden Ausstellungszeiträume werden im Rahmen von 
Vermietungen an etablierte Institutionen vergeben. Dabei wird in der Regel nur eine 
Nebenkostenerstattung verlangt. 

Zusätzlich zu den Kosten, die zur Realisierung der Ausstellungen benötigt werden, sind 
allgemeine Betriebskosten i.H.v. ca. 10.000 € zu berücksichtigen. In den allgemeinen 
Betriebskosten sind Renovierungskosten sowie allgemeine Werbekosten enthalten. 

Um den Ausstellungsbetrieb auf vergleichbarem Niveau wie derzeit fortführen zu können,
wäre es nach den Erfahrungen der vergangenen Ausstellungsjahre also erforderlich, pro 
Jahr ein Budget von 100.000 € zur Verfügung zu haben. Für eine stabile Planungssicherheit 
wäre es von großem Vorteil, wenn diese Mittel der „halle267“ als eigenes Budget außerhalb 
des allgemeinen Veranstaltungsbudgets zugeschrieben werden könnten.

Anlage zu A 065



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit
KuW / FB 41

Produkt
5S.410013

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

IP 2020 - 2024

Text:

S.1092

5S.410013 Der Satz 
„Zusätzlich sind in 2021 einmalig 50 Tsd. Euro zur Neubeschaffung des Quadriga-
Kassenautomaten eingestellt worden.“ 
taucht bei verschiedenen Positionen im IP auf (S. 1094, 1099, 1103)

→ Handelt es sich hierbei um ein Versehen?

Begründung:

Haushaltsklarheit    

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 066 -



Dezernat/FB IV/41 Datum: 11.01.2021
(ggfs. Abt./Stelle)  

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 066 der 
Fraktion P2

Text:
S.1092
5S.410013
"Zusätzlich sind in 2021 einmalig 50 Tsd. Euro zur Neubeschaffuung des Quadriga-
Kassenautomaten eingestellt worden."
taucht bei verschiedenen Positionen im IP auf (S. 1094, 1099, 1103)

--> Handelt es sich hierbei um ein Versehen?

Begründung:
Haushaltsklarheit

Antwort: 

Dr. Hesse
____________________
Unterschrift (Dez./FBL)

Bei dem Projekt 5S.410013 FB 41 :Global-Sachanlagen besteht die Besonderheit, dass 
die Haushaltsansätze auf den verschiedenen Untermaßnahmen (z. B. Sachanlagen für 
das Kulturinstitut, Musikschulen oder für den KPW) geplant werden. Da diese 
Untermaßnahmen verschiedenen Profit Centern zugeordnet sind, taucht dasselbe Projekt 
mehrmals im IP auf. Die Beschreibung des Projektes bleibt im IP jedoch immer dieselbe. 
Diese Umstände haben dazu geführt, dass 50.000 EUR für die Neubeschaffung des 
Quadriga-Kassenautomaten zwar nur bei der Untermaßnahme für das Kulturinstitut 
eingeplant wurden (IP Seite 1092), die Erläuterung aber bei allen anderen 
Untermaßnahmen (IP Seiten 1094, 1099 und 1103) ebenfalls angezeigt wird.



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 
0600 /Ref.0600 (FB 20)

Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S.685

FB 0600 471130 AfA Gebäude Erhöhung der Abschreibung

→ Wodurch kommt die Erhöhung der Abschreibung zustande?

Begründung:

Haushaltsklarheit   

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 067 -



S.685
FB 0600 471130 AfA Gebäude Erhöhung der Abschreibung

Haushaltsklarheit

Der Ansatz von 2021 ist im Verhältnis zum Ansatz 2020 um rund 68 TEUR gestiegen. 
Dies ist darin begründet, dass im Rahmen des Projektes „kommunale 
Wohnraumförderung (4S.000022)“ eine Inanspruchnahme der Gelder in Höhe von rd.681 
TEUR in 2019 stattgefunden hat (Erstellung Zuschussbescheid). Die damit verbundene 
Investition wird auf 10 Jahre abgeschrieben. In der Planung 2021 sind diese 
Abschreibungen bereits berücksichtigt worden.

Dezernat/FB III/Referat 0600 Datum: 04.01.2021

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 067

Text:

Begründung:

Antwort:

I.A.

gez. Leuer
_________________
Unterschrift Dez.III



- A 068 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

SPD-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

0617 / Ref. 0617 

Produkt 

5E.00NEU 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

Der Stadtbezirksrat 331 Nordstadt hat mit großer Mehrheit einen Vorschlag zur Umsetzung 
der im seit 1987 gültigen Bebauungsplan "Freyastraße-Süd", HA 103, festgesetzten 
Maßnahmen zur Grüngestaltung in dem Bereich zwischen Wodanstraße, Spargelstraße und 
Freyastraße beschlossen. Wir fragen daher die Verwaltung: 
1. Wann ist mit einer Realisierung der im Bebauungsplan "Freyastraße-Süd", HA 103,
vorgesehenen Maßnahmen zu rechnen?
2. Welche Kosten entstehen durch die einzelnen Maßnahmen, insbesondere auch für die
Realisierung des im Bebauungsplan in dem Bereich vorgesehenen Jugendplatzes?

Begründung: 

Die Stadtklimaanalyse hat gezeigt, dass für die Kaltluftversorgung des Siegfriedviertels 
insbesondere der Bereich südlich der Freyastraße bis zur Wodanstraße eine hohe bis sehr 
hohe Bedeutung hat. 
Aus diesem Grund muss vor der absehbaren weiteren Zunahme heißer bis sehr heißer 
Sommermonate eine Verdichtung dieser genannten Bereiche unterbleiben, um die 
mikroklimatischen Belastungen der Einwohnerinnen und Einwohner durch den Klimawandel 
zu mildern. 
Die vorhandenen Grünflächen und offenen Bereiche müssen nicht nur erhalten, sondern der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, denn durch die derzeitige Verdichtung mit 
einhergehender Zunahme der Wohnbevölkerung müssen die Möglichkeiten der Naherholung 
stärker in die Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung der Nordstadt einbezogen werden. 
Die derzeitige Situation gibt die Chance, die Notwendigkeiten des Grünflächenerhalts für das 
Stadtklima mit den unabweisbaren Naherholungsbedürfnissen der Wohnbevölkerung zu 
verbinden. Durch die Gestaltung z. B. als Naturerlebnispark mit zunehmender Naturnähe von 
West nach Ost beginnend mit einem Kleingartenpark westlich der Spargelstraße bis hin zu 
Bereichen, die weitgehend der Natur überlassen werden, können Kinder und Erwachsene 
mitten in der Stadt Natur erleben. Informationstafeln und pädagogische Aktionen könnten und 
sollten das Angebot ergänzen. Auch ein Jugendplatz sollte in den Bereich eingebettet 
werden, um auch die stark defizitäre Versorgungssituation in diesem Bereich zu verbessern. 

Gez. Christoph Bratmann 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Der Stadtbezirksrat 331 Nordstadt hat mit großer Mehrheit einen Vorschlag zur 
Umsetzung der im seit 1987 gültigen Bebauungsplan "Freyastraße-Süd", HA 103, 
festgesetzten Maßnahmen zur Grüngestaltung in dem Bereich zwischen Wodanstraße, 
Spargelstraße und Freyastraße beschlossen. Wir fragen daher die Verwaltung: 

1. Wann ist mit einer Realisierung der im Bebauungsplan "Freyastraße-Süd", HA 103, 
vorgesehenen Maßnahmen zu rechnen? 

2. Welche Kosten entstehen durch die einzelnen Maßnahmen, insbesondere auch für die 
Realisierung des im Bebauungsplan in dem Bereich vorgesehenen Jugendplatzes? 

Zur Begründung wird auf die Anfrage A 068 der SPD-Fraktion verwiesen. 

zu 1.: Die Flächen der im B-Plan HA 103 festgesetzten Maßnahmen für Grünflächen mit 
darin enthaltenen Kinder- und Jugendspielflächen befinden sich im Privateigentum. Es 
läuft derzeit ein gerichtliches Verfahren hinsichtlich der von der Stadt angestrebten 
Ausübung des Vorkaufsrechts. Ein im Sinne der Stadt positiver Ausgang des Verfahrens 
vorausgesetzt, kann die Umsetzung der Maßnahmen erst nach Eigentumsübergang an 
die Stadt erfolgen, dessen Zeitpunkt nicht absehbar ist. 

zu 2.: Unter Zugrundelegung einer Randbebauung an der Freyastraße verbleibt für den 
Bereich der Im Bebauungsplan HA103 festgesetzten Grünfläche eine Flächengröße von 
ca. 1,2 ha. Diese Fläche lässt sich aufteilen in eine Spielplatzfläche von 1.700 m² und 
eine Bolz- und Jugendplatzfläche von ca. 4.300 m² und entsprechend eine Fläche für 
eine allgemeine öffentliche Grünfläche von 6.000 m². Dabei können die genannten 
Spielflächen dazu beitragen, das Defizit im angrenzenden Siegfriedviertel auszugleichen. 
Unter diesen Annahmen lassen sich folgende Kostenannahmen treffen: 

Kinderspiel: 170.000 €, Jugendspiel 430.000 € und öffentliche Grünfläche 180.000 €. 

Unberücksichtigt sind dabei die aufgrund von in dem Gebiet vorzufindende Altlasten 
vorzunehmenden Bodenschutzmaßnahmen 

Dezernat/FB VIII/Referat 0617 Datum: 04.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle)  
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 068 der  
Fraktion SPD-Fraktion 
 
Text: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
 
Antwort: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A. 
 
gez. Lehrmann 
_________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 



DIE FRAKTION P² wird von der Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 
0617 / FB 67 (Ref. 0617)

Produkt
1.51.5119.01

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021

Text:

S. 849

0617 Stadtgrün-Planung und Bau
Der Ausbau des Ringgleises zur Fuß- und Radwegverbindung wird 2021 weitergehen und stellt 
für viele Nutzende eine Alternative zum PKW da. Allerdings werden die asphaltierten Strecken,
wie z.B. von der Celler Straße bis zur Hugo-Lutter-Straße weder gereinigt noch geräumt.

→ Welche Kosten würden je jährlich entstehen bei Aufnahme dieses Teilstückes in den
Winterdienst und in die Straßenreinigung?

Begründung:

Verkehrssicherheit 

gez. C. Bley

Unterschrift

- A 069 -



Dezernat/FB 67 Datum: 26.01.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 67.2 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 069 der  
Fraktion P² 

Text: 
S. 849
0617 Stadtgrün-Planung und Bau
Der Ausbau des Ringgleises zur Fuß- und Radwegverbindung wird 2021 weitergehen und
stellt für viele Nutzende eine Alternative zum PKW dar. Allerdings werden die asphaltierten
Strecken, z.B. von der Celler Str. bis zur Hugo-Lutter-Str. weder gereinigt noch geräumt.
-> Welche Kosten würden je jährlich entstehen bei Aufnahme dieses Teilstückes in den
Winterdienst und in die Straßenreinigung?

Begründung:  
Verkehrssicherheit 

Antwort: 

I. V.

Herlitschke 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

Der genannte Ringgleisabschnitt hat eine Gesamtlänge von ca. 3.400 m. Die Kosten für 
den Winterdienst würden sich aktuell auf 21.500 € belaufen. 
Für eine regelmäßige „Straßenreinigung“ des Abschnitts einmal im Monat sind noch 
einmal Kosten in Höhe von 2.500 € zu veranschlagen. 
Die Gesamtkosten für Winterdienst und Straßenreinigung betragen somit nach aktuellem 
Stand ca. 24.000 € pro Jahr. 



- A 215 -

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

Bündnis 90 / die Grünen wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

40, 10 / FB 40, FB 10 

Produkt 

diverse Projekte 

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 

Text: 

In den KGSt-Vorschlägen ist für Fachbereich 40, Vorschlag 17, aufgeführt, dass im Rahmen 
des Digitalpakts rund fünf Millionen Euro im digitalen Ausbau der Schulen eingespart werden, 
indem man Standards im Medienentwicklungsplan reduziert, wie z.B. die Größen von 
Präsentationsflächen. Die aktuelle Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass Braunschweig 
aber erheblichen Nachholbedarf bei der Modernisierung und Digitalisierung der Schulen hat 
und dass Dinge, die vorher entbehrlich erschienen, nun eventuell notwendig sind. So stellt 
sich z.B. die Frage, ob künftig ein hybrider Unterricht oder hybride Besprechungen für 
Lehrer*innen (persönliche und digitale Anwesenheit) möglich sein sollte. Statt die Mittel 
einzusparen, wollen wir daher wissen, wie sie im Rahmen des MEP sinnvoll eingesetzt 
werden können, um die Schulen zu stärken. Vor diesem Hintergrund fragen wir die 
Verwaltung: 
1. Welche Engpässe der digitalen Ausstattung unserer Schulen sind insbesondere durch die
aktuelle Pandemie zutage getreten?
2. Wo sieht die Verwaltung akuten Handlungsbedarf bei der Digitalisierung der Schulen, der
durch den MEP nicht oder zu spät abgedeckt wird?
3. Welche Verwendungsmöglichkeiten bei der Digitalisierung der Schulen sieht die
Verwaltung für fünf Millionen Euro, sollte die Politik sie wieder zur Verfügung stellen?

Begründung: 

gez. Elke Flake 

Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Seite 1 von 2 

Dezernat V 
FB 40 Datum: 13.01.2021 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 215 - der 
Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN 

Text: 
In den KGSt-Vorschlägen ist für Fachbereich 40, Vorschlag 17, aufgeführt, dass im 
Rahmen des Digitalpakts rund fünf Millionen Euro im digitalen Ausbau der Schulen 
eingespart werden, indem man Standards im Medienentwicklungsplan reduziert, wie z.B. 
die Größen von Präsentationsflächen. Die aktuelle Pandemie hat uns vor Augen geführt, 
dass Braunschweig aber erheblichen Nachholbedarf bei der Modernisierung und 
Digitalisierung der Schulen hat und dass Dinge, die vorher entbehrlich erschienen, nun 
eventuell notwendig sind. So stellt sich z.B. die Frage, ob künftig ein hybrider Unterricht 
oder hybride Besprechungen für Lehrer*innen (persönliche und digitale Anwesenheit) 
möglich sein sollte. Statt die Mittel einzusparen, wollen wir daher wissen, wie sie im 
Rahmen des MEP sinnvoll eingesetzt werden können, um die Schulen zu stärken. Vor 
diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung: 
1. Welche Engpässe der digitalen Ausstattung unserer Schulen sind insbesondere durch
die aktuelle Pandemie zutage getreten?
2. Wo sieht die Verwaltung akuten Handlungsbedarf bei der Digitalisierung der Schulen,
der durch den MEP nicht oder zu spät abgedeckt wird?
3. Welche Verwendungsmöglichkeiten bei der Digitalisierung der Schulen sieht die
Verwaltung für fünf Millionen Euro, sollte die Politik sie wieder zur Verfügung stellen?

Begründung:  
Nicht vorhanden. 



Seite 2 von 2 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 215 - der  
Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN 
 
 
Antwort: 

 
I. V. 
 
      
____________________ 
Dr. Arbogast 

Zu Frage 1:  
Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) inklusive des Digitalpakts erfolgt eine 
Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik (Datennetzmodernisierung und Ausstattung mit 
WLAN, mobile Endgeräte, digitale Präsentationsflächen etc). Bei der Aufstellung des aktuellen 
Planes wurde eine mögliche Pandemie und daraus resultierendem Distanzunterricht für alle 
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig nicht berücksichtigt.  
Trotzdem konnten durch die im Rahmen des MEP erfolgten bisherigen Ausstattungen beim 
ersten Lockdown und dem anschließenden Wechselunterricht im Szenarion B die Schulen in 
Braunschweig bereits online mit ihren Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten und 
Aufgaben bearbeiten lassen.  
Ein Engpass waren die bei benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu Hause nicht 
vorhandenen Endgeräte. Durch das Sofortausstattungsprogramm konnten u. a. mobile 
Endgeräte zur Ausleihe für die benachteiligten Schülerinnen und Schüler beschafft und dadurch 
diesem Engpass entgegengewirkt werden. 
Für die Lehrkräfte standen keine persönlichen mobilen Endgeräte für die Nutzung von zu 
Hause zur Verfügung. Für die Finanzierung ist hier das Land zuständig. Ein entsprechendes 
Ausstattungsprogramm des Bundes und der Länder ist in Planung.  
Im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes konnte Zubehör für die Erstellung von Online-
Lehrmaterialien und Videokonferenzen erworben und den Schulen zur Verfügung gestellt 
werden. Eine verlässliche, den Anforderungen angepasste Bandbreite und eine stabile und 
performante Serverhardware und Software sind ebenfalls erforderlich. 
 
Zu Frage 2: 
Eine Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Engeräten ist sinnvoll. Der Start des avisierten 
Ausstattungsprogramms des Bundes und der Länder sollte möglichst bald erfolgen. Allerdings 
ist mit Lieferschwierigkeiten aufgrund der aktuellen Nachfragesituation zu rechnen. 
Ein kompletter Onlineunterricht mit allen Schülerinnen und Schülern von zu Hause stellt eine 
ganz andere Herausforderung an die Technik als zu Beginn der Pandemie oder bei 
Wechselunterricht. In diesem Rahmen erforderliche Aufrüstungen von vorhandener Hardware 
werden im Rahmen der verfügbaren Mittel durchgeführt.  
 
Zu Frage 3: 
Die gestiegene Nachfrage an digitalen Endgeräten in Deutschland (aufgrund des Digitalpakt 
und dem Sofortausstattungsprogrammes) führt zu einer Verknappung der vorhandenen Geräte 
auf dem Markt, die mit höhren Preisen einhergehen. 
Im Beschluss der 3. Fortschreibung des MEP ist eine Evaluation vorgesehen worden, da sich 
bereits die mögliche Verknappung der Geräte und damit einhergehende Preiserhöhungen 
durch den Digitalpakt abzeichneten. Der Abschluss des Rahmenvertrages für interaktive 
digitale Panels steht noch aus. Das Ergebnis dieser Ausschreibung ist für die Kalkulation der 
Gesamtkosten im Rahmen der Evaluation erforderlich. 
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Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 
 

BIBS-Fraktion  wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in  Teilhaushalt / Org.-Einheit 

 
50 / FB 50 
 

  Produkt 

1.31.3517.10 
 

 
 
ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 
 
 

Text: 

Es gibt in Braunschweig ca. 500 Obdachlose (geschätzt), davon etwa 50 ohne Dach über 
dem Kopf, also Draußenschläfer (geschätzt). Das Iglu ist ein Tagestreff für Wohnungslose in 
der Wilhelmstraße 85. An Wochenenden ist das Iglu stundenweise durch hauswirtschaftliche 
Kräfte besetzt (finanziert durch Spendenmittel). SozialarbeiterInnen stehen in der 
Rufbereitschaft (nicht refinanziert), sind aber vor Ort nötig zur Krisenintervention und 
Organisation. Um diesen Mangel zu beheben und auch in der Woche die beiden in Vollzeit 
tätigen Sozialarbeiterinnen zu unterstützen, wäre die Schaffung einer zusätzlichen Halbtags-
SozialarbeiterInnenstellestelle dringend erforderlich. Vor diesem Hintergrund fragen wir:  
 
1. Teilt die Stadt diese Einschätzung?  
 
2. Sieht die Stadt die Möglichkeit, dem zusätzlichen Betreuungsbedarf Rechnung zu tragen? 
Eine Finanzierung sollte so schnell wie möglich erfolgen, spätestens ab 01.01.2022.  

 
 

Begründung: 

Krisenhafte Situationen mit Erregungszuständen, Streitigkeiten zwischen Hilfesuchenden und 
andere Konflikte kommen an Wochenenden häufig vor. Die stundenweise tätigen 
hauswirtschaftlichen Kräfte sind mit der Konfliktlösung überfordert. Die Anwesenheit einer 
SozialarbeiterIn vor Ort ist erforderlich. An den Wochentagen würden darüber hinaus 
vielfältige Tätigkeiten wie Mitarbeitertraining und Schriftverkehr zu den Aufgaben der 
zusätzlichen SozialarbeiterIn gehören.  

 
 
Astrid Buchholz 
  
Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat/FB 50 Datum: 23.02.2021 
(ggfs. Abt./Stelle) 

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. - A 226 - der
Fraktion BIBS

Text:

Es gibt in Braunschweig ca. 500 Obdachlose (geschätzt), davon etwa 50 ohne Dach über 
dem Kopf, also Draußenschläfer (geschätzt). Das Iglu ist ein Tagestreff für Wohnungslose 
in der Wilhelmstraße 85. An Wochenenden ist das Iglu stundenweise durch 
hauswirtschaftliche Kräfte besetzt (finanziert durch Spendenmittel). SozialarbeiterInnen 
stehen in der Rufbereitschaft (nicht refinanziert), sind aber vor Ort nötig zur 
Krisenintervention und Organisation. Weiterer Text, s. Anfrage BIBS-Fraktion 

Begründung: 

Krisenhafte Situationen mit Erregungszuständen, Streitigkeiten zwischen Hilfesuchenden 
und andere Konflikte kommen an Wochenenden häufig vor. Die stundenweise tätigen 
hauswirtschaftlichen Kräfte sind mit der Konfliktlösung überfordert. Die Anwesenheit einer 
SozialarbeiterIn vor Ort ist erforderlich. An den Wochentagen würden darüber hinaus 
vielfältige Tätigkeiten wie Mitarbeitertraining und Schriftverkehr zu den Aufgaben der 
zusätzlichen SozialarbeiterIn gehören.  

Antwort:

I. V.

gez. Dr. Arbogast 
____________________ 

Die Finanzierung des Tagestreffs für Wohnungslose ist durch eine Vereinbarung der 
Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten mbH und dem Land Niedersachsen als 
überörtlicher Träger der Sozialhilfe, vertreten durch die Stadt Braunschweig als 
herangezogene kommunale Körperschaft geregelt.  
Die Personalausstattung richtet sich nach der Anzahl der Kontakte. Betragen die Kontakte 
mehr als 12.600 sind insgesamt 2 Fachkräfte vorgesehen. Eine Erhöhung der 
Fachkräfteanzahl ist nur bei einer extrem hohen Frequentierung des Tagesaufenthaltes 
möglich. Die durchschnittlichen jährlichen Kontakte in Braunschweig liegen bei ca.14.600. 
Die Personalausstattung ist somit ausreichend, da keine extrem hohe Frequentierung 
vorliegt.  
Pandemie bedingt lag die Kontaktzahl für das Jahr 2020 nur bei 8121. 
Eine Erhöhung der Fachkräfteanzahl und die Berücksichtigung der daraus resultierenden 
Aufwendungen ist außerdem nur möglich wenn vorab eine fachliche Stellungnahme der 
ZBS (Zentrale Beratungsstelle) eingeholt wurde und eine vorherige Abstimmung mit dem 
Land Niedersachsen erfolgt ist. 
Die Öffnungszeiten des Tagesaufenthaltes und die Einteilung der Fachkräfte bleiben der 
Diakonischen Gesellschaft vorbehalten.  

Unterschrift (Dez./FBL) 
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Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 
 

BIBS-Fraktion  wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in  Teilhaushalt / Org.-Einheit 

 
Diverse / FB 65 
 

  Produkt 

Diverse 

 
 
 
ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2021 
 
 

Text: 

Welche Stornierungskosten würden voraussichtlich auf Braunschweig zukommen, wenn die 
Stadt vom Mietvertrag für das Business Center III zurücktreten würde?  

 
 

Begründung: 

Als Antwort auf eine Ratsanfrage der BIBS-Fraktion vom 16.02.2021 zur Praxis vom Home-
Office in der Stadtverwaltung wurde mitgeteilt, dass rd. 50 % der reinen Verwaltungstätig-
keiten (bzw. 50% des städtischen Büro-Personals) im Home-Office praktiziert werden 
könnten. 
 
Bei der vor einem Jahr seitens der Verwaltung zu Grunde gelegten Bedarfsprognose für die 
Anmietung des Business Centers III über 30 Jahre, war zur Ermittlung der nötigen Büro-
Kapazitäten eine Berücksichtigung von Home-Office Zeiten noch nicht mit berechnet. Dies hat 
sich auf Grund von Erfahrungen mit der Corona-Pandemie geändert, wie aus einer 
zusätzlichen Stellungnahme des Hochbaudezernenten Herlitschke in der Ratssitzung vom 
16.02.2021 zu ersehen ist. Er wies auf die mögliche Mehrfachnutzung von Büros hin. So kann 
es unter dem Stichwort „Desk-Sharing“ zu Doppel- und Mehrfachnutzungen von stationären 
Büros und Schreibtischen kommen. Demgemäß ist ggf. zu prüfen, ob damit die Entschei-
dungsgrundlage für eine langfristige Anmietung des neuen Büroturms „Business-Center III“ 
überhaupt noch gegeben ist. Da im Bahnhofsareal viele weitere Büroflächen entstehen sollen, 
also zusätzlicher Bedarf konstatiert wird, sollte es für die Volksbank BraWo problemlos 
möglich sein, andere Mieter für das Business-Center III zu finden. 

 
 
gez. Astrid Buchholz 
  
Unterschrift 

mailto:FBFinanzen@braunschweig.de


Dezernat VIII/FB 65 Datum: 23.02.2021 
(ggfs. Abt./Stelle)      
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 227 der  
BIBS-Fraktion  
 
Text: 
Welche Stornierungkosten würden voraussichtlich auf Braunschweig zukommen, wenn die 
Stadt vom Mietvertrag für das Business Center III zurücktreten würde?       

 
Begründung:  
Bei Überlänge Verweis auf die Anfrage 

 
Antwort: 

 
      
 
gez. Herlitschke      gez. Eckermann 
____________________     ____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL)     Unterschrift (Dez./FBL) 

Zeitmietverträge sind grundsätzlich während der Laufzeit nicht kündbar. Ein 
außerordentliches Kündigungsrecht greift nicht. 
 
Kommt die Stadt Ihrer rechtlichen Verpflichtung nicht nach, macht Sie sich schaden-
ersatzpflichtig. Das bedeutet, bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses haftet sie 
dem Vermieter grundsätzlich für den Ausfall von Miete, Nebenkosten und sonstigen 
Leistungen während der vertragsgemäßen Dauer des Mietverhältnisses sowie für alle 
weiteren Schäden, welche der Vermieter durch die vorzeitige Aufhebung des 
Mietvertrages erleidet. 
 
Eine pauschale Aussage zu der konkreten Höhe des Schadensersatzes kann nicht 
getroffen werden. Diese ist aufgrund der zum jeweiligen Projektzeitpunkt bestehenden 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen u.a. vom konkreten Kündigungszeitpunkt 
abhängig. 



Dezernat VIII/Ref. 0650 22.02.2021 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2021 im Bauausschuss am 26.01.2021 
            
 
Text: 
 
Haushaltsberatungen im Bauausschuss am 26.01.2021: Ansatzveränderungen der 
Verwaltung, Anlage 5, Ziffer 6 und 7 (GTB Melverode und Stöckheim) der Vorlage 21-15029: 
RH Köster bittet zum FPA um Erläuterung, warum die Finanzraten verschoben werden. 
      
Begründung: 
  
 
Antwort der Verwaltung: 
 

 
 
 
    gez. Herlitschke           _gez. Franke_ 
       Dez. VIII                RefL 0650 
 
 

Ein Teil der Finanzrate 2022 für die GS Melverode (Projekt 4E.210236) wurde auf 2025 
verschoben, um die für die im Jahr 2022 benötigten Mittel für die Planung eines Neubaus der 
Schulsporthalle der Grundschule Veltenhof (Projekt 4E.210337) haushaltsneutral einplanen 
zu können. Ein Teil der Jahresrate 2023 wurde zugunsten der Schlussrate für den Neubau 
der Schulsporthalle der Sally-Perel-Gesamtschule (Projekt 4E.210326) abgesenkt und für 
2025 zusätzlich eingeplant. 
 
Ein Teil der Finanzrate 2022 für die GS Stöckheim (Projekt 4E.210241) wurde auf 2023 
verschoben, um die für die im Jahr 2022 benötigten Mittel für die Altlastensanierung 
Kastanienallee 71 (Projekt 4E.210360) haushaltsneutral einplanen zu können. 
 
Die bisher vorgesehene Fertigstellung der Baumaßnahmen in Melverode und Stöckheim 
werden durch die Verschiebung von Haushaltsmitteln nicht gefährdet, da mit der 
entsprechenden Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen die erforderlichen Aufträge 
rechtzeitig erteilt werden können, um die Maßnahmen termingerecht beenden zu können. 



Anlage 2.2 

Finanzunwirksame Anträge 

der Fraktionen  

zum Haushalt 2021 

Der FPA hat über alle Anträge, die nicht einzeln aufgerufen wurden, 

insgesamt abgestimmt.  

Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der 

Ausschussempfehlung an. 

Abstimmungsergebnis: 11 / 1 / 1 

Stand: 12. März 2021 



-FU 070- 

 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

AfKW am 15.01.2021 11 0 0 
Zum Antrag auf  

passieren lassen 

FPA am 04.03.2021 Ersetzt durch Antrag FU 228 



-FU 070- 

Dezernat II Datum: 01. März 2021 
FB 10 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2021 Nr. FU 070 der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen 
 
Text: 

Kapitalisierung nicht besetzter Personalstellen 

 
Mittel die z.B. aufgrund nicht besetzter Stellen im Bereich der Aufwendungen für Perso-
nal nicht benötigt werden, sollen zukünftig kapitalisiert werden können. Mit den so frei 
werden Mitteln sollen Aufträge für Planungen bzw. Bauleistungen in verschiedenen 
Fachbereichen (z.B. FB 61, FB 66, FB 68) extern vergeben werden können.  

 

 
Begründung:  

Aus unterschiedlichen Gründen (Fachkräftemangel, aufwendige Bewerbungs- und Beset-
zungsverfahren) können freie Personalstellen in vielen Fachbereichen oft nicht sofort be-
setzt bzw. neu besetzt werden. Dadurch können allerdings auch etliche Aufgaben nicht o-
der nicht in ausreichendem Umfang erledigt werden. 
Eine Möglichkeit, trotz nicht besetzter Personalstellen mehr Aufgaben schneller und even-
tuell auch effizienter erledigen zu können, besteht darin, die nicht für Personalaufwendun-
gen benötigten Mittel zu kapitalisieren und z.B. für externe Planungsaufträge oder Bauleis-
tungen zu verwenden. 
Die letzte Personalkostenhochrechnung aus dem September 2020 (DS 20-11426) weist 
z.B. aus, dass knapp 3 Mio. €, die ursprünglich für Personal vorgesehen waren, nicht ge-
nutzt wurden. Mit diesen Mitteln könnten wichtige Investitionen angeschoben und im Ideal-
fall ein Beitrag zur Reduzierung der Haushaltsreste geleistet werden. 
 

 
Stellungnahme: 

Nach § 5 Abs. 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) weist der 
Stellenplan die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten 
aus. Die Veranschlagung der Personalkosten richtet sich dabei nach § 15 Abs. 1 
KomHKVO nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen. Als Grundlage für 
die Kalkulation des Personalaufwandes des kommenden Haushaltsjahres dienen zunächst 
die tatsächlich angefallen IST-Personalkosten des laufenden Haushaltsjahres, ergänzt um 
die Auswirkungen der Stellenplanveränderungen sowie Besonderheiten wie z. B. Saison-
stellen. Weiterhin berücksichtigt werden Tarif- und Besoldungserhöhungen.  
 
Eine alleinige und ausschließliche Orientierung am Stellenplan mit einer Vollfinanzierung 
sämtlicher Stellen würde zu einer Überplanung des Personalkostenbudgets führen, da 
trotz aller Bemühungen bei der Personalakquise Vakanzen nicht verhindert werden kön-
nen. Inbesondere bei der Besetzung von Arztstellen im Gesundheitsamt, Elektro- und Ver-
sorgungsingenieuren sowie im IT-Bereich ist die Personalgewinnung überaus schwierig 
und führt regelmäßig zu längeren Nichtbesetzungen von Stellen. Verstärkt wird dieser 
Trend durch die zunehmend eintretende Altersfluktuation.  
 
Trotz detaillierter Vorplanungen führen die vorgenannten Rahmenbedingungen dazu, dass 
beispielsweise die tatsächlichen Personalaufwendungen im Jahr 2020 um rd. 3 Millionen 
Euro, also um rd. 1 % von den ursprünglich kalkulierten Personalkosten abweichen. Bei 
der Veranschlagung der Personalkosten hingegen ist die Verwaltung an die zuvor genann-
ten Regelungen der KomHKVO gebunden und hat die Personalaufwendungen auf Basis 
der voraussichtlich besetzten Stellen zu kalkulieren. So schlägt die Verwaltung aktuell zum 
Stellenplan 2021 rd. 98 Stellen zur Schaffung bei rd. 16 Stellenwegfällen vor, ohne den 
Personalaufwand gegenüber der Finanzplanung nach oben zu korrigieren, mithin kalkuliert 



-FU 070- 

 
I. A. 
 
      
_gez. Kornblum ___________________ 
Unterschrift (Dez. II) 

die Verwaltung temporär unbesetzte Stellen mit ein. Vor dem Hintergrund können somit 
aus den kalkulierten Personalkostenansätzen für 2021 auch keine Personalstellen kapitali-
siert werden, weil hierfür keine entsprechenden Mittel veranschlagt sind.  
.. 
Unabhängig davon wurde im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung auch vorgeschla-
gen, Systeme zu etablieren, die zu einer höheren Flexibilisierung beim Umgang mit Perso-
nal- und Sachkosten führen (Einbeziehung der Personalkosten in die Sachaufwandsbud-
gets im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung). Dieser Vorschlag wird der-
zeit noch in der Verwaltung geprüft. 



-FU 071- 
 

 
 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

FPA am 04.03.2021 1 11 1  x 



-FU 071- 

 



-FU 071- 

 



-FU 072- 
 

 

 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

FPA am 04.03.2021 1 12 0  x 

 



-FU 073- 
 

 

 

 



-FU 073- 
 

 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

BA am 26.01.2021 1 10 0  x 

FPA am 04.03.2021     x 



-FU 074- 

 



-FU 074- 

 

 
 

 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

BA am 26.01.2021 2 8 1  x 

PluA am 27.01.2021 
In der Sitzung mündlich durch den Antragsteller geändert       

(siehe FU 074 Neu) 



-FU 074 Neu- 

 

 



-FU 074 Neu- 
 

 
 

 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

PluA am 27.01.2021 9 4 0 x  

FPA am 04.03.2021    x  

 
 



-FU 075- 
 

 
 
 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

BA am 26.01.2021 6 5 0 
Zum Antrag auf  

passieren lassen 

PluA am 27.01.2021 Passieren lassen   

 Durch die Antragstellerin zurückgezogen 

 



-FU 076- 
 

 



-FU 076- 
 
 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

BA am 26.01.2021 4 6 1  x 

PluA am 27.01.2021 3 9 0  x 

FPA am 04.03.2021     x 



-FU 077- 
 



-FU 077- 
 
 

 
 
 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

PluA am 27.01.2021 
Durch Ratsherrn Dr. Dr. Büchs als Haushaltsantrag zurückge-
zogen (Autorisierung durch die BIBS-Fraktion liegt vor.) 

 



-FU 078- 
 

 
 
 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

AfKW am 15.01.2021 0 10 1  x 

FPA am 04.03.2021     x 

 



- FU 079 - 
 

 
 



- FU 079 - 
 
 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

WA am 19.01.2021 
Der Antragsteller erklärt sich mit der Aufnahme der Intention 
seines Antrages in das Logistikkonzept einverstanden und 
verzichtet auf die Abstimmung. 

 
 



- FU 216 - 
 
 

 
 



- FU 216 - 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
 
Die antragstellende SPD-Fraktion hat in der Sitzung des AfSG zu dieser Thematik mündlich 
einen finanzwirksamen Antrag (FWE 225) gestellt. 
 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

FPA am 04.03.2021 Erledigt durch Abstimmung über FWE 225 

 



- FU 228 - 
 

 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

FPA am 04.03.2021 6 7 0  x 

 
 



- FU 231 - 
 
 

CDU-Fraktion  wird durch die Verwaltung ausgefüllt 

Antragsteller/in  Teilhaushalt / Org.-Einheit 
 
Alle / FB 20 
 

  Produkt 

Diverse 

 

 
 
 
 

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2021 
 
 
 

Überschrift 

Finanzielle Handlungsfähigkeit Braunschweigs für nachfolgende Generationen erhalten 

 
 

Beschlussvorschlag 

1. Der Rat der Stadt Braunschweig bekräftigt auch in finanziell schwierigen Zeiten den Be-
schluss vom 18. Dezember 2018 ("Nachhaltige strategische Haushaltssteuerung") zu einem 
Haushalt ohne Rückgriff auf die Überschussrücklage spätestens zum Haushalt 2026. 

2. Um eine bessere Aussagekraft der vorgelegten Zahlen bereits beim Beschluss über den je-
weiligen Haushaltsplan herzustellen, erfolgt bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 
für das Jahr 2022 ein Abgleich der Budgets der einzelnen Fachbereiche und der tatsächlichen 
Ausgaben der vergangenen Jahre. 

3. Der auf Grundlage des § 182 Abs. 4 NKomVG eingerichtete Corona-Passivposten mit einer 
erwarteten Höhe von 167,9 Millionen Euro zum Jahresende 2021 wird - im Sinne der Generati-
onengerechtigkeit - ab 2023 in gleichbleibenden Beträgen innerhalb von 30 Jahren abgetra-
gen. 

4. Für den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 legt die Verwaltung erneut einen Netto-
Null-Stellenplan vor. Veränderungen innerhalb der Aufgabengebiete der bestehenden Stellen 
sind davon unberührt und damit weiterhin möglich. Zusätzlich einzurichtenden Stellen müssen 
dann zwingend Fördermittel, Einnahmen oder Sachmittel entgegenstehen. 

5. Die im Rahmen des Verwaltungs- und Haushaltsoptimierungsprozesses momentan auf rot 
gesetzten Vorschläge werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob eine spätere Umsetzung 
möglich ist. 

 

 
 

Begründung 

Die Corona-Pandemie stellt uns in vielen Bereichen vor große Herausforderungen. Sei es in 
den Kliniken, beim Impfen oder auch in unseren Innenstädten und Betrieben. Logischerweise 
hat Corona deshalb große Auswirkungen auch auf den Haushalt der Stadt Braunschweig. 
Allerdings ist genauso eindeutig, dass Corona die Erklärung für Vieles ist, aber nicht die 
Ausrede für Alles sein darf. 

Schon alleine, um im Sinne einer nachhaltigen Generationengerechtigkeit die finanziellen 
Handlungsspielräume zu behalten, müssen bereits in diesen herausfordernden Zeiten 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden. 

Dazu gehört für uns ein klares Bekenntnis zum beim Haushalt 2018 festgelegten und im 
folgenden Jahr bekräftigten Ziel eines Haushalts ohne Rückgriff auf die Überschussrücklagen 



- FU 231 - 
 

spätestens in 2026. Dies schon alleine vor dem Hintergrund, dass die Überschussrücklagen 
nach derzeitiger Planung auch nur noch bis maximal in dieses Jahr reichen werden. In diesem 
Zusammenhang muss erneut der Hinweis erfolgen, dass eine Überschussrücklage kein bares 
Geld auf einem Konto ist, sondern eine rein rechnerische Größe. 

Um aber auch zukünftig bereits bei der Vorstellung des Verwaltungsentwurfs für den Haushalt 
bzw. bei der Verabschiedung des Haushaltsplans durch den Rat die vorgelegten Zahlen 
korrekter einschätzen zu können und nicht - wie in so vielen der letzten Jahre leider üblich - 
bei der Vorstellung des Jahresabschlusses massive Abweichungen feststellen zu müssen, 
erneuern wir unsere Forderung aus dem vergangenen Jahr, wonach ein konsequenter 
Abgleich der veranschlagten Budgets der einzelnen Fachbereiche und der tatsächlich im Mittel 
der Jahre zuvor angefallenen Kosten erfolgt. Der schon oft gebrauchte Ausspruch von 
"Haushaltsklarheit ist Haushaltswahrheit" passt auch an dieser Stelle wieder trefflich. In den 
vergangenen Jahren ist es hier zu Differenzen jeweils im Umfang von mehr als zehn Millionen 
Euro gekommen (in 2017 wurden bei der Sozialhilfe 5,5 Millionen Euro nicht benötigt und bei 
der Jugendhilfe 9 Millionen Euro; in 2018 waren es bei der Sozialhilfe sogar elf Millionen Euro 
und bei der Jugendhilfe immer noch zwei Millionen Euro). Sollten die Haushaltsmittel dann - 
wider Erwarten - nicht ausreichen, kann im laufenden Jahr durch über- und außerplanmäßige 
Ausgaben korrigiert werden. In der Summe hat dies jedoch große Auswirkungen auf den 
Ergebnishaushalt, mindestens in seiner Darstellung. 

Ebenfalls im Sinne der Generationengerechtigkeit müssen auch die Fragen nach dem Abtrag 
des Corona-Passivpostens sowie dem Umgang mit den momentan nicht zur Umsetzung 
vorgeschlagenen KGSt-Vorschläge behandelt werden. Dieser Grundlagenantrag steht 
natürlich im engen Zusammenhang mit den eingereichten Anträgen der CDU-Fraktion zum 
Investitionsprogramm. 

Obwohl sich die Verwaltung auch in diesem Jahr das Ziel gesetzt hatte, einen Netto-Null-
Stellenplan vorzulegen, werden im Saldo dennoch rund 82 neue Stellen geschaffen. Eine 
Aufgabenkritik innerhalb der Verwaltung, bei der am Ende bspw. aufgrund eines 
Aufgabenzuwachses neue Stellen geschaffen, aber gleichzeitig durch wegfallende Aufgaben 
oder einer Verschiebung der Prioritäten in anderen Bereichen dann Stellen nicht mehr benötigt 
werden, begrüßen wir sehr. Sie stärkt die Eigenverantwortung der Mitarbeiter, aber auch den 
Handlungsspielraum der dezentralen Fachbereiche. 

Dass eine Verschiebung von Maßnahmen - bspw. im Straßenbau, bei dem Projekte im 
finanziellen Gegenwert von rund zwei Jahren vor sich hergeschoben werden - möglich ist, 
haben wir bereits dargelegt. Wenn man nicht erneut in die finanzielle Handlungsunfähigkeit 
abgleiten will, muss man eine strenge Aufgaben- und Maßnahmenkritik durchführen und dann 
auch liebgewonnene Projekte in der Umsetzung nach hinten schieben, möglicherweise sogar 
komplett streichen. 

An dieser Stelle muss jedoch noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es nicht darum 
geht, Geld zu sparen. Es geht darum, nicht noch mehr Geld, welches wir sowieso nicht haben, 
auszugeben. 

 

 
 
 
 
gez. Thorsten Köster 
  
Unterschrift 
 
 
Ausschussempfehlung: 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

FPA am 04.03.2021 4 8 1  x 

 
 



Anlage 2.3

Wesentliche Produkte  

Stand: 12. März 2021

Der FPA hat über die Änderungen insgesamt 
abgestimmt.

Gesamtergebnis: 12 / 0 / 1 - Angenommen



Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

-Euro- -Euro- -Euro-

Zum Produkt gehörende Leistungen : 1.497 0 1.863

387.422 163.500 266.720

1.36.3630.07.01 Erziehungsbeistandschaft 12 388.919 163.500 268.583

1.36.3630.07.02 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung

1.36.3630.07.03 Sozialpadagogische Familienhilfe 13 1.616.742 1.639.096 1.955.501

1.36.3630.07.04 Soz. Gruppenarbeit/schulunterst. Hilfe 14

1.36.3630.07.05 Versorgung in Notsituationen 15 15.591 32.058 33.802

1.36.3630.07.06 Sozialpädag. Tagesbetreuung/-gruppe 16 3.474 4.654 6.269

1.36.3630.07.07 Amb./teilstat. Hilfen für seel. Behind. 17 0 0 0

1.36.3630.07.10 EGH Erziehungsbeistandschaft 18 6.109.056 7.159.652 7.750.068

1.36.3630.07.11 EGH Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung 19 147.646 176.677 169.964

1.36.3630.07.12 EGH Sozialpädag. Tagesbetreuung/-gruppe 20 7.892.509 9.012.136 9.915.604
1.36.3630.07.13 EGH Sozialpädagogische Familienhilfe 21 -7.503.590 -8.848.636 -9.647.022

1.36.3630.07.14 EGH Versorgung in Notsituationen

22 26 0 0

23 24 0 0

Produktziele: 24 3 0 0

25 -7.503.588 -8.848.636 -9.647.022

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
26 0 0 0

27 128.358 116.815 143.845

28 -128.358 -116.815 -143.845

-7.631.945 -8.965.451 -9.790.867

Produktkennzahl(en): Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Plan 2021

Ambulante Hilfen *) lfd. Fälle 432  426  428   405 

*) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.07.01 bis 1.36.3630.07.03 sowie 1.36.3630.07.10/11 und 1.36.3630.07.13

Produktbeschreibung:

 Zum klassischen ambulanten Bereich zählen vorwiegend die
 Hilfen nach §§ 30, 31, 35 und 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII 
 (Erziehungsbeistand, Sozialpäd. Familienhilfe, intensive 
 sozial-päd. Einzelbetreuung, Eingliederungshilfe für seelisch
 behinderte Kinder und Jugendliche), die in der Regel in Form
 von Fachleistungsstunden gewährt werden.

 Mit einer entsprechenden Hilfegewährung nach diesen
 Normierungen sollen Entwicklungsproblemen und defizitären
 Erziehungsaufgaben begegnet sowie Alltagsprobleme gelöst,
 Krisen bewältigt und / oder intensive Unterstützung zur sozialen
 Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
 gefördert werden. 

Wesentliches Produkt

1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe

Plan 2020

412  

Ergebnis
2019

Erträge und Aufwendungen 

Ordentliche Erträge
Entgelte

Übrige ordentliche Erträge

Ansatz
2020

Ansatz
2021

Saldo aus int. Leistungsbezieh.

Summe ordentliche Aufwendungen

Ordentl. Ergebnis

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufw.

Außerordentl. Ergebnis

Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

In Zeile 13 enthalten

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

 Sicherstellung einer geeigneten, notwendigen und passgenauen
 Hilfe und Bewältigung / Abarbeitung des Hilfebedarfs in einem
 angemessenen Zeitraum.

 Kindern und Jugendlichen, die unter einer seelischen   
 Behinderung leiden oder davon bedroht sind soll die Teilhabe am
 Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.

Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Zinsen und ähnliche Aufw.

Transferaufw.

Sonstige ordentliche Aufw.

29 Ergebnis unter Berücksichtigung
interner Leistungsbeziehungen
(Zeilen 25 + 28)
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

Erträge aus int. Leistungsbezieh.

Aufw. aus int. Leistungsbezieh.

Anpassung gegenüber dem Entwurf:
Aufgrund des Übergangs von Teilaufgaben der Eingliederungshilfe vom FB 50 auf den FB 51 wurden bei diesem �:esentlichen Produkt die Leistungen 
1.36.3630.07.10 bis 1.36.3630.07.14 zusätzlich angelegt. In diesem Zuge wurden auch die Finanzdaten korrigiert und die Kennzahl f¿r das Jahr 2021 angepasst.




